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Anforderungen an die
Schriftform im ProzeBrecht

Zur Schriftform, die das deutsche Prozeßrecht für
die wichtigsten Prozeßerklärungen wie die der
Klageerhebung und Revisionseinlegung oder
der Erteilung einer Prozeßvollmacht verlangt,
gehört nach der bisherigen Rechtsprechung
aller obersten Bundesgerichte die eigenhändige
handschrifiliche Unterzeichnung mit dem Nach-
namen des Erklärenden. Die Unlerzeichnung mit
einer Abkürzung des Namens (,,sog. Paraphe")
genügt nrcht. Damit soll sichergestellt werden,
daß das Schriftstückauch wirklich vom Absender
stammt und es sich nicht nur um einen ,,Entwurf"
handelt.
Ausnahmen von der eigenhändigen handschrift-
lichen Unterzeichnung läBt die Rechtsprechung
allerdings unter dem Eindruck technischer Fort-
e ntwickl ur n g f ü r Teleg ram me, Fernsch rei ben u nd
Telekopien zu. ln diesen Ausnahmefällen ist die
m it d em Sch riflformerfordern is e rstrebte Sich er-
heit jedoch gerade nicht gewährleistet. Beim
Em pfän ge r kan n ei n Sch riftsatz ausged ruckt wer-
den, der,,wie ein Original" aussieht, in Wirklichkeit
aber gar nicht existiert. Daher erscheint es zwei-
fel haft, bei Sch riftsätzen de r,, konventionel len " Art
nach wie vor auf vollständiger, eigenhändiger
Unterschrift zu bestehen.

Aus diesem Grund hal nunmehr der X. Senat des
Bundesfinanzhofs (Beschl. v.29.11.1995 - X B
56/95) in einem Fall, in dem das Finanzgericht
eine Klage allein deshalb als unzulässig abge-
wi esen hatte, wei I d ie Klageschrift zwar i n Masch i-
nenschrifi den vollen (Nach-) Namen des Prozeß-
bevollmächtigten aufweist, handschriftlich aber
nur mit dessen ersten Buchstaben ,,unterzeich-
net" ist, die Revision wegen grundsätzlicher
Bedeutung zugelassen. ln dem damit ermöglich-
ten Revisionsverfahren bedarf es möglicher-
weise derAnrufung zunächst des Großen Senats
des Bundesfinanzho{s und dann des Gemeinsa-
men Senats der obersten Gerichtshöfe des
Bundes.
Die Entscheidung über die Zulassung der Revi-
sion wird demnächst veröffentlicht werden.
(Pressem ittei I u ng des Bu ndesf i nanzhofs)

Wiederei nsetzungsantrag /
Begründung / Fristablauf

Die Zweiwochenfrist des S 56 Abs. 2 Satz 1 FGO
für die Begründung eines Antrags auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand ist gewahrt,
wenn rnnerhalb dieser Frist zumindest im Kern
die Tatsachen vorgetragen werden, aus denen
sich die schuldlose Verhinderung ergeben soll.
lst dies geschehen, können unklare oder un-
vollständige Angaben auch noch nach Frist-
ablauf erläutert oder ergänzt werden.
(BFH, t)rt.v.21.2.1995 -Vlll R 76/93
- BFH/NV 1995,989)

Wiedereinsetzungsantra g / Glaub-
haftmach ung /Anwaltliche Ver-
sicheru ng I Fristen kontrollbuch

Wird ein Wiedereinsetzungsantrag mit der frist-
gerechten Absendung eines beim Empfänger
nicht eingegangenen Schriftstücks begründet,
so genügt es nicht, daß die Richtigkeit des Vor-
trags anwaltlich versichert wird; zur Glaubhaft-
machung desVortrags gehört auch dieVorlage
vorhandener objektiver Beweismittel (Fristen-
kontroll buch, Postausgansbuch).
(BFH, Beschl.v. 25.4.1995 -Vlll R 86/94
- BFH/NV 1995, 1002)

Dritthaft ung / Wertgutachten /
Arglist des Auft raggebers

Erstattet eine Person, die über eine besondere,
vom Staat anerkannte Sachkunde verfügt (2.8.
öffentlich bestellter Sachverständiget Wirt-
schaftsprüfer, Steuerberater), ein Gutachten,
das auch für potentielle Dritte bestimmt ist, so
kann der Dritte auch dann vom Sachverständi-
gen Schadenersatz wegen unrichtiger Begut-
achtung verlangen, wenn die Unrichtigkeit des
Gutachtens vom Aufiraggeber arglistig herbei-
geführt worden rsl.
(BFH, Urt.v. 10. 11. 1994 - lll ZR 50/94
- NJW 1995,392)
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Eigentumswohnung
- Steuerberatungspraxis
: Nutzungsänderung

Einspruch
- Fristversäumnis
: WE-Antrag

- Gewerbesteuermeßbescheid
: Rückstellungsbildu ng

Einwand rechtmäßigen Alternatiwerhaltens
- Beweislast

Entnahme
- durch Nutzungsänderung

Erfüllungsgehilfe
- des Notars
: bei Grundbucheinsicht

Erlaß
- Steuerausweis, unberechtigter g 14 Abs, 3 USIG

Ermessensentscheidung
- Schaden

Finanzgerichtsordnung
- Klageerhebung, S42 Abs.2 Satz I FGO

Fortbildungsveranstaltung
-Werbungskosten

Fristenkontrolle
- Fristüberwachung durch RA: bei Aktenvorlage
: trotz EDV-Programm

- Fristversäumnis, unverschu ldetes: Beförderung d. Post durch neuen Mitarbeiter: Unterschriftskontrolle
- Unterschriftskontrolle

Garantievenrag
- Steuerberatungsvertrag

GmbH
- Geschäftsführer
: Steuerhaftung

Grundstückshandel
- ohne Modernisierungen?

Honoraranspruch d. StB
- Buchlührung
: Überprüfung und Korrektur

- Einforderbarkeit, g9 SIBGebV: Gebührenvorschrift
- Gebührenvereinbarung, g 4 StBGebV: Auslegung d. -
- Pfändung d. -
- Zeitgebühr

:Angaben,$l3StBGebV
: Darlegungslast

Honoraranspruch d, WP
- Nur Wirtschaftsprüfer
: Steuerberaterleistung

- Steuerberaterg ebü h renverord n u n g

lnternationales Privatrecht
-Art.3 Abs. I Saiz 1 EG BGB
: US-WP-Gesellschaft

Kausalität
- Fehler des 2. StB

:WE-Antrag
- Zwischenpflichtwidrigkeit und Schaden: beratungskonformes Verhalien

Klageerhebung
- beim FG, S47 Abs. 2 Satz 1 FGO

Konkursverwalter
- SteuerhaftunS, S34 AO

Konzernhaftung
- US-WP-Gesellschaft

Miiverschulden
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
Notar
- Auf klärungspf lichten
: Straßenverkehrsflächen
: Wochenendgrundstück

- Grundbucheinsicht
: durch Hilfsperson

Pfändung
- Steuerberaterhonorar

Pkw
- Anschaffung d. Sozius

ProzeBvollmacht
- Originalvollmacht

Prüfungsauftrag
- Prüfungspflichten, g31B ff. HGB
- Schutzpflichten d. -
Rechtsanwalt
- Beratungspflichten
: Versicherungsschutzklage

- Testa m entserri c htu n g

- unterlassene Vollstreckung

Sachverständiger
- Dritthaftung
: Arglist d. Auftraggebers

Schaden
- Behördenentscheidung, richtige -
- Ermessensentscheidu ng
- vermeidbare Steuerbelastung
: Grunderwerbsteuer

- vermeidbares Steuerberatungshonorar

Sittenwidrige Schädigung, S826 BGB
- rechtswidriges Versäu mnisurteil

Sozietät
-Anschaffung d. Pkw
- Unternehmereigenschaft d. EU

Steuerberater
- Vermögensverfall

Steuerberaterprüfung
- berufspraktische Vorbildung
: RA-Tätigkeit

Steuerberatungsgesetz
- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Vermögensverfall

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer
: Steuerberaterverschulden

Testat
-Vertrauen in -
Treuhänder
- Schweigepflicht

Umsatzsteuer
- Steuerausweis, unberechtigter g 14 Abs. 3: Erlaß

Unternehmenskauf
- Bilanztestat

Unterschrift
- Kontrolle der -.
Verjährung (S51 BRAO a.E, S51 b BRAO n.E)
- Werkvertrag
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Steuerberaterhaftung

- Belehrungspflichten

- Rücklagenbildung

- ,,Bilanzpolitik"
(BGH, Urt.v.9.1.1996 - tXZR 103/95)

Leitsatz:

W,ird ein steuerlicher Berater beauftragt,
gegen einen Gewerbesteuermeßbescheid
Einspruch einzulegon, so hat er den
Mandanten r€gelmäBig auch auf eine im
Einzelfall erkennbar nicht femliegende
Möglichkeit hinzuweisen, den zu vor.
$teuemden Gewerbeertrag durch die
Bildung einer zuläseigen Rücktage zu
ver.ringern.

Tatbestand:

Die klagende GmbH verwaltet und vermietet
Grundbesitz. lm Jahre 1988 erzielte sie unter
anderem aus dem Verkauf von zwei Eigentums-
wohnungen und einem Grundstück einen
Gewinn von 683.339 DM. Das Finanzamt be-
handelte diesen als Gewerbeertrag und setzte
durch Bescheid vom 25.5.1990 für die Klägerin
einen Gewerbesteuermeßbetr.ag von 20.990 DM
für 1988 fest. Gleichzeitig setzte die Stadtver-
waltung eine Gewerbesteuer von 86.059 DM
fest. Die Klägerin beauftragte die beklagten
Steuerberater, Rechtsm ittel ei nzu legen.

Einspruch und Klage blieben erfolglos; die
allein geltend gemachte Gewinnkürzung ge-
mäß S 9 Nr.1 S. 2 GewStG wurde abgelehnt, weil
die Klägerin nicht nur eigenen Grundbesitz ver-
waltete, sondern auch einen Kommanditanteil
an einer anderen grundstücksverwaltenden
Kommanditgesellschaft hielt. Die Klägerin be-
zahlle d i e G ewe rbeste u e r.

Bereits im November 1989 hatte der Geschäfts-
führer der Klägerin mit dem Beklagten zu 1) die
Möglichkeit erörtert, daß bei der Klägerin aus
einer Grundstücksveräußerung ein Buchge-
winn entstehe und zu Gewerbesteuerzahlun-
gen führen werde. Es wurde besprochen, daß

Buchgewinne möglichst weitgehend in eine
,,6 b-Rücklage" eingebracht werden sollten,
um das Anfallen von Gewerbesteuer zu vermei-
den, und daß Ende 1990 mit der Liquidation der
Klägerin begonnen werden sollte; um dies zu
erreichen, müßten die Bilanz zum 31.'12.1988
und die Steuererklärung noch geändertwerden,
weil darin bereits ein gewerbesteuerpflichtiger
Gewinn augewiesen sei.

Die Klägerin verlangt Ersatz der entrichteten Ge-
werbesteuer in Höhe von 86.069 DM zuzüglich
Zinsen. Sie behauptet, die Beklagten häüen ihr
bis in das Jahr 1991 hinein versichert, die Kläge-
rin sei als Verwalterin von Grundbesitz allge-
mein von der Gewerbesteuerpflicht befreit, des
komplizierten Weges über g 6 b ESIG bedürfe es
daher nicht;zudem laufe für eine im Jahre 1988
gebildete Rücklage eine Frist von 4 Jahren zu
derenAuflösung, Das Landgericht hatder Klage
wegen des Hauptanspruchs stattgegeben, das
Oberlandesgericht hat sie abgewiesen. Da-
gegen richtet sich die Revision der Klägerin.

Das Rechtsmittel führt zur Aufhebung und
Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

t.

1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Die
Klägerin habe nicht nachgewiesen, daß sie
die Beklagten 1988 oder später mit der Erledi-
gung der buchhalterischen Aufgaben oder der
gesamten steuerlichen Beratung beauftragt
habe. lm November 1989 habe der Geschäfts-
fü hrer der. Klägeri n eine ausreichende Beratung
über die steuerrechtlichen Folgen des Grund-
stücksverkaufs und die Bildung einer Rücklage
nach S 6b ESIG für den Fall einer Liquidation
erhalten.

Bei dem Auftrag, gegen die Festsetzung des
Gewerbesteuermeßbetrages Einspruch einzu-
legen, sei das Problem bereits fest auf eine
mögliche Kürzung des Gewerbeertrages ge-
mäß $ 9 Nr.1S.2f, GewStG umrissen gewesen.
Dieses Problem wäre - hätte man den Gewerbe-
steuerertrag durch eine Rücklage nach S 6b
ESIG auf Null gebracht - in einer späteren
Gewerbesteuererklärung erneut aufgetaucht.
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Die Beklagten hätten sich deshalb mit Rechtauf

Vortrag zu diesem Punkt beschränkt, nachdem

die Klägerin ihnen keine geänderte Bilanz für

1988 übergeben habe.

2. Damit hat das Berufungsgericht die Beleh-

rungspf lichten des sleuerlichen Beraters zu eng

bemessen.

a) Dieser hat im Rahmen des ihm erteilten
Auftrags (SS 675,611 BGB) den Mandanten

auch ungefragt über die bei der Bearbeitung
auftauchenden steuerrechtlichen Fragen zu

belehren (BGH, IJrt. v. 28.11.1966 - Vll ZR 132/

64, WM 1967,72,73; v. 6.12.1979 - Vll ZR 19/79,

WM 1980, 308,309;v.7.5.1992 - IXZR 151/91,

NJW- R R 1 992, 1 1 1 0, 1 11 1 : G I 92, 209 ; v. 9' 1 1. 1 995

- txzR 161/94, G\96,3.

Der Auftrag, gegen einen belastenden Steuer-

bescheid Rechtsmittel einzulegen, hat in aller

Regel erkennbar das Ziel, den Auftraggeber von

der festgesetzten unerwünschten Steuerlast auf

zulässigem Wege möglichst zu befreien. Zu

diesem Zweck sind grundsätzlich alle konkret

nicht fernliegenden, nützlich erscheinenden ge-

setzlichen Möglichkeiten in Betracht zu ziehen,

auch wenn sie zusätzliche innerbetriebliche oder

erlaubte bilanzielle Anderungen voraussetzen.

Häufig kann gerade durch eine Anderung des

sleuerlich erheblichen Geschäftsvorgangs ein

Wegfall oder eine Minderung der Steuerpflicht

erreicht werden. lst dies noch nach Erlaß eines

Steuerbescheids zulässig, so hat der - mit der

Vertretung im Rechtsbehelfsverfahren beauf-

tragte - steuerliche Berater von sich aus wäh-

rend des Laufs der Rechtsmittelfrist auch auf

solche Wahlrechte grundsätzlich hinzuwei-

sen, damit der Auftraggeber sich entschei-
den kann, ob er die erforderlichen inner-

betrieblichen Voraussetzungen schaffen will.

Dagegen will der Steuerpf lichtige - entgegen

der Auffassung des Berufungsgerichts -
durchweg nicht nureine bestimmte Rechts-

frage beantwortet haben. Lediglich unter
ganz besonderen Umständen kommt eine

derartige Verengung der Belehrungspflicht
in Betracht. Vorliegend ergibt aber nicht einmal

der Vortrag der Beklagten Anhaltspunkte dafÜr,

daß es der Klägerin nicht vorrangig darauf an-

gekommen ist, eine Steuerbelastung zu ver-

meiden. lm Gegenteil hat die Klägerin unstrei-

tig unter anderem den Gewerbesteuermeß-

bescheid mit folgendem Anschreiben vom

29,5.1990 an die Beklagten übersandt:

,,,..beiliegend der befürchtete Gew.St. Be-

scheid... Hier muß schnellstens reagiert

werden! Haben Sie zwischenzeitlich eine

Poblemlösung herauskristallisieren können?

Für eine baldige Nachricht wäre ich lhnen

dankbar..l'

Hiermit knüpfte die Klägerin ersichtlich an die

frühere Erörterung vom November 1989 an und

drückte den Wunsch nach einer umfassenden

,,Problemlösung" aus. Aufgrund dessen konn-

ten die Beklagten sich von Rechts wegen kei-

nesfalls darauf verlassen, die Klägerin werde

ihnen von sich aus eine geänderte Bilanz über-

mitteln, wenn sie an einer Beseitigung der
Gewerbesteuerschuld durch Bildung einer
Reinvestitionsrücklage interessiert war. Der-

artige Zusammenhänge können steuerlich
nicht geschulte Mandanten erfahrungsge-
mäß sogar dann nicht von sich aus zuver-
r4--!- L---r-II-- l!^ -ll-^a^i-a llAa-
lasslg ngri'tgllgllr wlillll lllli clrlYElrrEllrs rrrvv-

lichkeit etwa ein halbes Jahr früher erörtert
worden ist.

Auch der Umstand, daß die vorangegangene

Besprechung auf Plänen zu einer Liquidation

der Klägerin aufbaute, ändert an der Belehrungs-

pflicht der Beklagten im Zusammenhang mit

dem erteilten Rechtsbehelfsmandat nichts. Die-

Bildung einerRÜcklage gemäßSG bAbs.3 ESIG

setzt nicht eine - zu liquidierende - juristische

Person voraus, so daß erst rechtAnlaß bestand,

die Klägerin auf die erweiterte Möglichkeit für

den Fall hinzuweisen, daß 1990 eine Ersatz-

beschaffung erfolgen würde; denn sonst ent-

stand die Steuerpflicht 1990.

Endlich ist es, entgegen der Auffassung des

Berufungsgerichts, in diesem Zusammenhang

unerheblich, daß die erforderliche Bilanzände-

rung möglicherweise einer eingehenden Prü-

fung aller Unterlagen und einer Erörterung der

Reinvestitionsmöglichkeit bedurfte. Ohne einen

besonderen Auftrag waren die Beklagten dazu

zwar im Rahmen des erteilten Rechtsbehelfs-

mandals n icht verpf lichtet. Sie schuldeten aber

Tleuhänder$t€llung / Eeweislast /
Darlegungslast ausländische
Kapitalanlagen

1. Die Zulassung der Revision wegen grund-

sätzlicher Bedeutung der Rechtssache erfor-

dert die schlüssige Darlegung der Klärungs-

fähigkeit sowie Klärungsbedürftigkeit der

Rechtsfrage (ständ ige Rechtsprechung)'

2. Allein mit der Behauptung eines Rechts-

anwalts, daß er Schweizer Kapitalerträge nur als

Treuhänder erzielt habe, den Treugeber man-

gels Entbindung von der beruflichen Schweige-

pflicht aber nicht benennen könne, ist der Nach-

weis der Tieuhandschaft i'S.d. S159 AO 1977

nicht geführt.

3, Hat das FG den klagenden Rechtsanwalt zur

Vorlage sämtlicher das Treuhandverhältnis be-

treffenden U nterlagen aufgefordert, entfäl lt ei ne

Divergenz zum BFH-Beschluß v' 11'12'1957 -
ll 100/53 U,BFHE66,225, BSIBI lll 1958, da nicht

entscheidu ngserheblich, jedenfalls dann, wenn

der Kläger der Aufforderung keinerlei Folge
-r-:-r^r L^lgelelsle1 I la[.

4. DieVerfahrensrüge, daß das FG denVersuch

unterlassen habe, einen ausländischen Zeugen

zu vernehmen, geht von vornherein fehl, wenn

der Zeuge nicht in die Sitzung gestellt wurde

(Anschluß an BFH-lJrteil v' 1.7'1987 - I R 284-

286/ 83, BFH / NV 1 988, 1 2).

5. Anforderungen an die Rüge der Verletzung

rechtlichen Gehörs.
(BFH, Bescht.v. 21.4.1995 -Vlll B 133/94

- BFH/NV 1995,954)

SteuerhEfrtrng des Konlcurs-
vGrwElters / umsatzste ue r'
forderung chne Ueferung

Ein Konkursveruralter verletzt die von ihm nach

S34 Abs. 3 iV.m. Abs. 1 AO 1977 zu erfüllenden

steuerlichen Pflichten schon dadurch, daß er in

Kenntnisdes Fehlensvorhandener Mittel in dem

von ihm verwalteten Vermögen einem anderen

eine Rechnung mit offen ausgewiesener

Umsatzsteuer erteilt, ohne dazu berechtigt zu

sein ($ 14 Abs.3 Satz 2 USIG). Für einen daraus

dem Steuergläubiger entstehenden Schaden

haftet er u nei ngesch rän kt; der haft u ngsbeg ren-

zende Grundsatz der anteiligen Tilgung greift

unter diesen Umständen nicht ein.

(Urt.v. 21. 6. 1994 - Vl I R 34/92

- BSIB/ 1995 ll, S. 230)

Steuorberaterhonora r/
Pfändbarkeit

Ei n Forderu n g, d ie n icht abgetreten werden darf,

weil der Gläubiger gem. S 203 StGB Pflichten zur

Wahrung von Geheimnissen unterliegt, ist im
Zwan g svo I lstrecku n gsverfah ren pf än d bar. Das

Geheimhaltungsinteresse des Drittschuldners

wird durch eine Einschränkung der Auskunfts-
pflichten des S836 Abs. 3 ZPO geschutzt.

(OLG Stuttgart, Besch l.v. 1 1. 5. 1 994

- 8W 89/94 - NJW 1995,2838)

(Heft 1-4, 1996)

Akteneinsicht
- Übersendung?

Amtspf I ichtverletzun g

- f ür Erfüllu ngsgehilfen

Auskunftsvertrag
- Schaden
: Grunderwerbsteuer

Bankrott
- mangelhafte Buchführung

Belehrungspf licht d. SIB/WP
GewerbesteuerrÜcklage
- Reinvestitionsrücklage
- ungefragte -: Reinvestitionsrücklage
: vollständige -

Beweislast
- f ür rechtmäßiges Alternatiwerhalten

BFH-Rechtsprechung
- Erschließungskosten als Werbungskosten

Buchführung, mangelhafte
- Bankrott

Dritthaftung
-Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Bilanzerstellung
: Prüfungsauftrag
: Sachverständigengutachten
: Testam e ntse rrichtu n g
: Testat
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monatl iche Tei I beträge zu entrichten waren oder
die gesamte Summe einmal jährlich. Tatsäch-
lich sind dann unregelmäßige Zahlungen ge-
leistet worden. Teilweise wurden Zahlungen auf
zwei Monate zusammengefaßt, Desweiteren
wurden die Nebenkosten nach Angaben der
Kläger im finanzgerichtlichen Verfahren unbar
und ohne Quittungen gezahlt. Damit entsprach
das Verhalten der Kläger nicht dem von Vermie-
tern gegenüber Dritten, was Voraussetzung für
d ie steuerl iche Anerken n u n g des M ietvertrages
ist. DiesesVerhalten haben die Kläger in Kennt-
nis der Voraussetzung der steuerlichen Aner-
kennung gezeigt. Damit kann nicht ausge-
schlossen werden, daß sich die $äger auch
trotz ordnungsgemäßer Belehrung durch den
Beklagten nicht beratungskonform verhalten
hätten.

Insofern besteht aufgrund des Verhaltens
der Kläger nach Kenntnis derVoraussetzung
für die steuerliche Anerkennung die kon-
krete Möglichkeit, daß sie sich auch nach
ordnungsgemäßer Beratung durch den Be-
klagten nicht beratungskonform verhalten
hätten. Die tatsächliche Vermutung für die
Kausalität einer möglichen Pflichtverlet-
zung greift damit nicht ein (vgl. BGH in: BB
1993,2328 (2329)).

Da der Beklagte die Kausalität im Hinblick auf
das beratungskonforme Verhalten der Kläger
bestritten hat und diese keinen Beweis für ihre
Behauptung angetreten haben, sind die Kläger
beweisfällig geblieben. Denn die Kausalität ist
ein anspruchsbegründender Umstand, für den
der Kläger beweispflichtig ist. Hier greift auch
keine Beweislastumkehr ein (vgl. BGH in: BB
1993, 2328, 2329). Damit sind die Kläger
beweisfällig geblieben und die Klage ist inso-
weit unschlüssig.

lnsoweit kann dahinstehen, ob den Klägern
überhaupt ein ersatzfähiger Schaden entstan-
den ist. Dieser würde aber voraussetzen, daß
selbst bei beratungskonformem Verhalten nach
Überzeugung der Kammer das Finanzamt den
Mietvertrag hätte anerkennen müssen. Maß-
gebend ist insofern allein, ob nach Überzeu-
gung des Gerichts die Kläger einen Anspruch
auf Anerkennung des Mietvertrages gehabt

hätten. Daran hat die Kammer jedoch erhebli_
che Zweifel, da die Kläger in Kenntnis der Vor_
aussetzung für die steuerliche Anerkennung
den Mietvertrag nicht wie unter Dritten gehand_
habt haben und auch der festgesetzte Mietzins
von 910 DM pro Monat für das Haus mit einem
Grundstück von787m2 nicht dem üblichen,wie
zwischen Dritten, entspricht.

Tillmann/Schmidt (GmbH - Rundschau 1995,
796) legen mit dem Aufsatz,Verdecl(e Gewinn_
ausschüttung vermeiden" eine praxisnahe
Analyse der neuen BFH-Rechtsprechung zur
verdeckten Gewi n naussch üttu ng vor. Sie geben
Antworten darauf, ob und wie auf die neue BFH_
Rechtsprechung reagiert werden kann.

Akteneinsicht / {rbersendun g
der Akten?

Dem Prozeßbevollmächtigten wird grundsätz_
lich zugemutet, sich zur Ausübung des Rechts
auf Akteneinsicht zum Gericht zu begeben
(Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung).

(BFH, Beschl. v. 10. 2. 1994 - Vt I B 224/94
_ BFH/NV 1995,812)

Honoraranspruch d. StB/
Einforderbarkeit / Gebühren-
vorschrift

An die Beurteilung der Einhaltung der Form_
vorschriften sind strenge Maßstäbe anzulegen.
Sie gewährleisten die Nachprüfbarkeit der
Rechnung durch den Mandanten. Die Gebüh_
renvorschrift muß deshalb genau angegeben
werden. (Hier: 924 Abs. I Nr. Sa - Gewerbe_
ertrag - oder b - Gewerbekapital)
(OLG Koblenz, Urt.v. 20. t. t99S - 2 U t 0t9/93)

Gl Hinweis

Gl Leitsätze

wenigstens den Hinweis, daß die Bildung
einer solchen Rücklage gegenüber der Fest-
setzung des Gewerbesteuermeßbescheids
Aussicht auf Erfolg bot und welche Voraus-
setzungen für eine fristgerechte Geltend_
machung im Einspruchsverfahren zu erfül-
len waren.

b) Ein derartiger Hinweis hatte vorliegend Aus_
sicht auf Erfolg. Der von den Beklagten an_
zufechtende Gewerbesteuermeßbescheid be_
ruhte allein auf dem Gewerbeertrag der Kläge_
rin für 1988. Dieser ist nach g 7 GewStG grund_
sätzlich der nach den Vorschriften des Einkom_
men- oder des Körpergeschaftsteuergesetzes
zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbe_
betrieb. Für die klagende GmbH war der Gewinn
gemäß S 8 Abs.1 KSIG auch unter Berücksich_
tigung der Mögtichkeiten des g 6b ESIG zu
ermitteln (vgl BFHE 15A,520, 525 und Abschn.
26 Abs.l Nr.1 KSIR). Der Gewinn konnte also
durch Bildung einer Rücklage nach S 6b
Abs. 3 ESIG - wie von den parteien schon im
November 1989 erörtert -gemindert werden.

lndem der Beklagte zu 1) es unterlassen hat,
auf diese nicht fernliegende Möglichkeit hinzu_
weisen, hat er seine vertragliche Belehrungs_
pflicht gegenüber der Klägerin fahrlässig ver-
letzt. Er konnte nicht davon ausgehen, daß die
Klägerin statt dessen mit dem Betreben nach
einer Kürzung des Gewinns nach S 9 Nr. j S. 2
GewStG mit Sicherheit Erfolg haben würde: lm
Gegenteil war ein Erfolg dieser Rechtsbehelfs_
begründung von vornherein sehr zweifelhaft
(vgl. Hess. FG EFG 1989,422, später bestätigt
von BFH BStBt t gg2 I I 62g, 629).Das Gebot, bei
der Beratung den sicheren Weg zu empfeh-
.len, machte deshatb einen Hinweis auf die
Möglichkeit der Ertragsverringerung durch
Rücklagenbildung erforderlich.

c) Die Ursächlichkeit der pflichtverletzung für
den eingetretenen Schaden ist dargetan. Die
Bildung einer Reinvestitionsrücklage gemäß
$ 6 b Abs. 3 ESIG setzte allerdings eine entspre_
chende wirschaftliche Entscheidung der Kläge_
ri n voraus. Nach i h rer Behau ptu n g hat sie später
aufgrund anderweitiger Belehrung die Bilanz
für 1989 - im Hinblick auf in diesem Jahr ver_
kaufte andere Grundstücke - noch geändert

und die gebildete Rücklage'1991 für den Kauf
eines Grundstücks aufgelöst; bei rechtzeitiger
Belehrung durch die Beklagten wäre sie schon
mit der Bilanzfür 1988 entsprechend verfahren.

Da die Rücklage in der Bilanz ausgewiesen wer_
den muß, hätte zuvor die bereits erstellte und
dem Finanzamt eingereichte Bilanz der Kläge_
rin für '1988 rückwirkend geändert werden
müssen. Der Antrag auf Bilanzänderung hätte
vor Bestandskraft der Veranlagung beim
Fi nanzamt gestellt werden müssen und können.
Dieses hätte der Anderung - nach der vom
Landgericht eingeholten Auskunft der Oberfi_
nanzdirektion vom 18.4.1994 - hier gemäß g 4
Abs.2 S. 2 ESIG zugestimmt. Die Zweijahresfrist
des $ 6b Abs.3 52 ESIG a.E war im Mai 1990
(noch) einzuhalten.

il.

Die Revision rügt weiter mit Erfolg, daß das
Berufu ngsgericht nicht folgende - unter Beweis
gestellte - Behauptung der Klägerin berück_
sichtigt hat: Der Beklagte zu 1) habe bei Bera_
tungsgesprächen erklärt, fürdie Bildung einer
Rücklage nach g Ob ESIG (durch rückwirken_
de Anderung der Bilanz) laufe eine Frist von
vier Jahren ab dem Veranlagungsjahr.

Eine solche Rechtsauskunft wäre falsch ge-
wesen. Die Rücklage kann ohnehin allein im
Jahre der Gewinnerzielung gebildet werden.
Wirtschaftlichen Sinn ergibt sie im Hinblick auf
den Zeitpunkt der späteren Auflösung. Nach
$ 6 b Abs, 3 S. 2 ESIG a. F konnten Beträge aus
der gebildeten Rücklage nur mit den Anschaf_
fungskosten für Wirtschaftsgüter verrechnet
werden, die in den folgenden zweiWirtschafts_
jahren angeschafft oder hergestellt wurden.
Diese Frist ist erst durch Artikel '1 Nr. 6 des Woh-
n u ngsbauförderu n gsgesetzes v om 22.12.1g9g
(BGBI 2408) auf vier Jahre verlängert worden.
Gemäß $ 52 Abs, 9 ESIG ist die 9eänderte Fas_
sung des S 6 b ESIG erstmals auf Veräußerun_
gen anzuwenden, die nach dem 31.12,j9g9
vogenommen wurden, Für die von der Klägerin
im Jahre 1988 getätigte, hier fragliche Veräuße_
rung galt somit noch die kürzere Frist.

Sogar wenn den Beklagten nur ein verhältnis_
mäßig eng gefaßtes Mandat erteilt worden war,
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durften sie in dessen Rahmen jedenfalls keine

u nzutreffenden Rechtsauskü nfte ertei len' Nach

der Behauptung der Klägerin hatsie die Bildung

einer Rücklage deswegen nicht beschleunigt,

weil sie auf die Richtigkeit der Auskunft vertraute'

Sie will erst 1991 von anderer Seite zutreffend

über die Rechtslage aufgeklärtworden sein und

dann sofort eine Rücklage wegen anderer Ver-

käufe noch für das Bilanzjahr 1989 gebildet

haben. Trifft dieses Vorbringen zu, so hätten die

Beklagten es durch fahrlässig vertragswidri-

ges Verhalten verschuldet, daß die Bilanz nicht

schon fÜr 1988 geändert und hierdurch Ge-

werbesteuer ersPart wu rde.

ilt,

1. Hilfsweise meint das Berufungsgericht:

Die Klägerin habe nicht nachgewiesen, daß

sie finanziell in der Lage gewesen wäre, einen

Buchgewinn aus dem Grundstücksverkauf

wieder zu reinvestieren' Die vorgelegten Bilan-

zen für 1989 und 1990 wiesen Bilanzverluste

von fast 3,5 Mio. DM (1989) und von mehr als

2,5 Mio. DM (1990) aus' Danach erscheine

es minciesiens zweifeiirafi, ob eine Investition

finanziell,yerkraftbar" gewesen wäre'

2. Das hält der Verfahrensrüge der Revision

nicht stand. Diese zeigt auf, daß die Bilanz der

Klägerin für 1990 unstreitig einen Jahresge-

winn von mehr als 940'000 DM ausweist, der

nur infolge Verrechnung mit dem Verlustvor-

trag von knapp 3,5 Mio. DM aus dem Vorjahr zu

einem Gesamtverlust führte; Über Zusammen-

setzung und Ursachen des bilanziellen Verlust-

vortrags und damit Überdie hierallein entschei-

dende Liquidität der Klägerin hat das Beru-

fungsgericht nichts festgestellt' Es hat nicht

erkennbar beachtet, daß der Verlustvortrag für

1989 möglichenrueise gerade durch die Bildung

von Rücklagen erhöht und der 1990 erzielte

Gewinn durch sie gemindert war.

Zudem läßt die BegrÜndung des Berufungs-

gerichts nicht erkennen, ob es seine Über-

zeugung aufgrund des $ 287 ZPO zu bilden

versucht hat. Diese Vorschrift - und nicht $ 286

ZPO -wat zur Beurteilung der aufgeworfenen

Fragen anzuwenden, ob eine (unterstellte) Ver-

tragsverletzung der Beklagten einen Schaden

auf seiten der Klägerin verursacht hat' Das

Berufungsgericht hat ferner nicht erkennbar

beachtet, daß die Klägerin nach ihrer Darstel-

lung sofort eine Rücklage fürVerkäufe im Jahre

1 989 gebi ldet u nd i m Jah re'1 991 ei n Ersatzobjekt

erworben hat, nachdem sie von anderer Seite

steuerrechtlich zutreffend beraten worden war'

lv,

Das angefochtene Urteil beruht danach auf

Rechtsfehlern und erweist sich nicht aus ande-

ren Gründen als richtig (S 563 ZPO)' Die Klage

ist unter dem Gesichtspunkt der Schlechterfül-

lung des Geschäftsbesorgungsvertrages nach

SS 675,611 BGB dem Grunde nach schlüssig

(siehe unler l,2. b) und c) und unter ll'). Entgegen

der Auffassung der Revisionserwiderung ist ein

Schaden im Rechtssinne bereits dadurch ein-

getreten, daß die Klägerin eine Steuerschuld zu

bezahlen hatte, die sie bei pflichtgemäßer Bera-

tung durch die Beklagten jedenfalls in dieser

Form vermieden hätte'

Zwar ist eswahrscheinlich, daß sie dann andere

Nachteile erlitten hätte. Denn einVerzichtauf die
r ,tt ^. - \ /^-^+^, ,^., ,Ä^ Anr raaliciorlpn

solor tlgg vEl öt(,u('l ul rv vvr

Gewinne führt im allgemeinen nur zu einer Ver-

zögerung der Versteuerung und damit im

Ergebnis zu einer Zinsersparnis. Das kann sich

aber auch ändern, beispielsweise wenn die Vor-

aussetzungen des S 9 Nr.1 S.2 GewStG für die

Folgezeit hergestellt werden' Zu den konkreten

Auswirkungen einer Rücklagenbildung und

damit zur Schadenshöhe im einzelnen hat die

Klägerin noch vorzutragen. Darauf hätte derTat-

richter bei einer dem Grunde nach schlüssigen

Klage aber gemäß S 139 Abs.1 ZPO hinweisen

müssen.

Andererseits ist der Senat nicht zu einer eige-

nen abschließenden Entscheidung in der Lage

(S 565 Abs. 3 ZPO)' Die Beklagten bestreiten

nicht nur, eine Reinvestitionspflicht von vier

Jahren genannt zu haben (siehe unter ll'), son-

dern auch, daß die Klägerin zu einer Rücklage

für das Bilanzjahr'1988 bereit und in der Lage

gewesen wäre.

Für die Frage, wie die Klägerin sich im Falle

einer vollständigen und zutreffenden Beleh-

rung durch die Beklagten verhalten hätte'

Am 31.12.1989 teilten die Mietvertragsparteien

dem Beklagten mit, der Mietvertrag sei in der

Weise ergänzt bzw. abgeändert worden, daß

als Nebenkosten die Beträge laut städtischem

Grundbesitzabgabenbescheid, laut Schorn-

steinfegerrechnung und laut Prämienabrech-

nung unter anderem der Gebäudeversicherung

vom Grundstückseigentümer auf den Mieter

umgelegt würden. Als Vorauszahlung hierfÜr sei

neben der Wohnungsmiete jährlich ein Betrag

von 2.400 DM zu zahlen.

Dennoch lehnte die Finanzbehörde die steuer-

liche Anerkennung des Mietvertrages ab' Nach

erfolglosem Einspruchsverfahren erhoben die

Klägerwiederum erfolglos Klagevordem Finanz-

gericht Münster, auf dessen Urteil vom 15' 3'1994

(1 K5299/93 E) Bezug genommen wird' ln dem

finanzgerichtlichen Verfahren konnten die Klä-

ger nicht angeben, wann Nebenkostenvoraus-

zahlungen ihrer Eltern bzw Schwiegereltern

getätigt worden waren. Die Zahlungen waren

nach Angaben der Kläger ohne Quittungen

erfolgt. Teilweise wurden Nebenkostenvoraus-

zahlungen auch für zwei Monate zusammen

bezahlt.

Durch die Nichtanerkennung des Mietvertra-

ges erlitten die Kläger steuerliche Nachteile im

Wert von 306.517 DM' Desweiteren muBten sie

Aussetzungszinsen in Höhe von 15'703 DM

zahlen. Darüber hinaus trugen sie die Proze3-

koste n f ü r das e rste f i nanzgeri chtl r che Verf ah re n

in Höhevon 10.l42DM,wobeidarin 1'160,08 DM

an zusätzlichen Steuerberatungskosten ent-

halten sind.

Die Kläger behaupten, daß sie sich bei ord-

nungsgemäßer Beratung durch den Beklagten

beratungskonform verhalten hätten und des-

halb der Mietvertrag steuerlich anerkannt

worden wäre......

Die Klage ist unbegründet.

Aus den Gründen:

Den Klägern steht kein Anspruch gegen den

Beklagten auf Zahlung von 332'362 DM nebst

10% Zinsen seit dem 29'6'1995 aus positiver

Vertragsverletzung in Verbrndung mit S 675

BGB zu.Voraussetzung dafür wäre nämlich, daß

eine mögliche Pflichtverletzung des Beklagten

kausalzu einem Schaden geführt hätte. Daran

mangeltes hier. Eine unterlassene Beratung des

Beklagten im Hinblick auf die steuerliche An-

erkennung des Mietvertrages kann nur dann

kausal für einen Schaden sein, wenn sich die

Kläger an die Beratung des Beklagten gehalten

hätten. Sie hätten sich beratungskonform ver-

halten müssen.

Voraussetzung ist also, daß die Kläger nach ent-

sprechender Beratung durch den Beklagten

den M ietvertrag m it i h ren Eltern bzw Schwieger-

eltern abgeschlossen hätten wie zwischen Drit-

ten. Denn nur dann kann eine steuerliche Aner-

kennung des Mietvertrages erfolgen, wie das

Finanzgericht ausgeführt hat. Der Mietvertrag

zwischen den Klägern und ihren Eltern bzw.

Schwiegereltern hätte also eine Regelung über

die Nebenkostenabrechnungen und -voraus-

zahlungen enthalten müssen. Desweiteren

hätten die Kläger die verabredete Mietkosten-

vereinbarung auch tatsächlich durchführen

müssen. Nur dann hätte eine Vermietung wie

zwischen Dritten und nicht Verwandten vorge-
legen, Die Kläger behaupten insoweit, daß sie

sich beraiungskonform verhaiien hääen.

Grundsätzlich spricht eine Vermutung dafü6
daß sich ein Mandant eines Steuerberaters
beratungskonform verhält (vgl. BGH in: BB

1993,2328:Glg4,3). Diese Vermutung ist im

vorliegenden Fall jedoch erschüttert, da auf-

grund desvorliegenden Sachverhalts d urchaus

die Möglichkeit besteht, daß sich die Kläger

nicht beratungskonform verhalten hätten. Seit

Ende 1989 war den Klägern nämlich aufgrund

der Betriebsprüfung bekannt, daß die steuer-

liche Anerkennung des Mietvertrages voraus-

setzt, daß der Mietvertrag wie unter Dritten

geschlossen sein muß. Denn aufgrund der

Betriebsprüfung haben die Kläger mit ihren

Eltern bzw. Schwiegereltern eine bisher fehlen-

de Nebenkostenregel ung verei nbart.

Dennoch haben die Kläger die Vertragsände-

rung und -durchführung nicht wie unter Dritten

gehandhabt. Die Nebenkosten waren aufgrund

derAnderung zwar bestimmt und auch der jähr-

liche Vorauszahlungsbetrag von 2.400 DM. Un-

klar blieb aber die Zahlungsperiode, ob also
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dere Form der Vertrauenshaftung. Da die
Klägerin aus den oben dargestellten Grün-
den nicht mehr in die Richtigkeit des Testa-
tes vertrauen konnte, kann ihr eine Vertrau-
enshaftung nicht mehr zugute kommen.

il1.

Eine Haftung aus S 826 scheidet ebenfalls aus.
Dafür ist es einerseits erforderlich, daß sich die
Beklagten grob fahrlässig der Einsicht in die
U n richti g keit i h res Testates versch lossen haben.
Der diesbezüglich erforderliche Sachvortrag
der Klägerin ist nicht hinreichend substantiiert.
Nach dem bisherigen Sachvortrag ist es eben-
so möglich, daß die Beklagten aus Unkenntnis
subjektiv von der Richtigkeit ihrer Bilanz aus-
gingen. lm übrigen scheitert die Haftung daran,
daß die Klägerin von der fehlenden Richtigkeit
der Bilanz Kenntnis hatte. ,....

- Aufklärungspflicht

- Kausalität
(LG Dortmund, Urt. v.15.11.1995 - 6 O 200/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. ln Verträgen mit rechtlichen Beratern
gilt die Vermutung des beratungsge-
mäßen Verhaltens des Mandanten nur,
wenn nach der Lebenserfahrung beiver-
tragsgemäßer Belehrung ein bestimmtes
Verhalten des Mandanten nahegelegen
hätte.

2.Hal der Mandant nach einer Betriebs-
prüfung einen Mietvertrag mit Familien-
angehörigen weiterhin nur mangelhaft
durchgeführt, kann nicht vermutet wer-
den, daB ein Steuerberaterrat zur An-
erkennung von Mietverträgen mit Fami-
lienmitgliedem beachtet worden wäre.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Zahlung von Scha-
denersatz wegen steuerlicher Beratung.

Die Klägersind Eheleute. Die Eltern bzw.Schwie-
gereltern der Kläger waren Eigentümer des
1.755m2 großen, mit einem selbst genutzten
Einfamilienhaus bebauten Grundstücks in H,,

J.straße 75. Sie teilten das Grundstück in zwei
Parzellen auf, wodurch eine hintere, unbebaute
Parzelle mit einer Größe von 787m2 enstand
(J.straße 75a). Sie übertrugen das Eigentum
an dieser Parzelle im Jahre 1983 im Wege der
Schenkung auf den Kläger. Dieser errichtete auf
der Parzelle ein Einfamilienhaus, das seit des-
sen Fertigstellung zum 30.6,1985 von den
Eltern der Kläger genutzt wurde,

Die Kläger als Vermieter und die Eltern der Klä-
ger als Mieter wollten einen Mietvertrag über
das Haus J.straße 75a schließen. Deswegen
wandten sie sich an den Beklagten. Dieser be-
riet die Kläger in allen steuerlichen Fragen im
Rahmen einer langjährigen vertraglichen Be-
ziehung. Nach Beratung mit dem Beklagten
schlossen die Kläger mit ihren Eltern bzw.
Schwiegereltern am 1. 8.1985 einen schriftlichen
Mietvertrag, auf dessen lnhalt Bezug genommen
wird. Als Mietzins waren gemäß g 4 des Vertra-
ges 910 DM exclusiv der umlagefäl'rigen Neben-
kosten vorgesehen. Eine Vereinbarung über die
Höhe der Nebenkosten wurde, da der Beklagte
insoweit keinen Hinweis erteilte, nicht getroffen.
Dem Beklagten lag der Mietverlrag zur steuer-
lichen Überpfügung vor. Entsprechend dem
Mietvertrag wurde verfahren, wobei keine
Nebenkosten von den Eltern an die Kläger ge-
zahlt wurden, da diese nicht vereinbart waren.

lm Oktober 1989 erfolgte eine Betriebsprüfung
bei den Klägern. Mit Prüfberichtvom 22.12.1989
rügte die Finanzbehörde gemäß g 21 Einkom-
mensleuergesetz die geltend gemachten Ver-
luste aus Vermietung und Verpachtung. Das
Finanzamtsah in dem Mietvertrag einen Gestal-
tungsmißbrauch gemäß S 42 AO, Die steuer-
liche Anerkennung des Mietvertrages wurde
daraufhin versagt,

Die Kläger beschritten nach erfolglosem Ein-
spruchsverfahren den Klageweg zum Finanz-
gericht Münstel auf dessen Urteilvom 16.7J992
(1 K1621/92 E) Bezug genommen wird. Nach
Klageabweisung erhoben die Kläger noch er-
folglos Beschwerd e zum Bundesf i nanzhof.

kann es ein wesentlicherAnhaltspunkt sein,
welche Vorteile ihr eine solche Rücklage
nach Abwägung mit den Nachteilen im
Ergebnis gebracht hätte. Dies ist zugleich
für die Schadenshöhe im einzelnen (s. o.)

bedeutsam.

Damit die erforderlichen Feststellungen getrof-
fen werden können, ist die Sache an das Beru-
f u ngsgerich I zurückzuverweisen. Diesem kan n
die Klägerin erforderlichenfalls auch ihre Be-
denken gegen dessen Wertung vortragen, daß
die Beklagten nicht schon ab 1988 umfassend
mit der steuerrechtlichen Betreuung und Bera-
tung auch der Klägerin beauftragt gewesen sei.

- Versicheru ngssch utzklage
- Belehrung über Klagefrist, g 12 Abs. g VVG

- Mitverschulden des Mandanten
- Zahlung des Gerichtskostenvorschusses
(BGH, Urt. v.17.11.1994 - IXZR 208/93)

Leitsätze:

1. Der Rechtsanwalt, der mit der Erhebung
einer Versicherungssehutzklage betraut
iS, muß seinen Auftraggeber darüber
belehren, daß die Klagefrist gemäB S 12
Abs.3 WG nur durch die Klagezustellung
gewahrt wird und diese die Zahlung des
Gerichtskostenvorsch usses voraussetzt.

2. Zum Mitverschulden des geschädigten
Mandanten, wenn die Klagefrist gemäß 912
Abs.3 WG durch eine fahrlässige Verlet-
zung der anwaltlichen Beratungspflicht
veräumtwird.

3. lm ma8geblichen Zeitpunkt der Klage-
einreichung oder Antragstellung ist Ver-
zögerung im Sinne dieser Vorschrift nur
ein kurzfristiges Hinausschieben der
Klagezustellung bis zu einer vom Antrag-
steller zu erwartenden Zahlung der Ver-
fahrensgebühr; dafür sind bestimmte
Tatsachen glaubhaft zu machen.

Aus den Gründen:

1. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei
angenommen, der beklagte Rechtsanwalt habe
seine vertragliche Beratungspflicht fahrlässig
verletzt, indem er den rechtsunkundigen Kläger
nicht hinreichend deutlich darauf hingewiesen
habe, daß die Klagefrist gemäß S 12 Abs. 3
WG nur durch die Zustellung der Deckungs-
klage gegen den Versicherer gewahrt wurde
(S 253 Abs.1 ZPo),diese von der rechtzeitigen
Zahlung des Gerichtskostenvorschusses
abhing (SS 65 Abs. 1 cKH,270 Abs, lZpO) und
der Kläger bei deren Verzögerung Gefahr lief,
den Versicherungssch utz endgültig zu verlieren
(vgl. BGH, Urt. v. 24.9.1974 - Vt ZR 82/73,
NJW 1974,2138t.). Die Stellung als Verkehrs-
anwaft änderte daran nichts (vgl. BGH, tJrt. v.

24. 3. 1 988 - tX ZR 1 14/ 8Z WM 1 988, 987, 9Bg f :
Gt88,164).

Eine weitere Pflichtverletzung ergibt sich nicht
daraus, daß der Beklagte nicht auf einen Antrag
an das Gericht hingewirkt hat, gemäß g 65 Abs. Z
Nr. 4 GKG die Klage dem Versicherer ohne Vor-
auszahlung der Verfahrensgebühr zuzustellen.
Dies hatzu geschehen,wenn der prozeßbevoll-

mächtigte glaubhaft macht, daß eine Verzöge-
rung in diesem Sinne ist nur ein kurzfristiges
Hinausschieben derZustellung biszu einervom
Antragsteller zu erwartenden Zahlung der Ver-
fahrensgebühr; maßgeblich ist die Lage zur Zeit
der Klageei n richtu ng oder Antragstel I u ng (OLG
Hamm AnwBl 1990, 46; Markl, GKG 2. Aufl. g 65
Rdnr. 23; Hartmann, Kosfengesetze 25. Auft.
GKG S 65 Rdnr.33).

Danach kam ein Antrag gemäß g 65 Abs, 7 Nr.4
GKG in Betracht, als die Prozeßbevollmächtig-
ten am 6.3.1991 und der Beklagte am 11.3.1991
feststellten, daß der Kläger die angeforderte Ver-
fahrensgebühr nicht gezahlt hatte, obwohl der
Ablauf der Klagefrist am 19.3.'1991 unmittelbar
bevorstand. Einem solchen Antrag stand aber
entgegen, daß die Prozeßbevollmächtigten
dafür nicht bestimmte Tatsachen gemäß S 294
ZPO glaubhaft machen konnten (vgt. Markl aaO
Rdnr. 26; Hartmann aaO Rdnr. 35; Oestreich/
Winter/Hellstab, GKG 1994 S 65 Rdnr. 39).

Anwaltshaftung

Steuerberaterhaftung

rq



cr-4196

Der Kläger hatte gegenüber seinem Prozeß-

bevollmächtigten und dem Beklagten nicht

zum Ausdruck gebracht, daß sich die Zahlung

der Verfahrensgebühr infolge vorübergehen-

der Zahlun gsschwierigkeiten kurzf ristig ver-

zögere. Der Beklagte brauchte nicht beim

Kläger nachzufragen, warum dieser die

Gebühr noch nicht gezahlt habe. Vielmehr

war es dessen Sache, Hinderungsgründe seinen

Anwälten mitzuteilen.

2. Die Vorderrichter haben den Schaden des

Klägers i nfol ge des verlorenen Versicheru ngs-

schutzes auf den Beratungsfehler des Beklag-

ten zurückgeführt. Sie haben rechtsfehlerfrei

angenommen, nach den Regeln über den

Beweis des ersten Anscheins spreche eine tat-
sächliche Vermutung da{ür, daB der KIäger

bei einer vertragsgerechten Belehrung den

Gerichtskostenvorschu ß rechtzeitig gezahlt

hätte; dieseVermutung habe der Beklagte nicht

erschüttert (vgt. BGHZ 123, 311, 315ff :Gl 94, 3;

BGH, tJrt. v. 27.5.1993 - IXZR 66/92, WM 1993,

1514,1516:Gl 94, 2)'

Nach der weiteren, von der Revision nicht be-

anstandeten tatrichterlichen Feststellung hätte

die Deckungsklage bei rechtzeitiger Zustellung

Erfolg gehabt.

3. Die Revision rÜgt jedoch mit Erfolg, daß die

Vorderrichter ein Mitverschulden des Klägers

bei der Entstehung des Schadens verneint

haben (S 254 Abs.1 BGB).

Das Landgericht, auf dessen Erwägungen das

Berufungsgericht Bezug gehommen hat, hat

dazu ausgeführt: Es sei Sache des Beklagten

gewesen, den Kläger über das Erfordernis der

rechtzeitigen Einzahlung des Gerichtskosten-

vorschusses hinreichend zu belehren und ihn

vor dem Schaden zu bewahren.

Die Sch reiben der Prozeßbevoll mächtigten und

däs Beklagten diesen Anforderungen nicht

genügt. Sie seien nicht geeignet gewesen, dem

Kläger die Dringlichkeit der Angelegenheit so

vor Augen zu führen, daß von einem Mitver-

schulden auszugehen sei' Zwar sei in den

Schreiben teilweise davon die Rede gewesen,

daß die Sache eile und es sich um eine wichtige

Fristsache handele. Es habe sich aber aus den

Schreiben nicht ergeben, wann welche Frist

konkret ablaufe und welche Bedeutung der

Fristablauf für den Kläger in der Sache habe.

Unter diesen Umständen könne von einem Mit-

verschulden des Klägers nicht ausgegangen

werden.

Diese Ausführungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung nicht stand :

a) Zwar greift der Einwand des mitwirkenden

Verschuldens in der Regel dann nicht durch,

wenn die VerhÜtung des entstandenen Scha-

dens nach dem Vertragsinhalt dem in Anspruch

gjenommenen Schädiger allein oblag' Des-

wegen kann grundsätzlich dem Geschädigten

nicht ein Mitverschulden angerechnet werden,

wei I er ei ne Gefah r, zu deren Vermeid u n g er ei nen

Fachmann hinzugezogen hat, bei genügender

Sorgfalt selbst hätte erkennen und abwenden

können (BGH,lJrt.v.17.10.1991 - IXZR 255/90,

ZtP 1992, 548,552, insoweit nicht abgedruckt

in BGHZ 115, 382 : Gl 92, 59; v' 19.12'1991 -
tX ZR 41/91, WM 1992, 739, 740 : Gl 92, 259;

v. 29.4.1993 - lX ZR 101/92, NJW 1993, 2045,

2047, jeweils m.w. N.:Gl 93, 260)'

lm vorliegenden Falle ist der Schaden des

Klägers infolge Versäumung der Klagefrist ge-

mäß S 12 Abs. 3 VVG aber nicht ausschließlich

dadurch entstanden, daß der Beklagte, auf

dessen überlegene Sachkunde der Kläger ver-

trauen durfte, diesen unzureichend über den

Zusammenhang zwischen der Zahlung des Ge-

richtskostenvorschusses, der Klagezustellung

und der Erhaltung des Versicherungsschutzes

belehrt hat.

Die Schadensentstehung beruht auch auf
einer schlichten Untätigkeit des Klägers in

dinem Bereich seiner Eigenverantwortung
(vgl. zur Steuerberaterhaftung BGH, Urt. v.

17.10.1991 - lX ZR 255/90 aaO; v' 13.2'1992

- \XZR 105/91,ZtP 1992, 544, 548:Gl 92, 249;

v. 28.10.1993 - lX ZR 252/92, WM 1994, 217 =
G194,67).

Unstreitig wäre der Schaden verhindert worden,

wenn der Kläger die Gerichtsrechnung vom

25.2j991 über einen Koslenvorschuß von

1.824 DM, die er nach eigenem Vorbringen

erhalten hat, aus den Mitteln, d ie er nach eigener

erkennbar ist, daß die Ausarbeitung entweder

für einen Käufer oder einen Kreditgeber be-

stimmt ist.Weder dieZahl noch die Namen der

zu schützenden Personen müssen hingegen

bekannt sein. Spätestens nach dem Gespräch

am 7.6.1989 war dem Mitarbeiter und Steuer-

berater S. der Beklagten bekannt, daß es bei der

Firma B. Liquidationsprobleme gab, die zu lösen

waren. Dabei wurde ausdrücklich auch von

einem möglichen Verkauf von Kommanditi-
stenanteilen an Dritte gesprochen' Diese

Kenntnis des Mitarbeiters S. müssen sich die

Beklagten nach S 278 BGB zurechnen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt war fÜr die Beklagten

mi hin erkennbar, daß der von ihnen erstellte

Jahresabschluß maßgebliche Entscheidungs-
grundlage für einen Verkauf, möge er nur ganz

oder teilweise erfolgen, darstellt'

Es ist dabei unerheblich, daß die Beklagten

zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresab-

schlusses die Klägerals Käufer noch nicht in

ihreVorstellung einbezogen haben. Denn es

ist nicht erforderlich, daß sie positive Kenntnis

von der Klägerin als Käuferin hatten' Es reicht

aus, wenn ihnen die Entscheidungserheblich-

keit ihres Abschlusses fÜr Käufer oder Kredit-

geber erkennbar war. Diese Erkennbarkeit lag

für die Beklagten spätestens seit dem 7.6.1989

vor. Damit kommt'es auf den lnhalt des Ge-

sprächs vom.2.5.1990, über den die Parteien

im einzelnen streiten, im Ergebnis nicht an, da

die dem Grunde nach gegebene Haftung der

Beklagten schon zuvor begrÜndet wurde.

Die Beklagten können auch nicht mit dem Ein-

wand gehörtwerden, die B. KG seiwirtschaftlich

schon ,,pleite" gewesen und ,,pleiter als pleite"

sei nicht möglich. Denn es sind erheblich unter-

schiedliche Grade von Überschuldung von

Unternehmen möglich, die zu dem entspre-

chend unterschiedlich aufwendigen und hohen

Sanierungsbedarf führen. Bei dem Kauf von

sanierungsbedüftigen Unternehmen ist gerade

das Maß der Überschuldung entscheidendes

Kriterium für die Höhe des Kaufpreises'

ll.

Eine Haftung der Beklagten scheidet jedoch aus

folgendem GesichtsPunkt aus:

Die Klägerin wußte durch den Bericht des
Wirtschaftsprüfers J. vom 7.5.1990 davon,
daß die Bilanz zum 31.12.1989 formell in

einem solchen Maße gegen die Grundsätze
ordnungsgemäßer Bilanzierung verstieß,
daß ihre Bedeutung als Nachweis für die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft in

Frage gestellt erschien. Ferner wies der Wirt-

schaftsprüfer J. sie in diesem Bericht auf etliche,

zum Teil schwerwiegende materielle Fehler in

den Abschlüssen hin. Aufgrund dieses Berichts

des Wirtschaftsprüfers J. mußte das Vertrauen

der Klägerin in die Richtigkeit der erstellten

Jahresbilanz 1989 erschüttert sein. Da die
Kläger ihrerseits den Wirtschaftsprüfer J. selbst

beauftragt hatten, muß sie sich dessen Kenntnis

zu rech nen lassen, Der Wi rtschaftsprüfer J. hat i n

seinem Bericht auch zum Ausdruck gebracht,

daß es sich nur um eine vorläufige, nicht ab-
schließende Beurteilung handelt, da erbetene
Unterlagen nicht vollständig zur Verfügung
gestellt wurden. Gerade dieser Umstand muBte

dasVertrauen der Klägerin in die Richtigkeit der
Bilanz noch mehr erschüttern.

Dennoch wartete die Klägerin nicht zu, bis ihr

eine umfassende abschließende Beurteilung
vorlag, sie sie derWirtschaftsprüferJ. dann unter

dem 5.10.1993 erstellte. Sie schloß vielmehr,

kurz nachdem J. seinen Kurzbericht vorlegte,

den Kaufvertrag über die B. KG ab. Dabeiwurde
in der Präambelzwar aufgenommen, daß dem
Kaufuertrag der Jahresabschlu ß vom 31. 12. 1989

zugrundeliegt. Eine Rücktrittsklausel,wiesiez. B.

in $ 5 Abs. 2 des Vertrages geschlossen wurde,

für den Fall, daß die Banken dem Antrag auf

Erlaß von Forderu ngen nicht entsprechen, wurde

nicht vereinbart. Dabei wäre es ohne weiteres
mög lich gewesen, ei ne äh n I iche Rücktrittsklau-

sel für den Fall zu vereinbaren, daß sich die

Bilanz des Beklagen zu 1) zum 31.12.1989 als

endgültig fehlerhaft darstellt. Die Klägerin hat

mithin einen Vertrag auf der Grundlage der
Bilanz 1989 abgeschlossen, obwohl ihr Ver-

trauen in die Richtigkeit dieser Bilanzzu diesem
Zeitpunkt schon erschüttert war.

Beider Haftung aus pW mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter in Form der Dritthaftung
für Testate handelt es sich um eine beson-

Gr-4/96
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der entgeltlichen liitigkeit erstellt. Er kann sich
nicht darauf berufen, bisher nicht als Wirt-
schaftsprüfer gehandelt zu haben, weil er nicht
den ru nden Wirtschaftsprüferstempel, sondern
nur einen anderen runden Stempel verwandt
hat, der die Sozietät lediglich als Fachanwälte
für Steuerrecht ausweist, und auch das Brief-
papier, das sie als Wirtschaftsprüfer bezeichne,
sei nur auf Versehen verwendet worden.

Der Beklagte zu 1) hat sich nach außen als
Wirtschaftsprüfer betätigt, indem er den
Jahresabschluß in einen Einschlag eingebun-
den hat, auf dem er als Wirtschaftsprüfer be-
zeichnet ist. Ebenso ist die Jahresbilanz auf
Briefpapier erstellt, in dem er wenigstens zum
Teil die Bezeichnung,,Wirtschaftsprüfer" führt.
Er ist damit durch das gesamte Erschei-
nungsbild nach außen hin als Wirtschafts-
prüfer in Erscheinung getreten. Auch die
von ihm ausgeführteTätigkeit, das Erstellen
eines Jahresabschlusses und einer Bilanz,
'ist typischerweise eine Tätigkeit, die gerade
von Wirtschaftsprüfern vorgenommen wird
und nicht von Fachanwälten für Steuerrecht.

Die Verwendung eines falschen Stempels kann
nicht zu einer Enthaftung des Beklagten zu 1)

führen, denn auf diese Art und Weise könnte er
sich jeglicher Haftung entziehen. Zwar muß der
Stempel, der von einem Wirtschaftsprüfer ver-
wendet wird, der Verordnung über die Gestal-
tung des Siegels der WB vBP WPG und BpG
vom 9.3.1962 entsprechen, worauf die Beklag-
ten zutreffend hinweisen. Erst das Siegeln mit
einem Stempel i.S. dieser Verordnung führt
grundsätzlich dazu, daß überhaupt ein Testat
vorliegt. Wie ein solcher Stempel bzw. ein sol-
ches Siegel genau auszusehen hat, kann der
Auftraggeber nicht wissen. Er muß sich darauf
verlassen können, daß der beuaftragte Wirt-
schaftsprüfer sich an die gesetzlichen Vorschrif-
ten hält und den richtigen Stempelverwendet.

Der Beklagte zu 1) ist als Wirtschaftsprüfer be-
auftrag worden und sollte für die B. KG den Jah-
resabsch I u U/Bilanz zum 31.12.1 989 testieren.
Er ist nach außen hin als Wirtschaftsprüfer
aufgetreten. Dann haftet erauch als solcher
für das von ihm während dieser Tätigkeit
erstellte Testat.

Zweifelhaft ist, ob auch der Beklagte zu 2) als
Wirtschaftsprüfer haftet oder aufgrund seiner
Sozietätshaftung mit dem Beklagten zu 1) haftet.
Sowohl der Briefkopf als auch der Einband
lassen Zweifel an seiner Eigenschaft als Wirt_
schaftsprüfer aufkommen. Denn die Verwen_
dung der Bezeichnung,,Wirtschaftsprüfer Dr....,
Fachanwälte für Steuerrecht,, ist mehrdeutig
und läßt nicht nach außen hin eindeutig er_
kennen, ob nun auch der Beklagte zu 2) Wirl_
schaftsprüfer ist und in welcher Funktion ertätig
wird. Diese Unklarheiten erscheinen zumindest
bedenklich. Ob sie allein schon zu einer Haftung
des Beklagten zu 2) führen, kann dahinstehen,
da eine Haftung aus anderen Gründen entfällt,
die nachfolgend dargestellt werden.

ln dem vom Beklagten zu 1) erstellten Jahresab_
schluß der Firma B. KG ist seitens der Klägerin
ein Vertrauen gesetzt worden, das zu einer Ein_
beziehung der Klägerin in den Schutzbereich
des Vertrages zwischen den Beklagten und der
B. KG führt. Schon aus der präambeldes Kauf_
vertrages vom 29.5.i990 ergibt sich, daß ent_
scheidende Grundlage für den Kauf der B. KG
der Jahresabschluß der B. GmbH & Co. KG
zum 31.12.1989, aufgestellt von dem Beklagten
zu 1),wan

Eine andere Beurteilung entspräche auch nicht
der Lebenswirklichkeit, Denn eine Gewinn- und
Verlustrechnung, d. h. ein Jahresabschluß,
gibt Auskunft darübe4 wie die derzeitige
wirtschaftliche Situation eines Unterneh-
mens zu beurteilen ist. Diese wirtschaftliche
Situation ist ganz entscheidender Bemes-
sungsfaktor für den Kaufpreis, so daß einer
solchen Bilanz notwendigerweise Bedeu_
tung für die Kaufentscheidung zukommt.
Es ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr
schlechterdings nicht vorstellba1 daß Kauf_
entscheidungen über Unternehmen getroffen
werden, ohne daß Bilanzen des Unternehmens
zur Entscheidungsgru nd lage gemacht werden.

Für die Einbeziehung in den Schutzbereich ist
es ferner erforderlich, daß es der Vertrauens-
person erkennbar ist, daß der vertrauende
Dritte seine sachverständige Außerung,ul.
Grundlage seiner Vermögensdisposition
machen will. Dafür soll es genügen, wenn

I

Behauptung hätte selbst aufbringen oder
beschaffen können, unverzüglich bezahlt hätte.

Dies hat er unterlassen, obwohl er durch die
Schreiben seiner prozeßbevollmächtigten und
des Beklagten vor Ablauf der Klagefrist am
19.3.199'1 an die Zahlungerinnert wurde, sowie
aus den Schreiben vom 6. und 11.3..19g-lerken_
nen konnte und mußte, daß die Zahlung drin_
gend war und ihre Verzögerung ihm Rechts_
nachteile zufügen konnte.

Damit hat der Kläger diejenige Sorgfalt
außer acht gelassen, die nach der Sachlage
erforderlich erschien, um sich selbst vor
Schaden zu bewahren (vgt. BGH, tJrt. v.

1.12.1987 - X ZR 36/86, NJW_RR 1988, 855f
m.w.N.). Deswegen ist es ihm verwehrt, Ersatz
auch des Schadensanteils zu verlangen, der
billigerweise seinem eigenen Verhalten zuzu_
rechnen ist.

b) Die Abwägung der beiderseitigen Schadens_
beiträge kann der Senat selbst vornehmen, da
dafür alle tatsächlichen Umstände feststehen
(vgl. BGH,Urt.v.28.t0.t993 -|XZR 252/92 aaO
m.w. N).

Bei der Haftungsverteilung nach S 254 BGB
ist entscheidend darauf abzustellen, ob das
Verhalten des Schädigers oder des Geschä_
digten den Schadenseintritt in wesenilich
höherem Maße wahrscheinlich gemacht hat
(BcH, Urt. v. 28.12.1993 - tX ZR 252/92 aaO).

Den wesentlich größeren Schadensbeitrag hat
der Beklagte geleistet, Hätte er pflichtgemäß
den Kläger über den Zusammenhang zwischen
Zahlung des Gerichtskostenvorschusses, der
Zustellung der Deckungsklage und der Erhal_
tu ng des Versicheru ngssch utzes rechtzeiti g be_
lehrt, so hätte der Kläger die Bedeutung und
Dri n g I ich keit der Zah I u n g des Kostenvorsch us-
ses nachvollziehen können; dann hätte es aus
seiner Sicht nahegelegen, diesen Vorschluß
unverzüglich zu entrichten.

Mit Rücksicht darauf ergibt die Abwägung der
wechselseitigen Schadensbeiträge, daß der
Beklagte 3/5 des Schadens zu ersetzen und
der Kläger seinen weiteren Schaden selbst zu
tragen haben,

- Unterschrift
- Postausgangskontrolle

- Anweisungen an Büropersonat
(BGH, Urt. v. 6.12.1995 -VtttZR t2/95)

Leitsatz:

let eine frietgerecht eingereichte Benr-
fungebegründungsschrift versehenilich
nicht vom Prozeßbevollmächtigter üE-
terzeichnet worden und wird deshalb
die Rechtomiüelbegründungefriet veF
säumt, es kann der partei Wiederein-
setzung in den vorigen gtand gewährt
werden,'wenn der prozeßbevollmäch-
tigte sein Btiropereonal allgemein ange-
wiesen hatte, sämüiche ausgehenden
Schriftsätze vor der Absendung auf das
Vorhandensein der Unterschrift zu über.
prüfen.

Aus den Gründen:

t.

Das Berufungsgericht hat die Berufung des
Klägers als unzulässig verworfen, weil innerhalb
der bis zum 14.3J994 laufenden Berufungs_
begründungsfrist keine den Anforderungen der
SS 519 Abs. 5, 130 Nr. 6 ZpO genügende Beru_
fungsbegründungsschrift eingegangen sei. Eine
von der Prozeßbevollmächtigten des Klägers
unterschriebene Berufungsbegründung sei erst
am 3.1.3.1994 und damit nach Ablauf der Beru_
fu ngsbeg ründu ngsfrist eingereicht worden,

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen
die Versäumung der Berufungsbegründungs_
frist könne nicht gewährt werden. Eine Wieder_
einsetzung komme schon dann nicht in Be_
tracht, wenn die Möglichkeit offen bleibe, daß die
Fristversäumung verschuldet gewesen sei. So
verhalte es sich hier. Die prozeßbevollmächtigte

des Klägers habe eingeräumt, sie könne sich
selbst nicht mehr erinnern, ob ihr die Berufungs_
begründungsschrift letzter Fassung vorgelegt

Fristenkontrolle

E
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worden sein. Sie halte es für möglich, daß die

Vorlage erfolgt sei und sie versehentlich die

Berufungsbegründungsschrift zur Seite gelegt

habe, worauf der Schriftsatz ununterschrieben

dann von einer Bürokraft mitgenommen wor-

den sein können. Danach komme ein Verschul-

den der Prozeßbevollmächtigten des Klägers

in Betracht, Sie müsse die ihr vorgelegte Unter-

schriftsmappe sorgfältig durchsehen und be-

sonders darauf achten, ob in ihr fristwahrende

Schriftsätze enthalten sqien, die einer Unter-

schrift bedürften. Die Anwältin habe aber mög-

licherweise versehentlich den Schriftsatz auf

den Abtrag gelegt, ohne ihn zu unterschreiben'

il.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht aller-

dings davon ausgegangen, daß der Kläger die

bis zum 14.3.1994 laufende Berufungsbegrün-

dungsfrist versähmt hat' Der am 10'3'1994

eingegangene Schriftsatz vom 9'3'1994 ge-

nügte den Anforderungen der SS 519 Abs' 5,130

Nr. 6 ZPO nicht, weil er nicht - von einem beim

Berulu n gsgericht postu latronsfäh i gen Rechts-
^L-l^L.^^ rr,^' Fla ar rnh r{or

anwalt - ulltgluul lllvuttll vvqr' uq quvrr vv'

Beglaubigungsvermerk auf den gleichzeitig

eingereichten Abschriften der Berufungsbe-

gründungsschrift vom 9'3.1994 nicht unter-

schrieben worden war, kommt eine Ersetzung

der fehlenden Unterschrift auf der Urschrift

ebenfalls nicht in Betracht (BGH, Besch/üsse u

5.3.1954 -VtZB 21/53:LM $ 519 ZPO Nr' 14;

v. 12:. 12. 1 984 - tvb ZB 1 03/ 84: VersR 1 I 85, 285

unter 1).

2. Dem Kläger war jedoch auf seinen fristge-

recht gestellten AÄtrag Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand gegeÄ dieVersäumung der Beru-

f u n gsbeg rü nd u n gsf rist zu gewäh ren, da er letzt-

lich ohne ein ihm zuzurechnendesVerschulden

seiner Prozeßbevollmächtigten an der Einhal-

tung der Frist gehindert war (S 233 ZPO)'

al Zw ar Irifft, wi e das Beruf u n gsg e richt zu Recht

annimmt, die Prozeßbevollmächtigte des Klä-

gers ein Verschulden an der unterbliebenen

Unterzeichnung der Berufungsbegründungs-

schrift vom 9.3.1994, wenn sie, wie sie es selbst

für möglich hält, den auf ihre Anweisung korri-

gierten Schriftsatz nach nochmaliger Vorlage

zur Seite oder auf den Abtrag gelegt hat und

der Schriftsatz dann ohne Unterzeichnung von

einer Bürokraft mitgehommen worden ist; denn

die Prozeßbevollmächtigte des Klägers mußte

nach erneuter Vorlage der Berufungsbegrün-

d u ngssch rift Vorkeh ru n gen dagegen treffen, daß

diese vor Unterzeichnung nicht irrtÜmlicher-

weise in den Postausgang geriet und ununter-

schrieben bei Gericht eingereicht wurde'

b) Das Verschulden einer Partei oder ihres

Vertreters ist jedoch, worauf die Revision zu

Recht h i nweist, dann nicht rechtlich erheblich'

wenn die Partei alle erforderlichen Schritte

unternommen hat, die bei normalem Ablauf

der Dinge mit Sicherheit dazu führen wür-

den, daß die Frist gewahrt werdenh kann'

Wird die Frist dennoch versäumt, ist nicht mehr

das Versch u lden der Partei oder i h res Vertreters

als ursächlich für die Versäumung der Frist an-

zusehen, sondern das von der Partei nicht ver-

schuldete Hindernis, das sich der Fristwahrung

entgegengestel lt hat (BG H, Besch I. v' 28' 1 1' 1 9 57

- |VZB 197 / 57 : LM S 233 ZP O N r. 84 ; v' 29' 5' 1 974

- |VZB 6/74:Vers? 1974,1001 ,1002)

ln der Rechtsprechung ist deshalb aner'

kannt, daß bei fehlender Unterzeichnung

der bei Gericht fristgerecht eingereichten

Rechtsmittel-(Begründungs-)schrift Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand gewährt

werden kann, wenn der Prozeßbevollmäch-

tigte sein Büropersonal allgemein angewie-

sen hatte, sämtliche ausgehenden Schrift'

sätze vor der Absendung auf dasVorhanden'

sein der Unterschrift zu überprüfen (vgl'

Senafsurf. v.30.10'1974 -VlllZR 30/74: VersR

1975, 135 unter tt 1; BGH, Beschl. v.12'12'1984

- tvb ZB 103/84 aaO unter 2; v. 23'10'1986

- V t t ZB 8 / 86 :VersR 1 987, 3 83, 3 84 ; v. 27' 9' 1 99 4

-Xt ZB 9 /94 : NJW 1 994, 3235 unter I I 2 : BG H R

ZPO S 233 Ausgangskontrolle 4 : Gl 95, 43);

BAG AP S 233 ZPO Nr. 44 m. Anm' von Zeuner;

BAG AP S 233 ZPO Nr' 66; siehe auch Zöller/

Greger ZPO, 19. Aufl., $ 233 Rdnr. 22; Stein/

Jonas/ Roth, ZPO, 21. Aufl., $ 233 Bdnr' 54)'

Da die Unterschriftenkontrolle - die der

Rechtsanwalt zuverlässigen Bürokräften

ü berlassen darf (senats b e sch I' v. 23. 1 1' 1 I 88 -
Vttt ZB 31/88: VersR 1989,209 :BGHR ZPO S
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Am 02.05.1990 fand ein Gespräch zwischen

dem Steuerberater und Mitarbeiter der Beklag-

ten S. und dem für die Klägerin tätigen Wirt-

schaftsprüfer J. statt, in dem die einzelnen Posi-

tionen des Jah resabsch I usses erörtert wu rden'

Darin, so behauptet die Klägerin, habe der

ZeugeJ. deutlich gemacht, daß der Jahresab-

schluß zum 31.12.1989 mit dem dort ausge-

wiesenen Verlust die entscheidende Grundlage

für die Kaufentscheidung der Klägerin sei; bei

einem nennenswert höheren Verlust werde die

Klägerin nicht kaufen. Sodann erstellte derWirt-

schaftsprüfer J. für die Klägerin einen ,,Bericht

über die PrüfunQ der wirtschaftlichen Verhält-

nisse. , l' der Firma B' GmbH & Co' KG'l ln diesem

vorläufigen Berichtteilte er der Klägerin mit' daß

die Bilanzen der Beklagten formell gegen die

Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung

verstießen, so daß ihre Benutzung als Nachweis

für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft in

Frage gestellt erscheine. Desweiteren wies er

auf schwerwiegende materielle Fehler in den

Abschlüssen hin;wegen der Einzelheiten wird

auf den Bericht in der Anlage zur Klageerwide-

rung Bezug genommen'

Die Klägerin behauptet, der von den Beklagten

aufgestellte Jahresabschluß sei im hohen Maße

fehlerhaft; wegen der Fehler im einzelnen be-

zieht sie sich auf den von ihr eingeholten end-

gültigen Bericht des Wirtschaftsprüfers J''

Anlage K4 zur Klageschrift' lnsbesondere sei

eine Überbewertung der Aktiva durch die Be-

klagten hervorzuheben, die auf unterlassene

bzw. fehlerhafte lnventurbewertung zurückzu-

führen sein. Sie habe den Jahresabschluß zur

wesentlichen Grundlage für ihre Kaufentschei-

dung gemacht, und dies sei den Beklagten

auch bekannt gewesen' .'. "

Die Beklagten bestreiten d ie Feh lerhaft ig keit der

Bilanz. Daneben behaupten sie, nicht als Wirt-

schaftsprüfer gehandelt zu haben, es sei aus

Versehen falsches Briefpapier verwendet wor-

den; außerdem hätten sie den Üblicherweise

von Wirtschaftsprüfern verwendeten runden

Stempel nicht benutzt'

Außerdem bestreiten sie, daß der Jahresab-

schluß wesentlich für die Kaufentscheidung der

Klägerin gewesen sei, sie hätten davon erstvier

Wochen nach Erstellung der Bilanzam 2.5.1990

erfahren. Die Klägerin habe durch den Bericht

des Wirtschaftsprüfers J. vom 7.5.1990 die

Fehler der Bilanz gekannt und sei im Kauf-

vertrag auf die schlechte wirtschaftliche Lage

der Firma B. hingewiesen worden.

Wegen derweiteren Einzelheiten des Sach- und

Streitstandes wird auf den vorgetragenen lnhalt

der wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen

verwiesen.

Die zulässige Klage ist unbegründet.

Der Klägerin steht ein Anspruch gegen die Be-

klagten schon dem Grunde nach nicht zu.

Aus den Gründen:

Als Anspruchsgrundlage für den Anspruch der

Klägeri n kom mt pVV ei nesVertrages mit Schutz-

wirkung zu Gunsten Dritter in Betracht. Eine

Dritthaftung f ü r Testate i st vo n d e r Rechtsp re-

chung höchstrichterlich anerkannt (vgl. BGH,

NJW 1987, 1758). Dabei haften Personen, die

über eine besondere, vom Staat anerkannte

^^^Lt,.,^l^ .,^"{iinnn r rnÄ in Ar roiihr rnn ihrnroilul ll\ul l\ltt v9l luv9l Ir vr rv rr I ^ueuvwr rv rr rr vr

beruflichen Tätigkeit Gutachten, Testate und

ähnliche berufsmäßige Auskünfte erstellen, die

Dritten zugänglich gemacht werden, welche

sich bei Vermögensdispositionen von diesen

Außerungen leiten lassen, diesen Dritten gegen-

über, sofern die Dritten in den Schutzbereich
des Vertrages einbezogen sind. Diese Vor-

aussetzungen, auf die im folgenden noch im

einzelnen einzugehen ist, sind dem Grunde

nach zu Gunsten der Klägerin gegeben.

Bei den Beklagten handelt es sich zumindest

hinsichtlich des Beklagten zu 1) um Wirtschafts-

prüfer. Wirtschaftsprüfer sind Personen, die
über eine besondere, vom Staat anerkannte
Sachkunde verfügen, die kraft dieser Sach'
kunde in der öffentlichkeit besonderes Ver-

trauen genießen und dieses auch beruflich
auswerten. Unzweifelhaft handelt es sich bei

dem Beklagten zu 1) um einenWirtschaftsprÜfer.

Er ist auch in Ausübung seines Berufes alsWirt-

schaftsprüfer tätig geworden, Er hat den Jahres-

abschluß für die B. KG zum 31.12.1989 im Wege
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gelegten Belegen am 6.12.1990 ein Betrag von
1.000 DM eingezogen worden ist. Der mithin auf
17933,10 DM zu reduzierende Saldo ist des-
weiteren um die bereits envähnten 13.022,69 DM
zu kürzen. Denn die genannten, nicht spezifi-
zierten Rechnungen stammen aus den Jahren
1987 bis 1989, sie haben folglich den Saldo
per 30.11,1990 erhöht. Auf die verbleibenden
4.970,41DM hat der Beklagte in den Monaten
Januar bis April 1991jeweils 1,000 DM und am
30,7.1991 noch einmal 1.000 DM, insgesamt
also 5:000 DM, gezahlt, Die Honoraransprüche
der Klägerin sind daher erfüllt.

Die Klage ist auch dann nicht begründet, wenn
die Klägerin lediglich Anspruch auf die hilfs-
weise nach der Steuerberatergebü h renverord-
nung berechnete Vergütung von 8.950,71 DM
haben sollte. Sie hat unter Berücksichtigung des
am 6.12,1991 eingezogenen Betrages allein im
Jahre 1990 11.000 DM erhalten.

- Bilanz

- Unternehmenskauf

- Vertrauenstatbestand
(LG Arnsberg, Urt. v.10.3.1995 - 2 O 473/94,
rechtskräftig)

Leitsätze (d.Verf.)

1. Der testierte JahreeabschluB begrün-
det eine Dritthaftung gegenüber dem
Untemehmenskäufer, wenn dem Wirt-
schaftsprüfer bekannt ist, daB der Man-
dant das Unternehmen wegen aktueller
Liquidationsprobleme verkaufen will und
die Bilanz dafür eine Entscheidungs-
grundlage daretellt.

2. Kann der Untemehmenskäuferauf die
Richtigkeit des Testates nicht vertrauen,
hat er auch nicht die Möglichkeit, den
Wirtschaftsprüfer aus dem Gesichts-
punkt der Dritthaftung für das Jahres-
abschlußtestat in Anspruch zu nehmen.

Tatbestand:

Die Klägerin begehrt von den Beklagten Scha_
denersatz aufgrund einer von diesem vorge_
nommenen - angeblich unrichtigen - Unterneh_
mensbewertung.

Die Klägerin kaufte durch zwei notariell be_
urkundete Verträge vom 29.S.1990 des Notars
Dr. K. die Firma B. KG einschließlich der Komple-
mentär-GmbH. Sie übernahm die Firma aus_
drücklich als Sanierungsfall. ln der präambel

des Kaufuertrages heißt es:

,,Es liegt der Jahresabschluß der B. GmbH
& Co. KG zum 31.12.1989 vor, aufgestellt
von dem Wirtschaftsprüfer Dr. H. Er endet
mit einem Verlust für die KG von ZSS1gjZ
DM zuzüglich der Kosten durch die B.
GmbH von 189.393,71 DM: Gesamtverlust
214]12,93 Dt\A:

Die Beklagten hatten mit Datum vom 2,4. j990
den Jahresabschluß für die Firma B. zum
31.12.1989 erstellt. Eingebunden war der Ab_
schluß in einen Deckel, der neben der Nennung
der Beklagten die Bezeichnungen Wirtschafts-
prüfer und Fachanwälte für Steuerrecht enthält.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage Kg
zum Schriftsatz der Klägerin vom 122.1995
Bezug genommen. Die Gewinn- und Verlusl
rechnung, die Teil des Jahresabschlusses ist,
wurde auf Briefpapier erstellt, das im Kopf die
Bezeichnung,,Wirtschaftsprüfer Dr, ..., Rechts-
anwälte" trägt. Teile des Jahresabschlusses
sind auf Briefpapier mit eben diesem Briefkopf
erstellt; andere Teile hingegen wie z.B. das
Deckblatt,,Jahresabschluß" befinden sich auf
Briefpapier, das lediglich lautet ,,Dr. ..., Fach-
anwälte für Steuerrecht'i Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung trägt einen runden Stempel, der
die Beklagten als Fachanwälte für Steuerrecht
ausweist sowie den Zusatz:

;,Der vorstehende Abschluß ist von uns auf-
grund der Buchführung erstellt worden. Da_
bei wurden die handelsrechflichen, steuer-
lichen und vertraglichen Bilanzierungsvor-
schriften beachtet'j

Wegen der Einzelheiten des Jah resabsch lusses
wird auf die Anlage K3 zur Klageschrift Bezug
genommen

233 Rechtsmittelschrift6 m.w. N.)-gerade der
Vermeidung eines erfahrungsgemäß nicht
gänzlich ausschließbaren Anwaltsversehens
bei der Unterschriftsleistung dient, ist bei
einem Versagen dieser Kontrolle ein Rück-
griff auf ein Anwaltsversehen im Zusammen-
hang mit der Unterzeichnung ausgeschlos-
sen (Vol I kom mer, Anwaltshaftu ngsrecht I g Bg
Rdnr.376).

c) DaB eine solche ausreichende Unterschrifts-
kontrolle im Büro seiner prozeßbevollmächtig_

ten bestand, hat der Kläger - teilweise im
Beschwerdevorbringen in zulässiger Weise er_
gänzt (Senafsbes ch L v. 22. I . I 992 -V t t t Z B 35 / gl
: VersR 1992, 8gg unter 2b; BGH, Beschl. v.

26.11.1991 - Xt ZB t0/91 : VersR tgg2, ggg
u nter 2 :BG H R ZPO S 254 Abs. I Beg rü ndung S
: G I 92, 239 ; v. 1 0. 2. 1 994 - Vt t ZB 25/93 :Vers?
1994,1368 unter 2a) - dargelegt und glaubhaft
gemacht, Danach gehörte zu dem Aufgabenbe_
reich der im zweiten Lehrjahr stehenden Aus-
zubildenden E. u. a, die Bearbeitung der ausge_
henden Post einsch ließlich der überprüfung auf
vollzogene Unterschriften, Hierauf ist sie sowohl
von der seit'1982 bei der prozeßbevollmächtig-

ten des Klägers beschäftigten Rechtsanwalts_
gehilfin S. wie von der prozeßbevollmächtigten

selbst in regelmäßigen Abständen h ingewiesen
worden; die Befolgung dieser Anweisung ist
durch regelmäßige Stichproben von Zeilzu
Zeit kontrolliert worden, nachdem es in der
Vergangenheit - allerdings nicht bei der Aus_
zubildenden E, - zu einer ähnlichen Situation
gekommen war.

Nach diesem Vorbringen lag eine ausreichende
Organisation der Ausgangskontrolle vor, die
geeignet wari die Nachholung unterbliebener
Unterschriften zu gewährleisten und auf diese
Weise Fristversäumnisse wegen fehlender
Unterschrift zu vermeiden. Entgegen der An_
sicht der Revisionserwiderung durfte auch der
erst im zweiten Lehrjahr stehenden Auszubil_
denden E, die Erledigung der ausgehenden
Post einschließlich der überprüfung der Unter_
schriften als Tätigkeit übertragen werden (vgl.
BGH, Beschl. v. 14.7. 1994 - Vtt ZB 7/94 :VersR
1995,238,239:BGHR ZpO S 233 Büroperso_
nalo 8 : Gl 95, 22). DaB nicht vorgetragen ist,

wann die Ausgangspost weisungsgemäß auf
das Vorliegen der erforderlichen Unterschrift
überprüft wurde, insbesondere ob dies bei
Rückkunft der Unterschriftsmappe oder erst
beim Kuvertieren erfolgen sollte, ist ebenfalls
u nschädlich, wen n, wie dargelegt u nd glaubhaft
gemacht, jedenfalls vor Absendung der post
eine derartige Kontrolle stattzufinden hatte. ,.,..

- Schuldnerverzeichnis

- Privater Vermögensverfall

- Schuldentilgung

- Mandanteninteresse
(FG Brandenburg, urt. v. 30.fl.1995 - 2 K S0lgS StB)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die Ursache desVermögensverfalls im
privaten Bereich iet für die Entecheidung
über den Widerruf der Steuerberaterzu-
lassung gleichgültig. Ebenfalls kommt es
nicht auf das Verschulden des Steuer-
beraters bei der Herbeiftihrung des llen
mögensverfalls an.

2. Dq Nachweis der Nichtgefährdung
von Mandanteninteressen betrifft ins-
besondere die fehlende Zugriffsmög-
llchkeit auf Mandantengelder.

3. Die angespannte wirtschaftliche Lage
darf nicht die hinreichende Unabhängig-
keit gegenüber dem Mandanten ein-
schränken, denn die wirtschafrliche Un-
abhängigkeit bildet eine maBgebliche
Grundlage für die unabhängige Berufs-
ausübung.

Aus den Gründen:

Die Klage ist nicht begründet. Der Widerruf der
Bestellung zum Steuerberater vom 6.j2.j994
ist rechtmäßig, er verletzt den Kläger nicht in
seinen Rechten, S 100 Abs. '1 Finanzgerichts_
ordnung (FGO). Die Voraussetzungen des g 46
Abs.2 Nr.5 StBerG sind erfüllt.

Berufszulassung
a/s Sfeu erberater

Dritthaftung
des Wi rtsch afts p rüfers

Gt-4196
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Der Kläger ist in Vermögensverfall geraten' Die

nach 5 46 Abs. 2 Nr. 5 Halbsatz 2 StBerG

bestehende gesetzliche Vermutung des Ver'

mögensverfalls gilt, solange die Eintragung

im Schuldnerverzeichnis besteht (ebenso;

BFH, Bescht. v. 11.11.1994 - Vll B 129/94, BFH/

NV 1 995, 4 41, 442).Zwar kan n ei n Steuerberater

diese gesetzliche Vermutung nach wohl herr-

schender Meinung widerlegen (BFH, Beschl' v'

11.11.1994 aaO; FG des Landes Brandenburg,

IJrt. v. 10.3.1994 - 1 K 154/93 StB n.v.; a' A.: FG

Baden-Württemberg, lJrt. v' 22.9.1993 - 13 K

65/92, EFG 1 995, 44, 45)'Diese Widerlegu ng ist

dem Kläger jedoch nicht gelungen. Dies setzt

nämlich die genaue Angabe von Tatsachen vor-

aus, aus denen sich ergibt, daß im Einzelfalltrotz

der bestehenden Eintragung im Schuldnerver-

zeichnis tatsächlich kein Vermögensverfall an-

zunehmen ist.

Den Ausführungen des Klägers ist im Ergebnis

lediglich zu entnehmen, daß - nach seiner Ein-

schätzung - erhebliche Außenstände zu einer

nennenswerten RückfÜhrung seiner Verpflich-

tungen führen werden. Tatsächlich hat er keine
T^!^^^L^^ ^,,l..a{antiinrl rrnrnatrartan claR fliO
lalüaaul lvl I DuL.,ütql llllvr t vvr vvrr svvr l, "*'- -'-

Eintragung im Schuldnerverzeichnis etwa zu

Unrecht erfolgt sei. Auch bestehen Verbindlich-

keiten in einem Umfang; daß die zum Teil eher

globalen Darstellungen des Klägers im Hinblick

auf die erwarteten Einnahmen als unzureichend

erscheinen. Denn die AusfÜhrungen sind hin-

sichtlich des Honoraraufkommens und sonsti-

ger Zahlungseingänge eher pauschal, bezüg-

lich der angeblichen GegenansprÜche fehlt es

an jeder angemessenen Substantiierung. Denn

auf die Bitte des Gerichts vom 29.3'1995, eine

detai I I ierte Vermögensaufstel I u ng u nd ei n su b-

stantiiertes Schuldentilgungskonzept vorzu-

legen, hat der Kläger in Bezug auf die Kreis-

sparkasse X. keine konkreten Angaben ge-

macht. Hinsichtlich der Verbindlichkeit gegen-

über der S. GmbH hat er lediglich ausgeführt;

es bestehe eine Gegenforderung in ähnlicher

Größenord nung. Bezüglich der Verbindlichkei-

ten der Steuerberatungsgesellschaft mbH,

deren alleiniger Anteilseigner und Geschäfts-

führer der Kläger immerhin ist, begnügt sich

der Kläger mit dem Hinweis, die Gesellschaft

befinde sich in Liquidation'

ln diesem Zusammenhang erweist es sich als

unerheblich, daß der Vemögensverfall vor-

rangig im privaten Bereich seine Ursache

hat. Das Gesetz stellt lediglich auf die Tatsache

desVermögensverfalls ab. Die Umstände, die zu

dem Vermögensverfall geführt haben, nament-

lich die Frage, ob der Steuerberater schuld-

haft in Vermögensverfall geraten ist, gewin-

nen keinen Einfluß auf die Entscheidung im

Sinne des $ 46 Abs.2 Nr 5 StBerG (ebenso:

FG Hamburg, tJrt. v.10.8.1993 - V 50/93, EFG

1994, 127; FG Münster, IJrt' v. 1'7.1993 - 7 K

6361/91 n.v.).

Die weiteren Voraussetzungen des $ 46 Abs' 2

Nr.5 StBerG sind ebenfalls erf üllt. Der Kläger hat

nicht zur Überzeugung des Senats dargelegt

und den Nachweis geführt, daß durch den Ver-

mögensverfall die lnteressen seiner Auf-

traggeber konkret nicht gefährdet seien. Die

diesbezü g I iche Darleg u ngs- u nd Feststel I u ngs-

last für den gesetzlichen Ausnahmetatbestand

obliegt dem betroffenen Berufsangehörigen

(ebenso: BFH, Urt. v. 22'9'1992 -Vll R 43/92,

BSfB/. lgg3 ll 203, 205; v. 4. 4. 1995 -Vll R 74/94,
r^r^ . 
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nicht gelungen, im Hinblick auf seine (zukünfti-

gen) Mandantenbeziehungen den Nachweiszu

f ü h ren, daß d ie Gefäh rd u ng der Auftrag geberi n-

teressen in hinreichender Weise zu verneinen

ist, Dies gilt auch vor dem Hintergrund, daß für

einen Berufsangehörigen erhebliche Schwie'

rigkeiten bestehen, die Nichtgefährdung der

Auftraggeberinteressen als sogenannte

negative Tatsache zu beweisen' lnsoweit

muß es genügen, daß dievon dem Berufsan-

gehörigen im einzetnen mit der erforderli-
chen Plausibilität vorgetragenen Umstände

die Überzeugung begründen können, die

lnteressen der Auftraggeber seien nicht
gefährdet.

Der betreffende Nachweis setztvoraus, daß eine

kon krete Gefäh rd u ngssituation f ü r d ie Mandan-

ten des in Vermögensverfall geratenen Steuer-

beraters ausweislich der objektiven Umstände

nahezu ausgeschlossen ist. Eine derartige

Gefährdung entfällt insbesondere, wenn der

Berufsangehörige keine direkte Zugriffs-

möglichkeit auf Mandantengelder hat'

(vgl.$ 53 Steuerberatungsgesetz-StBerG -) im

Namen der Frrma fehlt, ist davon auszugehen,

daß die Klägerin nicht über die Zulassung als

Steuerberatergesel lschaft (S 52 StBerG) verf ü gt'

Gemäß S 3 Abs. 1 Nr' 2 StBerG istsie dennoch zur

geschäftsmäßi ge Hi lfeleistu ng i n Steuersachen

befugt. Wird eine Nirr-Wirtschaftsprüferge-
sellschaft - wie hier - steuerberatend tätig'

so hat sie die Steuerberatergebührenver-
ordnung (StBGebV) bei der Berechnung

ihres Honorars nicht zwingend zu beachten

(OLG Köin, Gt 1990,72; Gehre, StBerG, 2' Aufl',

S 6 4 R d n r. 4 ; Ecke rt / Böttg e f StB G e bV, 2' Auf l' $ 1

Anm. 2.1 ; Lehwald,StB 1983, 95,96)'Das Klage-

begehren scheitert aus diesem Grunde nicht

bereits daran, daß die Klägerin dem Beklagten

keine den Anforderungen des S 9 StBGebV

genügenden Rechnungen erteilt hat' Der

Steuerberatergebührenverordnung ist aber

dann, wenn ein Wirtschaftsprüfer Leistun-

gen erbringt, die nach den typisierenden

Gebührentatbeständen der Verordnung in

den Tätigkeitsbereich eines Steuerberaters

fallen, die Bedeutung einer Taxe im Sinne

des S 612 Abs. 2 BGB beizumessen (OLG

^:'.--^t)^r 1o Ti,itaann+ CI1O9.O 111 112'QtR
uus5eluul I - t()' z-,v,t!)gt tQL- vt tvvvt' t t, t tv' v'-

1g8g, 296,237; Gehre, aaO, $ 64 Anm' 3)' Hier

hat die Klägerin, wie sie behauptet, den Beklag-

ten nicht nur vor dem Finanzamt vertreten,

sondern auch dessen gedamte Buchhaltung

geführt und die JahresabschlÜsse gefertigt,

mithin Leistungen erbracht,für die in der Steuer-

beratergebÜhrenverord nung konkrete Gebüh-

rentatbestände existieren. Diese sind dann aber

für die Höhe des Honorars der Klägerin maß-

gebend.

Die Klägerin behauptet im Berufungsrechtszug

al lerd i ngs auch, d ie Parteien hätten d ie Zah I u ng

von 75 DM je Stunde vereinbart. Eine Zeitge-

büh r kann nach der Steuerberatergebühren-
verordnung iedoch nur für im einzelnen fest-

gelegte Leistungen, als ,,Hilfsgebühr" bei

fehlenden Anhaltspunkten für eine Schät-

zung des Gegenstandwertes oder zur sinn-

gemäßen Anwendung bei fehlender Bestim-

mung einer Gebühr nach Maßgabe von S 2

StBGebV und letztlich als höher zu verein-

barende Gebühr im Sinne von S 4 Abs' 1

StBGebV gefordert werden (Eckert/Böttgef

aaQ $ 13 Anm.2).Dadie Klägerin in verschiede-
nen Rechnungen u.a. auch eine Zeitgebühr für

die Erledigung von Buchführungsarbeiten ver-
langt, dürfte es sich nicht um die Vergütung von

,,sonstigen Tätigkeiten" im Sinne des $ 33 Abs.7
StBGebV handeln, sondern um das aufgrund
der behaupteten Gebührenvereinbarung ge-

schuldete Honorar. Der Beklagte stellt allerdings
in Abrede, daß die Klägerin nach ihrem Zeilauf-
wand habe honoriert werden sollen. Die Frage,

ob von einer wirksamen Vereinbarung auszu-
gehen ist, bedarf aber keiner weiteren Aufklä-
ru ng. Die Prüf u ng dervon der Klägeri n vorgeleg-
ten Unterlagen ergibt, daO ihr der geltend ge-

machte Zahlungsanspruch nicht mehr zusteht.

Geht'man vom Hauptvorbringen der Klägerin

aus, so ergibt sich das folgende Bild: lnsgesamt
18 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von

13.022,68 DM enthalten weder konkrete An-
gaben über die Art der erbrachten Leistun-
gen noch ist ihnen derieweilige Zeitaufwand
zu entnehmen. Damit wird dem Beklagten

aber d ie Möglichkeit zu r Prüfung, ob dieTätig keit

erbracht und das geltend gemachte Honorar

auch der Höhe nach zu Recht verlangt wird, ge-
n:^ ^^.^,:Llr^ r^-- l^- A L-^^L-..--nollllllell. LJlg guvvcll lll.u truilil uur f\Ureullllullg

kann, zumal jeder ergänzende Sachvortrag
fehlt, die Klageforderung in der vorgenannten

Höhe nicht schlüssig begründen.

Ohne Erfolg wendet die Klägerin ein, der Be-

klagte habe die Rechnungen unwidersprochen
gelassen und damit zumindest stillschweigend

akzeptiert. Eine Billigung der Ansätze kann im

Schweigen des Beklagten schon deshalb nicht
gesehenwerden,weil erdie Rechnungen gemäß

dem Vorbringen der Klägerin nicht beglichen hat,

Weiteren sieben Rechnungen über insgesamt

3.416,99 DM hat die Klägerin dagegen die je-

weiligen Zeiterfassungen beigefügt, die Auf-

schluß über die Art der Tätigkeit, den Leistungs-

zeitpunkt und Zeitaufwand geben. Die damit
hinreichend bestimmten Zahlungsansprüche

der Klägerin sind jedoch erfüllt.

Nach den von der Klägerin vorgelegten Konten-

blättern hat am 30.11.1990 ein Saldo zu ihren

Gunsten in Höhe von 18.993,10 DM bestanden.

Dieser Saldo wurde in das Jahr'1990 übernom-
men, obgleich nach den vom Beklagten vor-
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nach US-ameri kanischem Recht Anerkennung
finden würden, kann dahinstehen. Denn das
Landgericht hat zu Recht in seiner angefochte-
nen Entscheidung festgestellt, daß dieses Recht
auf das Verhältnis der Parteien nicht anwend-
bar ist.

Obwohl nach Art. 3 Abs.1 S. 1 EGBGB über
dasdeutsche internationale Privatrecht aus-
ländisches Recht nur dann zur Anwendung
gelangen kann, wenn der Sachverhalt eine
Verbindung zu dem Recht eines ausländi-
schen Staates aufweist, hat der Kläger auch
in der Berufungsinstanz keine Tatsachen vor-
getragen, aus denen sich Anknüpfungspunkte
im Verhältnis der Parteien zum US-amerikani-
schen Rechtergeben könnte. Das Fehlen dieser
nach dem deutschen internationalen Privat-
recht erforderlichen Auslandsberührung, die
gemäß Art,3 Abs.2 S.1 EGBGB lediglich unter
dem Vorbehalt - hier nicht vorliegender - multi-
lateraler oder bilateraler Staatsverträge steht,
erschwert zwar den von dem Kläger begehrten
Rechtsschutz.

Für eine Rechtsfortbildung der von dem
Kläger gewünschten Art sieht der Senat
iedoch angesichts des in Art.3 EGBGB ge-
regelten internationalen Kollisionsrecht kei-
nen Raum.

Die von dem Kläger angesprochene Existenz
weltumspannender Märkte bietet im Vergleich
zu dem Erfordernis der Auslandsberührung
nach Art.3Abs.1 EGBGB keinen vergleichbaren
und einer konkreten Definition zugänglichen
Ansatzpunkt für die Entscheidung, welches aus-
ländische Recht im Einzelfall Anwendung fin-
den soll. lm übrigen ist es nicht unbillig, daß der-
jenige, der -wie der Kläger - auf dem internatio-
nalen Anlegermarkt tätig wird, auch für einen
erforderlich werdenden Rechtssch utz ausländ i-
sche Gerichte in Anspruch nehmen muß.

- Steuerberatu ngsleistu ng

- Zeitgebühr
(OLG Düssedort, Urt. v. 1 3. 1 0. I 984
-13 U 211/93)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der steuerberatend tätige Nur-llllirt-
schafrsprüfer ist bei der Berecänung
seines Honorars nicht an die Steuerbera-
tergebührenverordnung zlvingend ge-
bunden. Die formalen Voraussetzungen
für die Einforderung von Steuerberater,-
honoraren gemäB I g StBGebVsind des-
halb nicht einzuhalten.

2. Steuerberatu4gsleistungen von Wirt-
scfiaftsprüfern können entsprechend den
Gebührentatbeständen der gtBGebV ab-
gerechnet werden flaxe tS. S Ofe I BGB].

3. Eine Zeitgebühr lcann nach der SIBGeBV
nur in den in g 13 festgelegten Leistungsbe-
reichen in Ansatz gebracht werden oderals
höher zu vereinbarende Gebähr tS, S e t
StBGeBl/.

4. Eine Zeitgebühr erfordert ksnkrete
Angaben über die Art der erbracfrten Lei-
stungen und den jeweiligen Zeiüaufwand,

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

Das Landgericht hat den Zahlungsanspruch
der Klägerin im Ergebnis zu Recht abgewiesen,

Der Klage muß deshalb der Erfolg versagt
bleiben, weil die Honoraransprüche, soweit
die Klägerin sie überhaupt schlüssig dargelegt
hat, erfüllt sind.

Die Klägerin ist nach ihrem Vorbringen in der
Klageschrift als Wirtschaftsprüfungs- und Steu_
erberatungsgesellschaft tätig. lhre Geschäfts_
führer besitzen, wie den Geschäftsbriefen zu
entnehmen ist, die. Doppelqualifikation als
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Da aber
die Bezeichnung,,steuerberatergesellschaft',

Wi rts ch a fts p rü fe r h o n o ra r

a

@
EI

Gerade den diesbezüglichen Nachweis hat der
Kläger jedoch nicht erbracht.

Nach seinen eigenen Ausführungen arbeitet er
als sel bständ i ger Steuerberater m it beruf I icher
Niederlassung in X. Weiterhin schließt der Um_
stand, daß er als Leiter verschiedener Bera_
tungsstellen für den Steuerberater Dr. X. tätig ist,
nicht in hinreichender Weise aus, daß er mit
Mandantengeldern in Berührung kommt oder
anderweitige Verfügungen zum Nachteil von
Steuerpflichtigen unmöglich sind. lmmerhin
wirkt der Kläger auch in bezug auf Dr, X. nicht in
einem Anstellungsverhältnis, sondern als selb_
ständiger Steuerberater. lm übrigen ist das Vor_
bringen, zukünftig keine eigenen Mandate zu
übernehmen, bei denen die Vermögensinter_
essen der Mandanten verletzt werden könnten,
nicht geeignet glaubhaft zu machen, daß der
Kläger bei entsprechender Gelegenheit nicht
doch in dieserWeise tätig werden wird. Dies gilt
gerade vor dem Hintergrund der schwerwie_
genden finanziellen Belastungen des Klägers.

Nach der nicht zuletzt in der mündlichen Ver_
handlung gewonnenen überzeugung des
Senats beherrscht der Kläger seine finanziellen
Verhältnisse nicht in dem Maße, daß zukünftig
von einer ordnungsgemäßen Berufsausübung
mit der notwendigen Sicherheit auszugehen ist.
lmmerhin ist der Kläger zahlreichen eigenen
Zahlungsverpflichtungen bis in die jüngste
Zeit hinein nicht oder nichtzeitgerecht nach-
gekommen. Aus diesem Grunde ist den Aus_
führungen des Klägers, wegen der nunmehr
wi rksamen Vertragsgestaltu n gen seien zu kü nf_
tig Mandanteninteressen nicht gefährdet, nur
mit Zurückhaltung zu folgen.

Bei der erforderliche Gesamtwürdigung seiner
derzeitigen und zukünftigen beruflichen Tätig_
keit ist auch das sonstige (außerberufliche) Ver_
halten des Klägers einzubeziehen. Die Beurtei_
lung, ob dieVermögensinteressen der Mandan_
ten gefährdet werden können, erweist sich als
vielschichtig und zwangsläufig mit Unsicher_
heiten verbunden. Erforderlich ist die schwie_
rige Prognose des zukünftigen Verhaltens im
Hinblickauf die in g 46Abs.2 Nr. S StBerG ange_
sprochenen lnteressen der Auft raggeber. Daher
erscheint die Berücksichtigung des sonstigen

Verhaltens außerhalb der Berufsausübung
zweckmäßig. Aus den aktenkundigen Umstän_
den können Rückschlüsse gezogen werden,
inwieweit der Berufsangehörige für seine Man_
danten etwa nachteilige Maßnahmen der
Finanzverwaltung zu veranlassen bereit ist (ln
diesem Sinne: BFH,' Beschl. v. ll.ll.Igg4
aaO; FG des Landes Brandenburg, LJrt. v.

10.3.1994 aaO; FG Baden-Württemberg, lJrt. v.

20.10.1992 - 4 K 232/91 n.v.). Hiernach kann
der Senat nicht mit der gebotenen Sicherheit
ausschließen, daß der Kläger nichtdoch zukünf_
ti g d ie I nteressen sei ner Auft rag geber gefäh rdet.
Angesichts der nach wie vor äußerst schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation, in der der Kläger
- dies gilt insbesondere für den Druck der stän_
dig drohenden Zwangsvollstreckung sowie den
Druck des noch nicht abgeschlossenen Straf_
verfahrens - sich befindet, ist der Ausnahmetat_
bestand des S 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG (,,es sei
denn, .,l') nicht erfüllt.

ln diesem Zusammenhang ist im übrigen zu
beachten, daß der Kläger angesichts der auf
Jahre hin zumindest sehr angespannten per_
sön I ichen Wi rtschaftslage jedenfalls nicht die
Unabhängigkeit hat, die für einen Steuer-
berater nach den einschlägigen Bestimmun-
gen des Steuerberatungsgesetzes geboten
ist. Auch diese Unabhängigkeit gegenüber
Mandanten ist Schutzgut im Sinne des g 46
Abs, 2 Nr, 5 i.V. m. S 5Z Abs. 1 StBerG. Denn nur
die hinreichende Unabhängigkeit gewährlei_
stet, daß ein Berufsangehöriger seinen Beruf
in sachgerechter Weise als Organ der Rechts-
pflege ausübt (S 32 Abs. ZSatzl StBerG).

lm Rahmen der Würdigung aller Einzelum_
stände ist zunächst zu berücksichtigen, daß
der Kläger bereits wegen Betruges verurteilt
worden ist. Das mit dem Strafurteilzusammen-
hängende berufsrechfliche Verfahren ist eben_
falls zu dem Ergebnis gelangt, daß dem Kläger
ei ne schwerwiegende Verletzu n g sei ner Berufs_
pflichten anzulasten ist.

Gleichermaßen ist hinsichflich des Möbelkaufs
bei der S. GmbH davon auszugehen, daß der
Kläger jedenfal ls zu nächst sei ne Verpflichtun-
gen aus dem Kaufvertrag nicht in vollem
Umfang erfüllt hat. Dabei kann der Ausgang

Gt- 4/96
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des Strafverfahrens in diesem Zusammenhang

dahingestellt bleiben. Denn zumindest ist der

Kläger, abgesehen von seiner Teilleistung, der

Zahlungsverpflichtung hinsichtlich der Rest-

forderung aus dem Möbelkauf nicht fristgerecht

nachgekommen. lnsoweit wurde der Erlaß

eines Versäumnisu rteils d urch das Landgericht

U. erforderlich.

Bei der im Rahmen des S 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG

erforderlichen Abwägung ist schließlich auch

zu berücksichtigen, daß der Kläger in der Ver-

gangenheit in vielfältiger Form seinen (berufs-

rechtl ichen) Verpf I ichtu n gen n icht nach gekom-

men ist. So hat er entgegen der aus S 79 Abs' 1

Satz 1 StBerG folgenden Verpflichtungen den

Kammerbeitrag 1995 erst nach zahlreichen

Mahnungen und der Einleitung von Beitrei-

bungsmaßnahmen geleistet. G leichermaßen

hat der Kläger die Beitragsforderung der zustän-

digen Krankenkasse für Juni 1993 nicht ord-

nungsgemäß zeitnah beglichen. Weiterhin hat

der Kläger gegen seine berufsrechtliche Ver-

pflichtung zur Auskunft gegenüber der Steuer-

beratungskammer verstoßen. Denn der Kläger
r ^ - -^r -. .-s^^-^, ,^L.^^ Äar Vammar tt^rf\

llelJ Oas AuSKullll'sulüuullull \Jer r\qrrrrrrvr vvrrr

4.11.1993 unbeantwortet. Schließlich hat der

Kläger es entgegen seiner Zusage gegenüber

cjem Beklagten vom 24'11'1994 unterlassen,

die erbetene Stellungnahme nachzureichen'

Die Vielzahl der berufsrechtlichen Verstöße so-

wie Verhaltensweisen, die nicht einer unabhän-

gigen, eigenverantwortlichen und gewissen-

haften Berufsausübung im Sinnevon S57Abs'1

StBerG entsprechen, begründen Zweifel, ob der

Kläger Ü ber d ie notwend ige Zuverlässi gkeit ver-

fügt, daß eine Gefährdung der lnteressen seiner

Auftraggeber gemäß $ 46 Abs' 2 Nr'- 5 StBerG

ausgeschlossen erscheint. Nach dem Ergebnis

der mündlichen Verhandlung ist es nicht un-

wahrscheinlich, daß der Kläger - sofern die

Belastung vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht -
seine Berufspflichten gegenüber seinen Auf-

traggebern verletzt. Dies gilt insbesondere vor

dem Hintergrund, daß die wirtschaftliche

Unabhängigkeit eines Berufsangehörigen

eine maßgebliche Grundlage bildet für die

unabhängige Berufsausübung (Gehre, Steu'

erberatungsgesefz, 3. Auft',7995, $ 46 Rdnr' 10

sowie $ 57 Rdnr. 10 m' N.)'

- Haftung der deutschen WP-Tochter?

- Anwendbarkeit amerikanischen Rechts?

(OLG Düsse tdorf, lJrt. v' 9. 1 2' 1 994,

rechtskräftig nach Nichtannahmebeschluß des

9GHv.3.7.1995 - tlzR 172/95)

Leitsätze (d. Red.):

Hat eine amerikanische Wirtschaftprli'
fungsgesellschafr falsche AbschluBbe-

richte eines Us'Untemehmens erstellt'
so hat der international tätige, geschä'

digrte Kapitalanleger keine Regreßan'

sprüche gegen die deutsche Tochter der

WP-Gesellschaft.

Tatbestand:

Der Kläger erwarb in den Jahren 1988 bis 1990

Aktien der in den USAansässigen P.Corporation

zu einem Gesamtpreis von insgesamt DM XXX

einschiießiich Provisiorren urrd äebenkosten'

Die ameri kan ische Wi rtschaftsprüf u n gsgesel l-

schaft war seit 1987 Abschlußprüfer der P' Cor-

poration in den [JSA, Am 8.1.1991 nahm die

P Corporation den Schutz des "Chapter'11" des

amerikanischen Konkursrechts in Anspruch und

meldete Konkurs nach den Regeln des ameri-

kanischen Konkursverfahrens an. Die von dem

Kläger erworbenen Anteile an der Gesellschaft

wurden -wie in erster lnstanz unstreitig war - mit

der Konku rsanmeldu ng wertlos.

Mit seiner Klage begehrt der Kläger Ersatz der-

jenigen Summe, die er für den Aktienkauf auf-

gewendet hat. Der Kläger hat behauptet, die

ameri kan ische Wi rtschaft prüf u n gsgesel lschaft

habe in der Zeit seit '1987 falsche Abschluß-

berichte erstellt, weil sie übersehen habe, daß

die P. Corporation bereits zu diesem Zeitpunkt

konkursreif gewesen sei. Der Kläger hat weiter-

hin behauptet, die Beklagte, die - wie insoweit

unstreitig ist - ihren Hauptsitz in E hat und eine

selbständige Niederlassung in D' unterhält, sei

eine Tochtergesellschaft der amerikanischen

Wi rtschaftsprüf u n gsgesel lschaft '

Au sl a n d si nvestiti o n e n
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Der Kläger hat die Auffassung vertreten, auf das

Rechtsverhältnis der Parteien finde amerikani-

sches RechtAnwendung. Nach diesem würden

sowoh I den Aktionären ei ner Aktiengesel lschaft

als auch den Geschädigten Schadenersatz-

ansprüche gegen die Tochtergesellschaft des

eigentlichen Schädigers in der hier geltend

gemachten Art unter der Voraussetzung zuer-

kannt, daß die Prüfungsgesellschaft einen

Absch I u ßbericht fah rlässi g u nzutreffend erstel lt

habe. .....

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, daß

sich nach deutschem Recht keine Haftung für

sie ergebe. Auch nach US-amerikanischem

Rechtfolge kein Anspruch gegen sie, da dieses

nicht zur Anwendung komme'

Das Landgericht hat mit Urteil vom 14'4'1994

die Klage abgewiesen' Es hat zur Begründung

geführt, nach deutschem Recht bestehe keine

Haftung der Beklagten, da in Ermangelung

einer Rechtsbeziehung zwischen den Parteien

Ansprüche aus vertraglichen oder deliktsrecht-

lichen Beziehungen nicht in Betracht kämen

und nach deutschem Konzernrecht keine Haf-
^il^^I^^4+ {ii" ihra [\rlr rttar-

tung elner loutltel9u5ullüulldrr' rur rrrrv rvrutrvr

gesellschaft bestehe' US-ameri kanisches Recht

sei nicht anwendbar.

Gegen dieses ihm am 2'5'lgg4zugestellte Urteil

hat der Kläger mit einem am 25'5'1994 bei

Gericht eingegangenen Sch riftsatz Berufung ein-

gelegt und diese - nach zweimaliger Verlänge-

rung der Beruf ungsbeg ründungsfrist durch das

Gericht - mit einem am 16'9'1994 bei Gericht

eingegangenen Schriftsatz begründet'

Der Kläger wiederholt und vertieft sein erstin-

stanzliches Vorbringen. Er ist der Auffassung,

die angefochtene Entscheidung trage dem

Kapitalanlegermarkt und dem Umstand, daß

Prüfungsgesellschaften wie die Beklagte welt-

weit operierten, nicht Rechnung' Wegen der

weiteren Einzelheiten wird auf die Berufungs-

begründung vom 16.9'1994 Bezug genommen'

Die zulässige Berufung ist nicht begründet'

Mit Recht hat das Landgericht die Klage ab-

gewiesen. Auf die zutreffenden Gründe der

angefochtenen Entscheidung wird nach S 543

Abs. 1 ZPO Bezug genommen.

Das Berufungsvorbringen rechtfertigt keine

anderweitige Entscheidung.

Aus den Gründen:

t.

Nach deutschem Recht ergibt sich eine Haf-

tung der Beklagten unter keinem rechtlichen

GesichtsPunkt.

Da unstreitig zwischen den Parteien keine

Rechtsbeziehungen bestehen oder bestanden,

scheiden vertragliche Ansprüche, insbeson-

dere auch solche aus einem Auskunfts- oder

einem Garantievertrag von vornherein aus,

Ob, wie der Kläger in seiner Berufungs.begrÜn-

dung meint, der zwischen der amerikanischen

Wi rtschaftsprüf u n gsgesel lschatt ei nerseits u nd

der P. Corporation abgeschlossene und auf die

Erstellung von Abschlußberichten gerichtete

Vertrag in analogerAnwendung von $ 328 BGB

Schutzwirkung für Dritte, insbesondere fÜr den

Kläger als Anleger, entfaltet, kann offenbleiben.

Denn hieraus ergäben sich - das Vorbringen

des Klägers als richtig unterstellt - lediglich
Ansprüche des Klägersgegenüber der ameri'
kanischen Wirtschaft sprüf ungsgesellschaft ,

nicht aber gegenüber der Beklagten, die
unstreitig an der Erstellung der als mangel-

haft gerügten Abschlußberichte nicht be'
teiligt war.

Aus dem letztgenannten Grund scheiden auch

Ansprüche des Klägers gegenüber der Beklag-

ten aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten

Handlung aus,

Zutreffend hat das Landgericht zuletzt aus-

geführt, daß dem deutschen Konzernrecht

eine Haftung einer Tochtergesellschaft für ihre

Muttergesellschaft fremd ist, so daß sich auch

unter diesem Gesichtspunld keine Anspruchs-
grundlage zugunsten des Klägers ergibt,

il,

Ob-wie der Klägerauch in seiner Berufungsbe-
grü ndung ausführt - die Ansprüche des Klägers
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des Strafverfahrens in diesem Zusammenhang

dahingestellt bleiben. Denn zumindest ist der

Kläger, abgesehen von seiner Teilleistung, der

Zahlungsverpflichtung hinsichtlich der Rest-

forderung aus dem Möbelkauf nicht fristgerecht

nachgekommen. lnsoweit wurde der Erlaß

eines Versäumnisu rteils d urch das Landgericht

U. erforderlich.

Bei der im Rahmen des S 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG

erforderlichen Abwägung ist schließlich auch

zu berücksichtigen, daß der Kläger in der Ver-

gangenheit in vielfältiger Form seinen (berufs-

rechtl ichen) Verpf I ichtu n gen n icht nach gekom-

men ist. So hat er entgegen der aus S 79 Abs' 1

Satz 1 StBerG folgenden Verpflichtungen den

Kammerbeitrag 1995 erst nach zahlreichen

Mahnungen und der Einleitung von Beitrei-

bungsmaßnahmen geleistet. G leichermaßen

hat der Kläger die Beitragsforderung der zustän-

digen Krankenkasse für Juni 1993 nicht ord-

nungsgemäß zeitnah beglichen. Weiterhin hat

der Kläger gegen seine berufsrechtliche Ver-

pflichtung zur Auskunft gegenüber der Steuer-

beratungskammer verstoßen. Denn der Kläger
r ^ - -^r -. .-s^^-^, ,^L.^^ Äar Vammar tt^rf\

llelJ Oas AuSKullll'sulüuullull \Jer r\qrrrrrrvr vvrrr

4.11.1993 unbeantwortet. Schließlich hat der

Kläger es entgegen seiner Zusage gegenüber

cjem Beklagten vom 24'11'1994 unterlassen,

die erbetene Stellungnahme nachzureichen'

Die Vielzahl der berufsrechtlichen Verstöße so-

wie Verhaltensweisen, die nicht einer unabhän-

gigen, eigenverantwortlichen und gewissen-

haften Berufsausübung im Sinnevon S57Abs'1

StBerG entsprechen, begründen Zweifel, ob der

Kläger Ü ber d ie notwend ige Zuverlässi gkeit ver-

fügt, daß eine Gefährdung der lnteressen seiner

Auftraggeber gemäß $ 46 Abs' 2 Nr'- 5 StBerG

ausgeschlossen erscheint. Nach dem Ergebnis

der mündlichen Verhandlung ist es nicht un-

wahrscheinlich, daß der Kläger - sofern die

Belastung vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht -
seine Berufspflichten gegenüber seinen Auf-

traggebern verletzt. Dies gilt insbesondere vor

dem Hintergrund, daß die wirtschaftliche

Unabhängigkeit eines Berufsangehörigen

eine maßgebliche Grundlage bildet für die

unabhängige Berufsausübung (Gehre, Steu'

erberatungsgesefz, 3. Auft',7995, $ 46 Rdnr' 10

sowie $ 57 Rdnr. 10 m' N.)'

- Haftung der deutschen WP-Tochter?

- Anwendbarkeit amerikanischen Rechts?

(OLG Düsse tdorf, lJrt. v' 9. 1 2' 1 994,

rechtskräftig nach Nichtannahmebeschluß des

9GHv.3.7.1995 - tlzR 172/95)

Leitsätze (d. Red.):

Hat eine amerikanische Wirtschaftprli'
fungsgesellschafr falsche AbschluBbe-

richte eines Us'Untemehmens erstellt'
so hat der international tätige, geschä'

digrte Kapitalanleger keine Regreßan'

sprüche gegen die deutsche Tochter der

WP-Gesellschaft.

Tatbestand:

Der Kläger erwarb in den Jahren 1988 bis 1990

Aktien der in den USAansässigen P.Corporation

zu einem Gesamtpreis von insgesamt DM XXX

einschiießiich Provisiorren urrd äebenkosten'

Die ameri kan ische Wi rtschaftsprüf u n gsgesel l-

schaft war seit 1987 Abschlußprüfer der P' Cor-

poration in den [JSA, Am 8.1.1991 nahm die

P Corporation den Schutz des "Chapter'11" des

amerikanischen Konkursrechts in Anspruch und

meldete Konkurs nach den Regeln des ameri-

kanischen Konkursverfahrens an. Die von dem

Kläger erworbenen Anteile an der Gesellschaft

wurden -wie in erster lnstanz unstreitig war - mit

der Konku rsanmeldu ng wertlos.

Mit seiner Klage begehrt der Kläger Ersatz der-

jenigen Summe, die er für den Aktienkauf auf-

gewendet hat. Der Kläger hat behauptet, die

ameri kan ische Wi rtschaft prüf u n gsgesel lschaft

habe in der Zeit seit '1987 falsche Abschluß-

berichte erstellt, weil sie übersehen habe, daß

die P. Corporation bereits zu diesem Zeitpunkt

konkursreif gewesen sei. Der Kläger hat weiter-

hin behauptet, die Beklagte, die - wie insoweit

unstreitig ist - ihren Hauptsitz in E hat und eine

selbständige Niederlassung in D' unterhält, sei

eine Tochtergesellschaft der amerikanischen

Wi rtschaftsprüf u n gsgesel lschaft '

Au sl a n d si nvestiti o n e n
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Der Kläger hat die Auffassung vertreten, auf das

Rechtsverhältnis der Parteien finde amerikani-

sches RechtAnwendung. Nach diesem würden

sowoh I den Aktionären ei ner Aktiengesel lschaft

als auch den Geschädigten Schadenersatz-

ansprüche gegen die Tochtergesellschaft des

eigentlichen Schädigers in der hier geltend

gemachten Art unter der Voraussetzung zuer-

kannt, daß die Prüfungsgesellschaft einen

Absch I u ßbericht fah rlässi g u nzutreffend erstel lt

habe. .....

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, daß

sich nach deutschem Recht keine Haftung für

sie ergebe. Auch nach US-amerikanischem

Rechtfolge kein Anspruch gegen sie, da dieses

nicht zur Anwendung komme'

Das Landgericht hat mit Urteil vom 14'4'1994

die Klage abgewiesen' Es hat zur Begründung

geführt, nach deutschem Recht bestehe keine

Haftung der Beklagten, da in Ermangelung

einer Rechtsbeziehung zwischen den Parteien

Ansprüche aus vertraglichen oder deliktsrecht-

lichen Beziehungen nicht in Betracht kämen

und nach deutschem Konzernrecht keine Haf-
^il^^I^^4+ {ii" ihra [\rlr rttar-

tung elner loutltel9u5ullüulldrr' rur rrrrv rvrutrvr

gesellschaft bestehe' US-ameri kanisches Recht

sei nicht anwendbar.

Gegen dieses ihm am 2'5'lgg4zugestellte Urteil

hat der Kläger mit einem am 25'5'1994 bei

Gericht eingegangenen Sch riftsatz Berufung ein-

gelegt und diese - nach zweimaliger Verlänge-

rung der Beruf ungsbeg ründungsfrist durch das

Gericht - mit einem am 16'9'1994 bei Gericht

eingegangenen Schriftsatz begründet'

Der Kläger wiederholt und vertieft sein erstin-

stanzliches Vorbringen. Er ist der Auffassung,

die angefochtene Entscheidung trage dem

Kapitalanlegermarkt und dem Umstand, daß

Prüfungsgesellschaften wie die Beklagte welt-

weit operierten, nicht Rechnung' Wegen der

weiteren Einzelheiten wird auf die Berufungs-

begründung vom 16.9'1994 Bezug genommen'

Die zulässige Berufung ist nicht begründet'

Mit Recht hat das Landgericht die Klage ab-

gewiesen. Auf die zutreffenden Gründe der

angefochtenen Entscheidung wird nach S 543

Abs. 1 ZPO Bezug genommen.

Das Berufungsvorbringen rechtfertigt keine

anderweitige Entscheidung.

Aus den Gründen:

t.

Nach deutschem Recht ergibt sich eine Haf-

tung der Beklagten unter keinem rechtlichen

GesichtsPunkt.

Da unstreitig zwischen den Parteien keine

Rechtsbeziehungen bestehen oder bestanden,

scheiden vertragliche Ansprüche, insbeson-

dere auch solche aus einem Auskunfts- oder

einem Garantievertrag von vornherein aus,

Ob, wie der Kläger in seiner Berufungs.begrÜn-

dung meint, der zwischen der amerikanischen

Wi rtschaftsprüf u n gsgesel lschatt ei nerseits u nd

der P. Corporation abgeschlossene und auf die

Erstellung von Abschlußberichten gerichtete

Vertrag in analogerAnwendung von $ 328 BGB

Schutzwirkung für Dritte, insbesondere fÜr den

Kläger als Anleger, entfaltet, kann offenbleiben.

Denn hieraus ergäben sich - das Vorbringen

des Klägers als richtig unterstellt - lediglich
Ansprüche des Klägersgegenüber der ameri'
kanischen Wirtschaft sprüf ungsgesellschaft ,

nicht aber gegenüber der Beklagten, die
unstreitig an der Erstellung der als mangel-

haft gerügten Abschlußberichte nicht be'
teiligt war.

Aus dem letztgenannten Grund scheiden auch

Ansprüche des Klägers gegenüber der Beklag-

ten aus dem Gesichtspunkt der unerlaubten

Handlung aus,

Zutreffend hat das Landgericht zuletzt aus-

geführt, daß dem deutschen Konzernrecht

eine Haftung einer Tochtergesellschaft für ihre

Muttergesellschaft fremd ist, so daß sich auch

unter diesem Gesichtspunld keine Anspruchs-
grundlage zugunsten des Klägers ergibt,

il,

Ob-wie der Klägerauch in seiner Berufungsbe-
grü ndung ausführt - die Ansprüche des Klägers
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nach US-ameri kanischem Recht Anerkennung
finden würden, kann dahinstehen. Denn das
Landgericht hat zu Recht in seiner angefochte-
nen Entscheidung festgestellt, daß dieses Recht
auf das Verhältnis der Parteien nicht anwend-
bar ist.

Obwohl nach Art. 3 Abs.1 S. 1 EGBGB über
dasdeutsche internationale Privatrecht aus-
ländisches Recht nur dann zur Anwendung
gelangen kann, wenn der Sachverhalt eine
Verbindung zu dem Recht eines ausländi-
schen Staates aufweist, hat der Kläger auch
in der Berufungsinstanz keine Tatsachen vor-
getragen, aus denen sich Anknüpfungspunkte
im Verhältnis der Parteien zum US-amerikani-
schen Rechtergeben könnte. Das Fehlen dieser
nach dem deutschen internationalen Privat-
recht erforderlichen Auslandsberührung, die
gemäß Art,3 Abs.2 S.1 EGBGB lediglich unter
dem Vorbehalt - hier nicht vorliegender - multi-
lateraler oder bilateraler Staatsverträge steht,
erschwert zwar den von dem Kläger begehrten
Rechtsschutz.

Für eine Rechtsfortbildung der von dem
Kläger gewünschten Art sieht der Senat
iedoch angesichts des in Art.3 EGBGB ge-
regelten internationalen Kollisionsrecht kei-
nen Raum.

Die von dem Kläger angesprochene Existenz
weltumspannender Märkte bietet im Vergleich
zu dem Erfordernis der Auslandsberührung
nach Art.3Abs.1 EGBGB keinen vergleichbaren
und einer konkreten Definition zugänglichen
Ansatzpunkt für die Entscheidung, welches aus-
ländische Recht im Einzelfall Anwendung fin-
den soll. lm übrigen ist es nicht unbillig, daß der-
jenige, der -wie der Kläger - auf dem internatio-
nalen Anlegermarkt tätig wird, auch für einen
erforderlich werdenden Rechtssch utz ausländ i-
sche Gerichte in Anspruch nehmen muß.

- Steuerberatu ngsleistu ng

- Zeitgebühr
(OLG Düssedort, Urt. v. 1 3. 1 0. I 984
-13 U 211/93)

Leitsätze (d. Red.):

1. Der steuerberatend tätige Nur-llllirt-
schafrsprüfer ist bei der Berecänung
seines Honorars nicht an die Steuerbera-
tergebührenverordnung zlvingend ge-
bunden. Die formalen Voraussetzungen
für die Einforderung von Steuerberater,-
honoraren gemäB I g StBGebVsind des-
halb nicht einzuhalten.

2. Steuerberatu4gsleistungen von Wirt-
scfiaftsprüfern können entsprechend den
Gebührentatbeständen der gtBGebV ab-
gerechnet werden flaxe tS. S Ofe I BGB].

3. Eine Zeitgebühr lcann nach der SIBGeBV
nur in den in g 13 festgelegten Leistungsbe-
reichen in Ansatz gebracht werden oderals
höher zu vereinbarende Gebähr tS, S e t
StBGeBl/.

4. Eine Zeitgebühr erfordert ksnkrete
Angaben über die Art der erbracfrten Lei-
stungen und den jeweiligen Zeiüaufwand,

Aus den Gründen:

Die zulässige Berufung ist nicht begründet.

Das Landgericht hat den Zahlungsanspruch
der Klägerin im Ergebnis zu Recht abgewiesen,

Der Klage muß deshalb der Erfolg versagt
bleiben, weil die Honoraransprüche, soweit
die Klägerin sie überhaupt schlüssig dargelegt
hat, erfüllt sind.

Die Klägerin ist nach ihrem Vorbringen in der
Klageschrift als Wirtschaftsprüfungs- und Steu_
erberatungsgesellschaft tätig. lhre Geschäfts_
führer besitzen, wie den Geschäftsbriefen zu
entnehmen ist, die. Doppelqualifikation als
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Da aber
die Bezeichnung,,steuerberatergesellschaft',

Wi rts ch a fts p rü fe r h o n o ra r

a

@
EI

Gerade den diesbezüglichen Nachweis hat der
Kläger jedoch nicht erbracht.

Nach seinen eigenen Ausführungen arbeitet er
als sel bständ i ger Steuerberater m it beruf I icher
Niederlassung in X. Weiterhin schließt der Um_
stand, daß er als Leiter verschiedener Bera_
tungsstellen für den Steuerberater Dr. X. tätig ist,
nicht in hinreichender Weise aus, daß er mit
Mandantengeldern in Berührung kommt oder
anderweitige Verfügungen zum Nachteil von
Steuerpflichtigen unmöglich sind. lmmerhin
wirkt der Kläger auch in bezug auf Dr, X. nicht in
einem Anstellungsverhältnis, sondern als selb_
ständiger Steuerberater. lm übrigen ist das Vor_
bringen, zukünftig keine eigenen Mandate zu
übernehmen, bei denen die Vermögensinter_
essen der Mandanten verletzt werden könnten,
nicht geeignet glaubhaft zu machen, daß der
Kläger bei entsprechender Gelegenheit nicht
doch in dieserWeise tätig werden wird. Dies gilt
gerade vor dem Hintergrund der schwerwie_
genden finanziellen Belastungen des Klägers.

Nach der nicht zuletzt in der mündlichen Ver_
handlung gewonnenen überzeugung des
Senats beherrscht der Kläger seine finanziellen
Verhältnisse nicht in dem Maße, daß zukünftig
von einer ordnungsgemäßen Berufsausübung
mit der notwendigen Sicherheit auszugehen ist.
lmmerhin ist der Kläger zahlreichen eigenen
Zahlungsverpflichtungen bis in die jüngste
Zeit hinein nicht oder nichtzeitgerecht nach-
gekommen. Aus diesem Grunde ist den Aus_
führungen des Klägers, wegen der nunmehr
wi rksamen Vertragsgestaltu n gen seien zu kü nf_
tig Mandanteninteressen nicht gefährdet, nur
mit Zurückhaltung zu folgen.

Bei der erforderliche Gesamtwürdigung seiner
derzeitigen und zukünftigen beruflichen Tätig_
keit ist auch das sonstige (außerberufliche) Ver_
halten des Klägers einzubeziehen. Die Beurtei_
lung, ob dieVermögensinteressen der Mandan_
ten gefährdet werden können, erweist sich als
vielschichtig und zwangsläufig mit Unsicher_
heiten verbunden. Erforderlich ist die schwie_
rige Prognose des zukünftigen Verhaltens im
Hinblickauf die in g 46Abs.2 Nr. S StBerG ange_
sprochenen lnteressen der Auft raggeber. Daher
erscheint die Berücksichtigung des sonstigen

Verhaltens außerhalb der Berufsausübung
zweckmäßig. Aus den aktenkundigen Umstän_
den können Rückschlüsse gezogen werden,
inwieweit der Berufsangehörige für seine Man_
danten etwa nachteilige Maßnahmen der
Finanzverwaltung zu veranlassen bereit ist (ln
diesem Sinne: BFH,' Beschl. v. ll.ll.Igg4
aaO; FG des Landes Brandenburg, LJrt. v.

10.3.1994 aaO; FG Baden-Württemberg, lJrt. v.

20.10.1992 - 4 K 232/91 n.v.). Hiernach kann
der Senat nicht mit der gebotenen Sicherheit
ausschließen, daß der Kläger nichtdoch zukünf_
ti g d ie I nteressen sei ner Auft rag geber gefäh rdet.
Angesichts der nach wie vor äußerst schwieri-
gen wirtschaftlichen Situation, in der der Kläger
- dies gilt insbesondere für den Druck der stän_
dig drohenden Zwangsvollstreckung sowie den
Druck des noch nicht abgeschlossenen Straf_
verfahrens - sich befindet, ist der Ausnahmetat_
bestand des S 46 Abs. 2 Nr. 5 StBerG (,,es sei
denn, .,l') nicht erfüllt.

ln diesem Zusammenhang ist im übrigen zu
beachten, daß der Kläger angesichts der auf
Jahre hin zumindest sehr angespannten per_
sön I ichen Wi rtschaftslage jedenfalls nicht die
Unabhängigkeit hat, die für einen Steuer-
berater nach den einschlägigen Bestimmun-
gen des Steuerberatungsgesetzes geboten
ist. Auch diese Unabhängigkeit gegenüber
Mandanten ist Schutzgut im Sinne des g 46
Abs, 2 Nr, 5 i.V. m. S 5Z Abs. 1 StBerG. Denn nur
die hinreichende Unabhängigkeit gewährlei_
stet, daß ein Berufsangehöriger seinen Beruf
in sachgerechter Weise als Organ der Rechts-
pflege ausübt (S 32 Abs. ZSatzl StBerG).

lm Rahmen der Würdigung aller Einzelum_
stände ist zunächst zu berücksichtigen, daß
der Kläger bereits wegen Betruges verurteilt
worden ist. Das mit dem Strafurteilzusammen-
hängende berufsrechfliche Verfahren ist eben_
falls zu dem Ergebnis gelangt, daß dem Kläger
ei ne schwerwiegende Verletzu n g sei ner Berufs_
pflichten anzulasten ist.

Gleichermaßen ist hinsichflich des Möbelkaufs
bei der S. GmbH davon auszugehen, daß der
Kläger jedenfal ls zu nächst sei ne Verpflichtun-
gen aus dem Kaufvertrag nicht in vollem
Umfang erfüllt hat. Dabei kann der Ausgang
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Der Kläger ist in Vermögensverfall geraten' Die

nach 5 46 Abs. 2 Nr. 5 Halbsatz 2 StBerG

bestehende gesetzliche Vermutung des Ver'

mögensverfalls gilt, solange die Eintragung

im Schuldnerverzeichnis besteht (ebenso;

BFH, Bescht. v. 11.11.1994 - Vll B 129/94, BFH/

NV 1 995, 4 41, 442).Zwar kan n ei n Steuerberater

diese gesetzliche Vermutung nach wohl herr-

schender Meinung widerlegen (BFH, Beschl' v'

11.11.1994 aaO; FG des Landes Brandenburg,

IJrt. v. 10.3.1994 - 1 K 154/93 StB n.v.; a' A.: FG

Baden-Württemberg, lJrt. v' 22.9.1993 - 13 K

65/92, EFG 1 995, 44, 45)'Diese Widerlegu ng ist

dem Kläger jedoch nicht gelungen. Dies setzt

nämlich die genaue Angabe von Tatsachen vor-

aus, aus denen sich ergibt, daß im Einzelfalltrotz

der bestehenden Eintragung im Schuldnerver-

zeichnis tatsächlich kein Vermögensverfall an-

zunehmen ist.

Den Ausführungen des Klägers ist im Ergebnis

lediglich zu entnehmen, daß - nach seiner Ein-

schätzung - erhebliche Außenstände zu einer

nennenswerten RückfÜhrung seiner Verpflich-

tungen führen werden. Tatsächlich hat er keine
T^!^^^L^^ ^,,l..a{antiinrl rrnrnatrartan claR fliO
lalüaaul lvl I DuL.,ütql llllvr t vvr vvrr svvr l, "*'- -'-

Eintragung im Schuldnerverzeichnis etwa zu

Unrecht erfolgt sei. Auch bestehen Verbindlich-

keiten in einem Umfang; daß die zum Teil eher

globalen Darstellungen des Klägers im Hinblick

auf die erwarteten Einnahmen als unzureichend

erscheinen. Denn die AusfÜhrungen sind hin-

sichtlich des Honoraraufkommens und sonsti-

ger Zahlungseingänge eher pauschal, bezüg-

lich der angeblichen GegenansprÜche fehlt es

an jeder angemessenen Substantiierung. Denn

auf die Bitte des Gerichts vom 29.3'1995, eine

detai I I ierte Vermögensaufstel I u ng u nd ei n su b-

stantiiertes Schuldentilgungskonzept vorzu-

legen, hat der Kläger in Bezug auf die Kreis-

sparkasse X. keine konkreten Angaben ge-

macht. Hinsichtlich der Verbindlichkeit gegen-

über der S. GmbH hat er lediglich ausgeführt;

es bestehe eine Gegenforderung in ähnlicher

Größenord nung. Bezüglich der Verbindlichkei-

ten der Steuerberatungsgesellschaft mbH,

deren alleiniger Anteilseigner und Geschäfts-

führer der Kläger immerhin ist, begnügt sich

der Kläger mit dem Hinweis, die Gesellschaft

befinde sich in Liquidation'

ln diesem Zusammenhang erweist es sich als

unerheblich, daß der Vemögensverfall vor-

rangig im privaten Bereich seine Ursache

hat. Das Gesetz stellt lediglich auf die Tatsache

desVermögensverfalls ab. Die Umstände, die zu

dem Vermögensverfall geführt haben, nament-

lich die Frage, ob der Steuerberater schuld-

haft in Vermögensverfall geraten ist, gewin-

nen keinen Einfluß auf die Entscheidung im

Sinne des $ 46 Abs.2 Nr 5 StBerG (ebenso:

FG Hamburg, tJrt. v.10.8.1993 - V 50/93, EFG

1994, 127; FG Münster, IJrt' v. 1'7.1993 - 7 K

6361/91 n.v.).

Die weiteren Voraussetzungen des $ 46 Abs' 2

Nr.5 StBerG sind ebenfalls erf üllt. Der Kläger hat

nicht zur Überzeugung des Senats dargelegt

und den Nachweis geführt, daß durch den Ver-

mögensverfall die lnteressen seiner Auf-

traggeber konkret nicht gefährdet seien. Die

diesbezü g I iche Darleg u ngs- u nd Feststel I u ngs-

last für den gesetzlichen Ausnahmetatbestand

obliegt dem betroffenen Berufsangehörigen

(ebenso: BFH, Urt. v. 22'9'1992 -Vll R 43/92,

BSfB/. lgg3 ll 203, 205; v. 4. 4. 1995 -Vll R 74/94,
r^r^ . 
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nicht gelungen, im Hinblick auf seine (zukünfti-

gen) Mandantenbeziehungen den Nachweiszu

f ü h ren, daß d ie Gefäh rd u ng der Auftrag geberi n-

teressen in hinreichender Weise zu verneinen

ist, Dies gilt auch vor dem Hintergrund, daß für

einen Berufsangehörigen erhebliche Schwie'

rigkeiten bestehen, die Nichtgefährdung der

Auftraggeberinteressen als sogenannte

negative Tatsache zu beweisen' lnsoweit

muß es genügen, daß dievon dem Berufsan-

gehörigen im einzetnen mit der erforderli-
chen Plausibilität vorgetragenen Umstände

die Überzeugung begründen können, die

lnteressen der Auftraggeber seien nicht
gefährdet.

Der betreffende Nachweis setztvoraus, daß eine

kon krete Gefäh rd u ngssituation f ü r d ie Mandan-

ten des in Vermögensverfall geratenen Steuer-

beraters ausweislich der objektiven Umstände

nahezu ausgeschlossen ist. Eine derartige

Gefährdung entfällt insbesondere, wenn der

Berufsangehörige keine direkte Zugriffs-

möglichkeit auf Mandantengelder hat'

(vgl.$ 53 Steuerberatungsgesetz-StBerG -) im

Namen der Frrma fehlt, ist davon auszugehen,

daß die Klägerin nicht über die Zulassung als

Steuerberatergesel lschaft (S 52 StBerG) verf ü gt'

Gemäß S 3 Abs. 1 Nr' 2 StBerG istsie dennoch zur

geschäftsmäßi ge Hi lfeleistu ng i n Steuersachen

befugt. Wird eine Nirr-Wirtschaftsprüferge-
sellschaft - wie hier - steuerberatend tätig'

so hat sie die Steuerberatergebührenver-
ordnung (StBGebV) bei der Berechnung

ihres Honorars nicht zwingend zu beachten

(OLG Köin, Gt 1990,72; Gehre, StBerG, 2' Aufl',

S 6 4 R d n r. 4 ; Ecke rt / Böttg e f StB G e bV, 2' Auf l' $ 1

Anm. 2.1 ; Lehwald,StB 1983, 95,96)'Das Klage-

begehren scheitert aus diesem Grunde nicht

bereits daran, daß die Klägerin dem Beklagten

keine den Anforderungen des S 9 StBGebV

genügenden Rechnungen erteilt hat' Der

Steuerberatergebührenverordnung ist aber

dann, wenn ein Wirtschaftsprüfer Leistun-

gen erbringt, die nach den typisierenden

Gebührentatbeständen der Verordnung in

den Tätigkeitsbereich eines Steuerberaters

fallen, die Bedeutung einer Taxe im Sinne

des S 612 Abs. 2 BGB beizumessen (OLG

^:'.--^t)^r 1o Ti,itaann+ CI1O9.O 111 112'QtR
uus5eluul I - t()' z-,v,t!)gt tQL- vt tvvvt' t t, t tv' v'-

1g8g, 296,237; Gehre, aaO, $ 64 Anm' 3)' Hier

hat die Klägerin, wie sie behauptet, den Beklag-

ten nicht nur vor dem Finanzamt vertreten,

sondern auch dessen gedamte Buchhaltung

geführt und die JahresabschlÜsse gefertigt,

mithin Leistungen erbracht,für die in der Steuer-

beratergebÜhrenverord nung konkrete Gebüh-

rentatbestände existieren. Diese sind dann aber

für die Höhe des Honorars der Klägerin maß-

gebend.

Die Klägerin behauptet im Berufungsrechtszug

al lerd i ngs auch, d ie Parteien hätten d ie Zah I u ng

von 75 DM je Stunde vereinbart. Eine Zeitge-

büh r kann nach der Steuerberatergebühren-
verordnung iedoch nur für im einzelnen fest-

gelegte Leistungen, als ,,Hilfsgebühr" bei

fehlenden Anhaltspunkten für eine Schät-

zung des Gegenstandwertes oder zur sinn-

gemäßen Anwendung bei fehlender Bestim-

mung einer Gebühr nach Maßgabe von S 2

StBGebV und letztlich als höher zu verein-

barende Gebühr im Sinne von S 4 Abs' 1

StBGebV gefordert werden (Eckert/Böttgef

aaQ $ 13 Anm.2).Dadie Klägerin in verschiede-
nen Rechnungen u.a. auch eine Zeitgebühr für

die Erledigung von Buchführungsarbeiten ver-
langt, dürfte es sich nicht um die Vergütung von

,,sonstigen Tätigkeiten" im Sinne des $ 33 Abs.7
StBGebV handeln, sondern um das aufgrund
der behaupteten Gebührenvereinbarung ge-

schuldete Honorar. Der Beklagte stellt allerdings
in Abrede, daß die Klägerin nach ihrem Zeilauf-
wand habe honoriert werden sollen. Die Frage,

ob von einer wirksamen Vereinbarung auszu-
gehen ist, bedarf aber keiner weiteren Aufklä-
ru ng. Die Prüf u ng dervon der Klägeri n vorgeleg-
ten Unterlagen ergibt, daO ihr der geltend ge-

machte Zahlungsanspruch nicht mehr zusteht.

Geht'man vom Hauptvorbringen der Klägerin

aus, so ergibt sich das folgende Bild: lnsgesamt
18 Rechnungen mit einem Gesamtbetrag von

13.022,68 DM enthalten weder konkrete An-
gaben über die Art der erbrachten Leistun-
gen noch ist ihnen derieweilige Zeitaufwand
zu entnehmen. Damit wird dem Beklagten

aber d ie Möglichkeit zu r Prüfung, ob dieTätig keit

erbracht und das geltend gemachte Honorar

auch der Höhe nach zu Recht verlangt wird, ge-
n:^ ^^.^,:Llr^ r^-- l^- A L-^^L-..--nollllllell. LJlg guvvcll lll.u truilil uur f\Ureullllullg

kann, zumal jeder ergänzende Sachvortrag
fehlt, die Klageforderung in der vorgenannten

Höhe nicht schlüssig begründen.

Ohne Erfolg wendet die Klägerin ein, der Be-

klagte habe die Rechnungen unwidersprochen
gelassen und damit zumindest stillschweigend

akzeptiert. Eine Billigung der Ansätze kann im

Schweigen des Beklagten schon deshalb nicht
gesehenwerden,weil erdie Rechnungen gemäß

dem Vorbringen der Klägerin nicht beglichen hat,

Weiteren sieben Rechnungen über insgesamt

3.416,99 DM hat die Klägerin dagegen die je-

weiligen Zeiterfassungen beigefügt, die Auf-

schluß über die Art der Tätigkeit, den Leistungs-

zeitpunkt und Zeitaufwand geben. Die damit
hinreichend bestimmten Zahlungsansprüche

der Klägerin sind jedoch erfüllt.

Nach den von der Klägerin vorgelegten Konten-

blättern hat am 30.11.1990 ein Saldo zu ihren

Gunsten in Höhe von 18.993,10 DM bestanden.

Dieser Saldo wurde in das Jahr'1990 übernom-
men, obgleich nach den vom Beklagten vor-
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gelegten Belegen am 6.12.1990 ein Betrag von
1.000 DM eingezogen worden ist. Der mithin auf
17933,10 DM zu reduzierende Saldo ist des-
weiteren um die bereits envähnten 13.022,69 DM
zu kürzen. Denn die genannten, nicht spezifi-
zierten Rechnungen stammen aus den Jahren
1987 bis 1989, sie haben folglich den Saldo
per 30.11,1990 erhöht. Auf die verbleibenden
4.970,41DM hat der Beklagte in den Monaten
Januar bis April 1991jeweils 1,000 DM und am
30,7.1991 noch einmal 1.000 DM, insgesamt
also 5:000 DM, gezahlt, Die Honoraransprüche
der Klägerin sind daher erfüllt.

Die Klage ist auch dann nicht begründet, wenn
die Klägerin lediglich Anspruch auf die hilfs-
weise nach der Steuerberatergebü h renverord-
nung berechnete Vergütung von 8.950,71 DM
haben sollte. Sie hat unter Berücksichtigung des
am 6.12,1991 eingezogenen Betrages allein im
Jahre 1990 11.000 DM erhalten.

- Bilanz

- Unternehmenskauf

- Vertrauenstatbestand
(LG Arnsberg, Urt. v.10.3.1995 - 2 O 473/94,
rechtskräftig)

Leitsätze (d.Verf.)

1. Der testierte JahreeabschluB begrün-
det eine Dritthaftung gegenüber dem
Untemehmenskäufer, wenn dem Wirt-
schaftsprüfer bekannt ist, daB der Man-
dant das Unternehmen wegen aktueller
Liquidationsprobleme verkaufen will und
die Bilanz dafür eine Entscheidungs-
grundlage daretellt.

2. Kann der Untemehmenskäuferauf die
Richtigkeit des Testates nicht vertrauen,
hat er auch nicht die Möglichkeit, den
Wirtschaftsprüfer aus dem Gesichts-
punkt der Dritthaftung für das Jahres-
abschlußtestat in Anspruch zu nehmen.

Tatbestand:

Die Klägerin begehrt von den Beklagten Scha_
denersatz aufgrund einer von diesem vorge_
nommenen - angeblich unrichtigen - Unterneh_
mensbewertung.

Die Klägerin kaufte durch zwei notariell be_
urkundete Verträge vom 29.S.1990 des Notars
Dr. K. die Firma B. KG einschließlich der Komple-
mentär-GmbH. Sie übernahm die Firma aus_
drücklich als Sanierungsfall. ln der präambel

des Kaufuertrages heißt es:

,,Es liegt der Jahresabschluß der B. GmbH
& Co. KG zum 31.12.1989 vor, aufgestellt
von dem Wirtschaftsprüfer Dr. H. Er endet
mit einem Verlust für die KG von ZSS1gjZ
DM zuzüglich der Kosten durch die B.
GmbH von 189.393,71 DM: Gesamtverlust
214]12,93 Dt\A:

Die Beklagten hatten mit Datum vom 2,4. j990
den Jahresabschluß für die Firma B. zum
31.12.1989 erstellt. Eingebunden war der Ab_
schluß in einen Deckel, der neben der Nennung
der Beklagten die Bezeichnungen Wirtschafts-
prüfer und Fachanwälte für Steuerrecht enthält.
Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage Kg
zum Schriftsatz der Klägerin vom 122.1995
Bezug genommen. Die Gewinn- und Verlusl
rechnung, die Teil des Jahresabschlusses ist,
wurde auf Briefpapier erstellt, das im Kopf die
Bezeichnung,,Wirtschaftsprüfer Dr, ..., Rechts-
anwälte" trägt. Teile des Jahresabschlusses
sind auf Briefpapier mit eben diesem Briefkopf
erstellt; andere Teile hingegen wie z.B. das
Deckblatt,,Jahresabschluß" befinden sich auf
Briefpapier, das lediglich lautet ,,Dr. ..., Fach-
anwälte für Steuerrecht'i Die Gewinn- und Ver-
lustrechnung trägt einen runden Stempel, der
die Beklagten als Fachanwälte für Steuerrecht
ausweist sowie den Zusatz:

;,Der vorstehende Abschluß ist von uns auf-
grund der Buchführung erstellt worden. Da_
bei wurden die handelsrechflichen, steuer-
lichen und vertraglichen Bilanzierungsvor-
schriften beachtet'j

Wegen der Einzelheiten des Jah resabsch lusses
wird auf die Anlage K3 zur Klageschrift Bezug
genommen

233 Rechtsmittelschrift6 m.w. N.)-gerade der
Vermeidung eines erfahrungsgemäß nicht
gänzlich ausschließbaren Anwaltsversehens
bei der Unterschriftsleistung dient, ist bei
einem Versagen dieser Kontrolle ein Rück-
griff auf ein Anwaltsversehen im Zusammen-
hang mit der Unterzeichnung ausgeschlos-
sen (Vol I kom mer, Anwaltshaftu ngsrecht I g Bg
Rdnr.376).

c) DaB eine solche ausreichende Unterschrifts-
kontrolle im Büro seiner prozeßbevollmächtig_

ten bestand, hat der Kläger - teilweise im
Beschwerdevorbringen in zulässiger Weise er_
gänzt (Senafsbes ch L v. 22. I . I 992 -V t t t Z B 35 / gl
: VersR 1992, 8gg unter 2b; BGH, Beschl. v.

26.11.1991 - Xt ZB t0/91 : VersR tgg2, ggg
u nter 2 :BG H R ZPO S 254 Abs. I Beg rü ndung S
: G I 92, 239 ; v. 1 0. 2. 1 994 - Vt t ZB 25/93 :Vers?
1994,1368 unter 2a) - dargelegt und glaubhaft
gemacht, Danach gehörte zu dem Aufgabenbe_
reich der im zweiten Lehrjahr stehenden Aus-
zubildenden E. u. a, die Bearbeitung der ausge_
henden Post einsch ließlich der überprüfung auf
vollzogene Unterschriften, Hierauf ist sie sowohl
von der seit'1982 bei der prozeßbevollmächtig-

ten des Klägers beschäftigten Rechtsanwalts_
gehilfin S. wie von der prozeßbevollmächtigten

selbst in regelmäßigen Abständen h ingewiesen
worden; die Befolgung dieser Anweisung ist
durch regelmäßige Stichproben von Zeilzu
Zeit kontrolliert worden, nachdem es in der
Vergangenheit - allerdings nicht bei der Aus_
zubildenden E, - zu einer ähnlichen Situation
gekommen war.

Nach diesem Vorbringen lag eine ausreichende
Organisation der Ausgangskontrolle vor, die
geeignet wari die Nachholung unterbliebener
Unterschriften zu gewährleisten und auf diese
Weise Fristversäumnisse wegen fehlender
Unterschrift zu vermeiden. Entgegen der An_
sicht der Revisionserwiderung durfte auch der
erst im zweiten Lehrjahr stehenden Auszubil_
denden E, die Erledigung der ausgehenden
Post einschließlich der überprüfung der Unter_
schriften als Tätigkeit übertragen werden (vgl.
BGH, Beschl. v. 14.7. 1994 - Vtt ZB 7/94 :VersR
1995,238,239:BGHR ZpO S 233 Büroperso_
nalo 8 : Gl 95, 22). DaB nicht vorgetragen ist,

wann die Ausgangspost weisungsgemäß auf
das Vorliegen der erforderlichen Unterschrift
überprüft wurde, insbesondere ob dies bei
Rückkunft der Unterschriftsmappe oder erst
beim Kuvertieren erfolgen sollte, ist ebenfalls
u nschädlich, wen n, wie dargelegt u nd glaubhaft
gemacht, jedenfalls vor Absendung der post
eine derartige Kontrolle stattzufinden hatte. ,.,..

- Schuldnerverzeichnis

- Privater Vermögensverfall

- Schuldentilgung

- Mandanteninteresse
(FG Brandenburg, urt. v. 30.fl.1995 - 2 K S0lgS StB)

Leitsätze (d. Red.):

1. Die Ursache desVermögensverfalls im
privaten Bereich iet für die Entecheidung
über den Widerruf der Steuerberaterzu-
lassung gleichgültig. Ebenfalls kommt es
nicht auf das Verschulden des Steuer-
beraters bei der Herbeiftihrung des llen
mögensverfalls an.

2. Dq Nachweis der Nichtgefährdung
von Mandanteninteressen betrifft ins-
besondere die fehlende Zugriffsmög-
llchkeit auf Mandantengelder.

3. Die angespannte wirtschaftliche Lage
darf nicht die hinreichende Unabhängig-
keit gegenüber dem Mandanten ein-
schränken, denn die wirtschafrliche Un-
abhängigkeit bildet eine maBgebliche
Grundlage für die unabhängige Berufs-
ausübung.

Aus den Gründen:

Die Klage ist nicht begründet. Der Widerruf der
Bestellung zum Steuerberater vom 6.j2.j994
ist rechtmäßig, er verletzt den Kläger nicht in
seinen Rechten, S 100 Abs. '1 Finanzgerichts_
ordnung (FGO). Die Voraussetzungen des g 46
Abs.2 Nr.5 StBerG sind erfüllt.

Berufszulassung
a/s Sfeu erberater

Dritthaftung
des Wi rtsch afts p rüfers

Gt-4196
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worden sein. Sie halte es für möglich, daß die

Vorlage erfolgt sei und sie versehentlich die

Berufungsbegründungsschrift zur Seite gelegt

habe, worauf der Schriftsatz ununterschrieben

dann von einer Bürokraft mitgenommen wor-

den sein können. Danach komme ein Verschul-

den der Prozeßbevollmächtigten des Klägers

in Betracht, Sie müsse die ihr vorgelegte Unter-

schriftsmappe sorgfältig durchsehen und be-

sonders darauf achten, ob in ihr fristwahrende

Schriftsätze enthalten sqien, die einer Unter-

schrift bedürften. Die Anwältin habe aber mög-

licherweise versehentlich den Schriftsatz auf

den Abtrag gelegt, ohne ihn zu unterschreiben'

il.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht aller-

dings davon ausgegangen, daß der Kläger die

bis zum 14.3.1994 laufende Berufungsbegrün-

dungsfrist versähmt hat' Der am 10'3'1994

eingegangene Schriftsatz vom 9'3'1994 ge-

nügte den Anforderungen der SS 519 Abs' 5,130

Nr. 6 ZPO nicht, weil er nicht - von einem beim

Berulu n gsgericht postu latronsfäh i gen Rechts-
^L-l^L.^^ rr,^' Fla ar rnh r{or

anwalt - ulltgluul lllvuttll vvqr' uq quvrr vv'

Beglaubigungsvermerk auf den gleichzeitig

eingereichten Abschriften der Berufungsbe-

gründungsschrift vom 9'3.1994 nicht unter-

schrieben worden war, kommt eine Ersetzung

der fehlenden Unterschrift auf der Urschrift

ebenfalls nicht in Betracht (BGH, Besch/üsse u

5.3.1954 -VtZB 21/53:LM $ 519 ZPO Nr' 14;

v. 12:. 12. 1 984 - tvb ZB 1 03/ 84: VersR 1 I 85, 285

unter 1).

2. Dem Kläger war jedoch auf seinen fristge-

recht gestellten AÄtrag Wiedereinsetzung in den

vorigen Stand gegeÄ dieVersäumung der Beru-

f u n gsbeg rü nd u n gsf rist zu gewäh ren, da er letzt-

lich ohne ein ihm zuzurechnendesVerschulden

seiner Prozeßbevollmächtigten an der Einhal-

tung der Frist gehindert war (S 233 ZPO)'

al Zw ar Irifft, wi e das Beruf u n gsg e richt zu Recht

annimmt, die Prozeßbevollmächtigte des Klä-

gers ein Verschulden an der unterbliebenen

Unterzeichnung der Berufungsbegründungs-

schrift vom 9.3.1994, wenn sie, wie sie es selbst

für möglich hält, den auf ihre Anweisung korri-

gierten Schriftsatz nach nochmaliger Vorlage

zur Seite oder auf den Abtrag gelegt hat und

der Schriftsatz dann ohne Unterzeichnung von

einer Bürokraft mitgehommen worden ist; denn

die Prozeßbevollmächtigte des Klägers mußte

nach erneuter Vorlage der Berufungsbegrün-

d u ngssch rift Vorkeh ru n gen dagegen treffen, daß

diese vor Unterzeichnung nicht irrtÜmlicher-

weise in den Postausgang geriet und ununter-

schrieben bei Gericht eingereicht wurde'

b) Das Verschulden einer Partei oder ihres

Vertreters ist jedoch, worauf die Revision zu

Recht h i nweist, dann nicht rechtlich erheblich'

wenn die Partei alle erforderlichen Schritte

unternommen hat, die bei normalem Ablauf

der Dinge mit Sicherheit dazu führen wür-

den, daß die Frist gewahrt werdenh kann'

Wird die Frist dennoch versäumt, ist nicht mehr

das Versch u lden der Partei oder i h res Vertreters

als ursächlich für die Versäumung der Frist an-

zusehen, sondern das von der Partei nicht ver-

schuldete Hindernis, das sich der Fristwahrung

entgegengestel lt hat (BG H, Besch I. v' 28' 1 1' 1 9 57

- |VZB 197 / 57 : LM S 233 ZP O N r. 84 ; v' 29' 5' 1 974

- |VZB 6/74:Vers? 1974,1001 ,1002)

ln der Rechtsprechung ist deshalb aner'

kannt, daß bei fehlender Unterzeichnung

der bei Gericht fristgerecht eingereichten

Rechtsmittel-(Begründungs-)schrift Wieder-

einsetzung in den vorigen Stand gewährt

werden kann, wenn der Prozeßbevollmäch-

tigte sein Büropersonal allgemein angewie-

sen hatte, sämtliche ausgehenden Schrift'

sätze vor der Absendung auf dasVorhanden'

sein der Unterschrift zu überprüfen (vgl'

Senafsurf. v.30.10'1974 -VlllZR 30/74: VersR

1975, 135 unter tt 1; BGH, Beschl. v.12'12'1984

- tvb ZB 103/84 aaO unter 2; v. 23'10'1986

- V t t ZB 8 / 86 :VersR 1 987, 3 83, 3 84 ; v. 27' 9' 1 99 4

-Xt ZB 9 /94 : NJW 1 994, 3235 unter I I 2 : BG H R

ZPO S 233 Ausgangskontrolle 4 : Gl 95, 43);

BAG AP S 233 ZPO Nr. 44 m. Anm' von Zeuner;

BAG AP S 233 ZPO Nr' 66; siehe auch Zöller/

Greger ZPO, 19. Aufl., $ 233 Rdnr. 22; Stein/

Jonas/ Roth, ZPO, 21. Aufl., $ 233 Bdnr' 54)'

Da die Unterschriftenkontrolle - die der

Rechtsanwalt zuverlässigen Bürokräften

ü berlassen darf (senats b e sch I' v. 23. 1 1' 1 I 88 -
Vttt ZB 31/88: VersR 1989,209 :BGHR ZPO S
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Am 02.05.1990 fand ein Gespräch zwischen

dem Steuerberater und Mitarbeiter der Beklag-

ten S. und dem für die Klägerin tätigen Wirt-

schaftsprüfer J. statt, in dem die einzelnen Posi-

tionen des Jah resabsch I usses erörtert wu rden'

Darin, so behauptet die Klägerin, habe der

ZeugeJ. deutlich gemacht, daß der Jahresab-

schluß zum 31.12.1989 mit dem dort ausge-

wiesenen Verlust die entscheidende Grundlage

für die Kaufentscheidung der Klägerin sei; bei

einem nennenswert höheren Verlust werde die

Klägerin nicht kaufen. Sodann erstellte derWirt-

schaftsprüfer J. für die Klägerin einen ,,Bericht

über die PrüfunQ der wirtschaftlichen Verhält-

nisse. , l' der Firma B' GmbH & Co' KG'l ln diesem

vorläufigen Berichtteilte er der Klägerin mit' daß

die Bilanzen der Beklagten formell gegen die

Grundsätze ordnungsgemäßer Bilanzierung

verstießen, so daß ihre Benutzung als Nachweis

für die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft in

Frage gestellt erscheine. Desweiteren wies er

auf schwerwiegende materielle Fehler in den

Abschlüssen hin;wegen der Einzelheiten wird

auf den Bericht in der Anlage zur Klageerwide-

rung Bezug genommen'

Die Klägerin behauptet, der von den Beklagten

aufgestellte Jahresabschluß sei im hohen Maße

fehlerhaft; wegen der Fehler im einzelnen be-

zieht sie sich auf den von ihr eingeholten end-

gültigen Bericht des Wirtschaftsprüfers J''

Anlage K4 zur Klageschrift' lnsbesondere sei

eine Überbewertung der Aktiva durch die Be-

klagten hervorzuheben, die auf unterlassene

bzw. fehlerhafte lnventurbewertung zurückzu-

führen sein. Sie habe den Jahresabschluß zur

wesentlichen Grundlage für ihre Kaufentschei-

dung gemacht, und dies sei den Beklagten

auch bekannt gewesen' .'. "

Die Beklagten bestreiten d ie Feh lerhaft ig keit der

Bilanz. Daneben behaupten sie, nicht als Wirt-

schaftsprüfer gehandelt zu haben, es sei aus

Versehen falsches Briefpapier verwendet wor-

den; außerdem hätten sie den Üblicherweise

von Wirtschaftsprüfern verwendeten runden

Stempel nicht benutzt'

Außerdem bestreiten sie, daß der Jahresab-

schluß wesentlich für die Kaufentscheidung der

Klägerin gewesen sei, sie hätten davon erstvier

Wochen nach Erstellung der Bilanzam 2.5.1990

erfahren. Die Klägerin habe durch den Bericht

des Wirtschaftsprüfers J. vom 7.5.1990 die

Fehler der Bilanz gekannt und sei im Kauf-

vertrag auf die schlechte wirtschaftliche Lage

der Firma B. hingewiesen worden.

Wegen derweiteren Einzelheiten des Sach- und

Streitstandes wird auf den vorgetragenen lnhalt

der wechselseitigen Schriftsätze nebst Anlagen

verwiesen.

Die zulässige Klage ist unbegründet.

Der Klägerin steht ein Anspruch gegen die Be-

klagten schon dem Grunde nach nicht zu.

Aus den Gründen:

Als Anspruchsgrundlage für den Anspruch der

Klägeri n kom mt pVV ei nesVertrages mit Schutz-

wirkung zu Gunsten Dritter in Betracht. Eine

Dritthaftung f ü r Testate i st vo n d e r Rechtsp re-

chung höchstrichterlich anerkannt (vgl. BGH,

NJW 1987, 1758). Dabei haften Personen, die

über eine besondere, vom Staat anerkannte

^^^Lt,.,^l^ .,^"{iinnn r rnÄ in Ar roiihr rnn ihrnroilul ll\ul l\ltt v9l luv9l Ir vr rv rr I ^ueuvwr rv rr rr vr

beruflichen Tätigkeit Gutachten, Testate und

ähnliche berufsmäßige Auskünfte erstellen, die

Dritten zugänglich gemacht werden, welche

sich bei Vermögensdispositionen von diesen

Außerungen leiten lassen, diesen Dritten gegen-

über, sofern die Dritten in den Schutzbereich
des Vertrages einbezogen sind. Diese Vor-

aussetzungen, auf die im folgenden noch im

einzelnen einzugehen ist, sind dem Grunde

nach zu Gunsten der Klägerin gegeben.

Bei den Beklagten handelt es sich zumindest

hinsichtlich des Beklagten zu 1) um Wirtschafts-

prüfer. Wirtschaftsprüfer sind Personen, die
über eine besondere, vom Staat anerkannte
Sachkunde verfügen, die kraft dieser Sach'
kunde in der öffentlichkeit besonderes Ver-

trauen genießen und dieses auch beruflich
auswerten. Unzweifelhaft handelt es sich bei

dem Beklagten zu 1) um einenWirtschaftsprÜfer.

Er ist auch in Ausübung seines Berufes alsWirt-

schaftsprüfer tätig geworden, Er hat den Jahres-

abschluß für die B. KG zum 31.12.1989 im Wege
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der entgeltlichen liitigkeit erstellt. Er kann sich
nicht darauf berufen, bisher nicht als Wirt-
schaftsprüfer gehandelt zu haben, weil er nicht
den ru nden Wirtschaftsprüferstempel, sondern
nur einen anderen runden Stempel verwandt
hat, der die Sozietät lediglich als Fachanwälte
für Steuerrecht ausweist, und auch das Brief-
papier, das sie als Wirtschaftsprüfer bezeichne,
sei nur auf Versehen verwendet worden.

Der Beklagte zu 1) hat sich nach außen als
Wirtschaftsprüfer betätigt, indem er den
Jahresabschluß in einen Einschlag eingebun-
den hat, auf dem er als Wirtschaftsprüfer be-
zeichnet ist. Ebenso ist die Jahresbilanz auf
Briefpapier erstellt, in dem er wenigstens zum
Teil die Bezeichnung,,Wirtschaftsprüfer" führt.
Er ist damit durch das gesamte Erschei-
nungsbild nach außen hin als Wirtschafts-
prüfer in Erscheinung getreten. Auch die
von ihm ausgeführteTätigkeit, das Erstellen
eines Jahresabschlusses und einer Bilanz,
'ist typischerweise eine Tätigkeit, die gerade
von Wirtschaftsprüfern vorgenommen wird
und nicht von Fachanwälten für Steuerrecht.

Die Verwendung eines falschen Stempels kann
nicht zu einer Enthaftung des Beklagten zu 1)

führen, denn auf diese Art und Weise könnte er
sich jeglicher Haftung entziehen. Zwar muß der
Stempel, der von einem Wirtschaftsprüfer ver-
wendet wird, der Verordnung über die Gestal-
tung des Siegels der WB vBP WPG und BpG
vom 9.3.1962 entsprechen, worauf die Beklag-
ten zutreffend hinweisen. Erst das Siegeln mit
einem Stempel i.S. dieser Verordnung führt
grundsätzlich dazu, daß überhaupt ein Testat
vorliegt. Wie ein solcher Stempel bzw. ein sol-
ches Siegel genau auszusehen hat, kann der
Auftraggeber nicht wissen. Er muß sich darauf
verlassen können, daß der beuaftragte Wirt-
schaftsprüfer sich an die gesetzlichen Vorschrif-
ten hält und den richtigen Stempelverwendet.

Der Beklagte zu 1) ist als Wirtschaftsprüfer be-
auftrag worden und sollte für die B. KG den Jah-
resabsch I u U/Bilanz zum 31.12.1 989 testieren.
Er ist nach außen hin als Wirtschaftsprüfer
aufgetreten. Dann haftet erauch als solcher
für das von ihm während dieser Tätigkeit
erstellte Testat.

Zweifelhaft ist, ob auch der Beklagte zu 2) als
Wirtschaftsprüfer haftet oder aufgrund seiner
Sozietätshaftung mit dem Beklagten zu 1) haftet.
Sowohl der Briefkopf als auch der Einband
lassen Zweifel an seiner Eigenschaft als Wirt_
schaftsprüfer aufkommen. Denn die Verwen_
dung der Bezeichnung,,Wirtschaftsprüfer Dr....,
Fachanwälte für Steuerrecht,, ist mehrdeutig
und läßt nicht nach außen hin eindeutig er_
kennen, ob nun auch der Beklagte zu 2) Wirl_
schaftsprüfer ist und in welcher Funktion ertätig
wird. Diese Unklarheiten erscheinen zumindest
bedenklich. Ob sie allein schon zu einer Haftung
des Beklagten zu 2) führen, kann dahinstehen,
da eine Haftung aus anderen Gründen entfällt,
die nachfolgend dargestellt werden.

ln dem vom Beklagten zu 1) erstellten Jahresab_
schluß der Firma B. KG ist seitens der Klägerin
ein Vertrauen gesetzt worden, das zu einer Ein_
beziehung der Klägerin in den Schutzbereich
des Vertrages zwischen den Beklagten und der
B. KG führt. Schon aus der präambeldes Kauf_
vertrages vom 29.5.i990 ergibt sich, daß ent_
scheidende Grundlage für den Kauf der B. KG
der Jahresabschluß der B. GmbH & Co. KG
zum 31.12.1989, aufgestellt von dem Beklagten
zu 1),wan

Eine andere Beurteilung entspräche auch nicht
der Lebenswirklichkeit, Denn eine Gewinn- und
Verlustrechnung, d. h. ein Jahresabschluß,
gibt Auskunft darübe4 wie die derzeitige
wirtschaftliche Situation eines Unterneh-
mens zu beurteilen ist. Diese wirtschaftliche
Situation ist ganz entscheidender Bemes-
sungsfaktor für den Kaufpreis, so daß einer
solchen Bilanz notwendigerweise Bedeu_
tung für die Kaufentscheidung zukommt.
Es ist im kaufmännischen Geschäftsverkehr
schlechterdings nicht vorstellba1 daß Kauf_
entscheidungen über Unternehmen getroffen
werden, ohne daß Bilanzen des Unternehmens
zur Entscheidungsgru nd lage gemacht werden.

Für die Einbeziehung in den Schutzbereich ist
es ferner erforderlich, daß es der Vertrauens-
person erkennbar ist, daß der vertrauende
Dritte seine sachverständige Außerung,ul.
Grundlage seiner Vermögensdisposition
machen will. Dafür soll es genügen, wenn

I

Behauptung hätte selbst aufbringen oder
beschaffen können, unverzüglich bezahlt hätte.

Dies hat er unterlassen, obwohl er durch die
Schreiben seiner prozeßbevollmächtigten und
des Beklagten vor Ablauf der Klagefrist am
19.3.199'1 an die Zahlungerinnert wurde, sowie
aus den Schreiben vom 6. und 11.3..19g-lerken_
nen konnte und mußte, daß die Zahlung drin_
gend war und ihre Verzögerung ihm Rechts_
nachteile zufügen konnte.

Damit hat der Kläger diejenige Sorgfalt
außer acht gelassen, die nach der Sachlage
erforderlich erschien, um sich selbst vor
Schaden zu bewahren (vgt. BGH, tJrt. v.

1.12.1987 - X ZR 36/86, NJW_RR 1988, 855f
m.w.N.). Deswegen ist es ihm verwehrt, Ersatz
auch des Schadensanteils zu verlangen, der
billigerweise seinem eigenen Verhalten zuzu_
rechnen ist.

b) Die Abwägung der beiderseitigen Schadens_
beiträge kann der Senat selbst vornehmen, da
dafür alle tatsächlichen Umstände feststehen
(vgl. BGH,Urt.v.28.t0.t993 -|XZR 252/92 aaO
m.w. N).

Bei der Haftungsverteilung nach S 254 BGB
ist entscheidend darauf abzustellen, ob das
Verhalten des Schädigers oder des Geschä_
digten den Schadenseintritt in wesenilich
höherem Maße wahrscheinlich gemacht hat
(BcH, Urt. v. 28.12.1993 - tX ZR 252/92 aaO).

Den wesentlich größeren Schadensbeitrag hat
der Beklagte geleistet, Hätte er pflichtgemäß
den Kläger über den Zusammenhang zwischen
Zahlung des Gerichtskostenvorschusses, der
Zustellung der Deckungsklage und der Erhal_
tu ng des Versicheru ngssch utzes rechtzeiti g be_
lehrt, so hätte der Kläger die Bedeutung und
Dri n g I ich keit der Zah I u n g des Kostenvorsch us-
ses nachvollziehen können; dann hätte es aus
seiner Sicht nahegelegen, diesen Vorschluß
unverzüglich zu entrichten.

Mit Rücksicht darauf ergibt die Abwägung der
wechselseitigen Schadensbeiträge, daß der
Beklagte 3/5 des Schadens zu ersetzen und
der Kläger seinen weiteren Schaden selbst zu
tragen haben,

- Unterschrift
- Postausgangskontrolle

- Anweisungen an Büropersonat
(BGH, Urt. v. 6.12.1995 -VtttZR t2/95)

Leitsatz:

let eine frietgerecht eingereichte Benr-
fungebegründungsschrift versehenilich
nicht vom Prozeßbevollmächtigter üE-
terzeichnet worden und wird deshalb
die Rechtomiüelbegründungefriet veF
säumt, es kann der partei Wiederein-
setzung in den vorigen gtand gewährt
werden,'wenn der prozeßbevollmäch-
tigte sein Btiropereonal allgemein ange-
wiesen hatte, sämüiche ausgehenden
Schriftsätze vor der Absendung auf das
Vorhandensein der Unterschrift zu über.
prüfen.

Aus den Gründen:

t.

Das Berufungsgericht hat die Berufung des
Klägers als unzulässig verworfen, weil innerhalb
der bis zum 14.3J994 laufenden Berufungs_
begründungsfrist keine den Anforderungen der
SS 519 Abs. 5, 130 Nr. 6 ZpO genügende Beru_
fungsbegründungsschrift eingegangen sei. Eine
von der Prozeßbevollmächtigten des Klägers
unterschriebene Berufungsbegründung sei erst
am 3.1.3.1994 und damit nach Ablauf der Beru_
fu ngsbeg ründu ngsfrist eingereicht worden,

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen
die Versäumung der Berufungsbegründungs_
frist könne nicht gewährt werden. Eine Wieder_
einsetzung komme schon dann nicht in Be_
tracht, wenn die Möglichkeit offen bleibe, daß die
Fristversäumung verschuldet gewesen sei. So
verhalte es sich hier. Die prozeßbevollmächtigte

des Klägers habe eingeräumt, sie könne sich
selbst nicht mehr erinnern, ob ihr die Berufungs_
begründungsschrift letzter Fassung vorgelegt

Fristenkontrolle

E
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Der Kläger hatte gegenüber seinem Prozeß-

bevollmächtigten und dem Beklagten nicht

zum Ausdruck gebracht, daß sich die Zahlung

der Verfahrensgebühr infolge vorübergehen-

der Zahlun gsschwierigkeiten kurzf ristig ver-

zögere. Der Beklagte brauchte nicht beim

Kläger nachzufragen, warum dieser die

Gebühr noch nicht gezahlt habe. Vielmehr

war es dessen Sache, Hinderungsgründe seinen

Anwälten mitzuteilen.

2. Die Vorderrichter haben den Schaden des

Klägers i nfol ge des verlorenen Versicheru ngs-

schutzes auf den Beratungsfehler des Beklag-

ten zurückgeführt. Sie haben rechtsfehlerfrei

angenommen, nach den Regeln über den

Beweis des ersten Anscheins spreche eine tat-
sächliche Vermutung da{ür, daB der KIäger

bei einer vertragsgerechten Belehrung den

Gerichtskostenvorschu ß rechtzeitig gezahlt

hätte; dieseVermutung habe der Beklagte nicht

erschüttert (vgt. BGHZ 123, 311, 315ff :Gl 94, 3;

BGH, tJrt. v. 27.5.1993 - IXZR 66/92, WM 1993,

1514,1516:Gl 94, 2)'

Nach der weiteren, von der Revision nicht be-

anstandeten tatrichterlichen Feststellung hätte

die Deckungsklage bei rechtzeitiger Zustellung

Erfolg gehabt.

3. Die Revision rÜgt jedoch mit Erfolg, daß die

Vorderrichter ein Mitverschulden des Klägers

bei der Entstehung des Schadens verneint

haben (S 254 Abs.1 BGB).

Das Landgericht, auf dessen Erwägungen das

Berufungsgericht Bezug gehommen hat, hat

dazu ausgeführt: Es sei Sache des Beklagten

gewesen, den Kläger über das Erfordernis der

rechtzeitigen Einzahlung des Gerichtskosten-

vorschusses hinreichend zu belehren und ihn

vor dem Schaden zu bewahren.

Die Sch reiben der Prozeßbevoll mächtigten und

däs Beklagten diesen Anforderungen nicht

genügt. Sie seien nicht geeignet gewesen, dem

Kläger die Dringlichkeit der Angelegenheit so

vor Augen zu führen, daß von einem Mitver-

schulden auszugehen sei' Zwar sei in den

Schreiben teilweise davon die Rede gewesen,

daß die Sache eile und es sich um eine wichtige

Fristsache handele. Es habe sich aber aus den

Schreiben nicht ergeben, wann welche Frist

konkret ablaufe und welche Bedeutung der

Fristablauf für den Kläger in der Sache habe.

Unter diesen Umständen könne von einem Mit-

verschulden des Klägers nicht ausgegangen

werden.

Diese Ausführungen halten einer rechtlichen

Nachprüfung nicht stand :

a) Zwar greift der Einwand des mitwirkenden

Verschuldens in der Regel dann nicht durch,

wenn die VerhÜtung des entstandenen Scha-

dens nach dem Vertragsinhalt dem in Anspruch

gjenommenen Schädiger allein oblag' Des-

wegen kann grundsätzlich dem Geschädigten

nicht ein Mitverschulden angerechnet werden,

wei I er ei ne Gefah r, zu deren Vermeid u n g er ei nen

Fachmann hinzugezogen hat, bei genügender

Sorgfalt selbst hätte erkennen und abwenden

können (BGH,lJrt.v.17.10.1991 - IXZR 255/90,

ZtP 1992, 548,552, insoweit nicht abgedruckt

in BGHZ 115, 382 : Gl 92, 59; v' 19.12'1991 -
tX ZR 41/91, WM 1992, 739, 740 : Gl 92, 259;

v. 29.4.1993 - lX ZR 101/92, NJW 1993, 2045,

2047, jeweils m.w. N.:Gl 93, 260)'

lm vorliegenden Falle ist der Schaden des

Klägers infolge Versäumung der Klagefrist ge-

mäß S 12 Abs. 3 VVG aber nicht ausschließlich

dadurch entstanden, daß der Beklagte, auf

dessen überlegene Sachkunde der Kläger ver-

trauen durfte, diesen unzureichend über den

Zusammenhang zwischen der Zahlung des Ge-

richtskostenvorschusses, der Klagezustellung

und der Erhaltung des Versicherungsschutzes

belehrt hat.

Die Schadensentstehung beruht auch auf
einer schlichten Untätigkeit des Klägers in

dinem Bereich seiner Eigenverantwortung
(vgl. zur Steuerberaterhaftung BGH, Urt. v.

17.10.1991 - lX ZR 255/90 aaO; v' 13.2'1992

- \XZR 105/91,ZtP 1992, 544, 548:Gl 92, 249;

v. 28.10.1993 - lX ZR 252/92, WM 1994, 217 =
G194,67).

Unstreitig wäre der Schaden verhindert worden,

wenn der Kläger die Gerichtsrechnung vom

25.2j991 über einen Koslenvorschuß von

1.824 DM, die er nach eigenem Vorbringen

erhalten hat, aus den Mitteln, d ie er nach eigener

erkennbar ist, daß die Ausarbeitung entweder

für einen Käufer oder einen Kreditgeber be-

stimmt ist.Weder dieZahl noch die Namen der

zu schützenden Personen müssen hingegen

bekannt sein. Spätestens nach dem Gespräch

am 7.6.1989 war dem Mitarbeiter und Steuer-

berater S. der Beklagten bekannt, daß es bei der

Firma B. Liquidationsprobleme gab, die zu lösen

waren. Dabei wurde ausdrücklich auch von

einem möglichen Verkauf von Kommanditi-
stenanteilen an Dritte gesprochen' Diese

Kenntnis des Mitarbeiters S. müssen sich die

Beklagten nach S 278 BGB zurechnen lassen.

Zu diesem Zeitpunkt war fÜr die Beklagten

mi hin erkennbar, daß der von ihnen erstellte

Jahresabschluß maßgebliche Entscheidungs-
grundlage für einen Verkauf, möge er nur ganz

oder teilweise erfolgen, darstellt'

Es ist dabei unerheblich, daß die Beklagten

zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresab-

schlusses die Klägerals Käufer noch nicht in

ihreVorstellung einbezogen haben. Denn es

ist nicht erforderlich, daß sie positive Kenntnis

von der Klägerin als Käuferin hatten' Es reicht

aus, wenn ihnen die Entscheidungserheblich-

keit ihres Abschlusses fÜr Käufer oder Kredit-

geber erkennbar war. Diese Erkennbarkeit lag

für die Beklagten spätestens seit dem 7.6.1989

vor. Damit kommt'es auf den lnhalt des Ge-

sprächs vom.2.5.1990, über den die Parteien

im einzelnen streiten, im Ergebnis nicht an, da

die dem Grunde nach gegebene Haftung der

Beklagten schon zuvor begrÜndet wurde.

Die Beklagten können auch nicht mit dem Ein-

wand gehörtwerden, die B. KG seiwirtschaftlich

schon ,,pleite" gewesen und ,,pleiter als pleite"

sei nicht möglich. Denn es sind erheblich unter-

schiedliche Grade von Überschuldung von

Unternehmen möglich, die zu dem entspre-

chend unterschiedlich aufwendigen und hohen

Sanierungsbedarf führen. Bei dem Kauf von

sanierungsbedüftigen Unternehmen ist gerade

das Maß der Überschuldung entscheidendes

Kriterium für die Höhe des Kaufpreises'

ll.

Eine Haftung der Beklagten scheidet jedoch aus

folgendem GesichtsPunkt aus:

Die Klägerin wußte durch den Bericht des
Wirtschaftsprüfers J. vom 7.5.1990 davon,
daß die Bilanz zum 31.12.1989 formell in

einem solchen Maße gegen die Grundsätze
ordnungsgemäßer Bilanzierung verstieß,
daß ihre Bedeutung als Nachweis für die
wirtschaftliche Lage der Gesellschaft in

Frage gestellt erschien. Ferner wies der Wirt-

schaftsprüfer J. sie in diesem Bericht auf etliche,

zum Teil schwerwiegende materielle Fehler in

den Abschlüssen hin. Aufgrund dieses Berichts

des Wirtschaftsprüfers J. mußte das Vertrauen

der Klägerin in die Richtigkeit der erstellten

Jahresbilanz 1989 erschüttert sein. Da die
Kläger ihrerseits den Wirtschaftsprüfer J. selbst

beauftragt hatten, muß sie sich dessen Kenntnis

zu rech nen lassen, Der Wi rtschaftsprüfer J. hat i n

seinem Bericht auch zum Ausdruck gebracht,

daß es sich nur um eine vorläufige, nicht ab-
schließende Beurteilung handelt, da erbetene
Unterlagen nicht vollständig zur Verfügung
gestellt wurden. Gerade dieser Umstand muBte

dasVertrauen der Klägerin in die Richtigkeit der
Bilanz noch mehr erschüttern.

Dennoch wartete die Klägerin nicht zu, bis ihr

eine umfassende abschließende Beurteilung
vorlag, sie sie derWirtschaftsprüferJ. dann unter

dem 5.10.1993 erstellte. Sie schloß vielmehr,

kurz nachdem J. seinen Kurzbericht vorlegte,

den Kaufvertrag über die B. KG ab. Dabeiwurde
in der Präambelzwar aufgenommen, daß dem
Kaufuertrag der Jahresabschlu ß vom 31. 12. 1989

zugrundeliegt. Eine Rücktrittsklausel,wiesiez. B.

in $ 5 Abs. 2 des Vertrages geschlossen wurde,

für den Fall, daß die Banken dem Antrag auf

Erlaß von Forderu ngen nicht entsprechen, wurde

nicht vereinbart. Dabei wäre es ohne weiteres
mög lich gewesen, ei ne äh n I iche Rücktrittsklau-

sel für den Fall zu vereinbaren, daß sich die

Bilanz des Beklagen zu 1) zum 31.12.1989 als

endgültig fehlerhaft darstellt. Die Klägerin hat

mithin einen Vertrag auf der Grundlage der
Bilanz 1989 abgeschlossen, obwohl ihr Ver-

trauen in die Richtigkeit dieser Bilanzzu diesem
Zeitpunkt schon erschüttert war.

Beider Haftung aus pW mit Schutzwirkung
zugunsten Dritter in Form der Dritthaftung
für Testate handelt es sich um eine beson-
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dere Form der Vertrauenshaftung. Da die
Klägerin aus den oben dargestellten Grün-
den nicht mehr in die Richtigkeit des Testa-
tes vertrauen konnte, kann ihr eine Vertrau-
enshaftung nicht mehr zugute kommen.

il1.

Eine Haftung aus S 826 scheidet ebenfalls aus.
Dafür ist es einerseits erforderlich, daß sich die
Beklagten grob fahrlässig der Einsicht in die
U n richti g keit i h res Testates versch lossen haben.
Der diesbezüglich erforderliche Sachvortrag
der Klägerin ist nicht hinreichend substantiiert.
Nach dem bisherigen Sachvortrag ist es eben-
so möglich, daß die Beklagten aus Unkenntnis
subjektiv von der Richtigkeit ihrer Bilanz aus-
gingen. lm übrigen scheitert die Haftung daran,
daß die Klägerin von der fehlenden Richtigkeit
der Bilanz Kenntnis hatte. ,....

- Aufklärungspflicht

- Kausalität
(LG Dortmund, Urt. v.15.11.1995 - 6 O 200/95)

Leitsätze (d. Red.):

1. ln Verträgen mit rechtlichen Beratern
gilt die Vermutung des beratungsge-
mäßen Verhaltens des Mandanten nur,
wenn nach der Lebenserfahrung beiver-
tragsgemäßer Belehrung ein bestimmtes
Verhalten des Mandanten nahegelegen
hätte.

2.Hal der Mandant nach einer Betriebs-
prüfung einen Mietvertrag mit Familien-
angehörigen weiterhin nur mangelhaft
durchgeführt, kann nicht vermutet wer-
den, daB ein Steuerberaterrat zur An-
erkennung von Mietverträgen mit Fami-
lienmitgliedem beachtet worden wäre.

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Zahlung von Scha-
denersatz wegen steuerlicher Beratung.

Die Klägersind Eheleute. Die Eltern bzw.Schwie-
gereltern der Kläger waren Eigentümer des
1.755m2 großen, mit einem selbst genutzten
Einfamilienhaus bebauten Grundstücks in H,,

J.straße 75. Sie teilten das Grundstück in zwei
Parzellen auf, wodurch eine hintere, unbebaute
Parzelle mit einer Größe von 787m2 enstand
(J.straße 75a). Sie übertrugen das Eigentum
an dieser Parzelle im Jahre 1983 im Wege der
Schenkung auf den Kläger. Dieser errichtete auf
der Parzelle ein Einfamilienhaus, das seit des-
sen Fertigstellung zum 30.6,1985 von den
Eltern der Kläger genutzt wurde,

Die Kläger als Vermieter und die Eltern der Klä-
ger als Mieter wollten einen Mietvertrag über
das Haus J.straße 75a schließen. Deswegen
wandten sie sich an den Beklagten. Dieser be-
riet die Kläger in allen steuerlichen Fragen im
Rahmen einer langjährigen vertraglichen Be-
ziehung. Nach Beratung mit dem Beklagten
schlossen die Kläger mit ihren Eltern bzw.
Schwiegereltern am 1. 8.1985 einen schriftlichen
Mietvertrag, auf dessen lnhalt Bezug genommen
wird. Als Mietzins waren gemäß g 4 des Vertra-
ges 910 DM exclusiv der umlagefäl'rigen Neben-
kosten vorgesehen. Eine Vereinbarung über die
Höhe der Nebenkosten wurde, da der Beklagte
insoweit keinen Hinweis erteilte, nicht getroffen.
Dem Beklagten lag der Mietverlrag zur steuer-
lichen Überpfügung vor. Entsprechend dem
Mietvertrag wurde verfahren, wobei keine
Nebenkosten von den Eltern an die Kläger ge-
zahlt wurden, da diese nicht vereinbart waren.

lm Oktober 1989 erfolgte eine Betriebsprüfung
bei den Klägern. Mit Prüfberichtvom 22.12.1989
rügte die Finanzbehörde gemäß g 21 Einkom-
mensleuergesetz die geltend gemachten Ver-
luste aus Vermietung und Verpachtung. Das
Finanzamtsah in dem Mietvertrag einen Gestal-
tungsmißbrauch gemäß S 42 AO, Die steuer-
liche Anerkennung des Mietvertrages wurde
daraufhin versagt,

Die Kläger beschritten nach erfolglosem Ein-
spruchsverfahren den Klageweg zum Finanz-
gericht Münstel auf dessen Urteilvom 16.7J992
(1 K1621/92 E) Bezug genommen wird. Nach
Klageabweisung erhoben die Kläger noch er-
folglos Beschwerd e zum Bundesf i nanzhof.

kann es ein wesentlicherAnhaltspunkt sein,
welche Vorteile ihr eine solche Rücklage
nach Abwägung mit den Nachteilen im
Ergebnis gebracht hätte. Dies ist zugleich
für die Schadenshöhe im einzelnen (s. o.)

bedeutsam.

Damit die erforderlichen Feststellungen getrof-
fen werden können, ist die Sache an das Beru-
f u ngsgerich I zurückzuverweisen. Diesem kan n
die Klägerin erforderlichenfalls auch ihre Be-
denken gegen dessen Wertung vortragen, daß
die Beklagten nicht schon ab 1988 umfassend
mit der steuerrechtlichen Betreuung und Bera-
tung auch der Klägerin beauftragt gewesen sei.

- Versicheru ngssch utzklage
- Belehrung über Klagefrist, g 12 Abs. g VVG

- Mitverschulden des Mandanten
- Zahlung des Gerichtskostenvorschusses
(BGH, Urt. v.17.11.1994 - IXZR 208/93)

Leitsätze:

1. Der Rechtsanwalt, der mit der Erhebung
einer Versicherungssehutzklage betraut
iS, muß seinen Auftraggeber darüber
belehren, daß die Klagefrist gemäB S 12
Abs.3 WG nur durch die Klagezustellung
gewahrt wird und diese die Zahlung des
Gerichtskostenvorsch usses voraussetzt.

2. Zum Mitverschulden des geschädigten
Mandanten, wenn die Klagefrist gemäß 912
Abs.3 WG durch eine fahrlässige Verlet-
zung der anwaltlichen Beratungspflicht
veräumtwird.

3. lm ma8geblichen Zeitpunkt der Klage-
einreichung oder Antragstellung ist Ver-
zögerung im Sinne dieser Vorschrift nur
ein kurzfristiges Hinausschieben der
Klagezustellung bis zu einer vom Antrag-
steller zu erwartenden Zahlung der Ver-
fahrensgebühr; dafür sind bestimmte
Tatsachen glaubhaft zu machen.

Aus den Gründen:

1. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei
angenommen, der beklagte Rechtsanwalt habe
seine vertragliche Beratungspflicht fahrlässig
verletzt, indem er den rechtsunkundigen Kläger
nicht hinreichend deutlich darauf hingewiesen
habe, daß die Klagefrist gemäß S 12 Abs. 3
WG nur durch die Zustellung der Deckungs-
klage gegen den Versicherer gewahrt wurde
(S 253 Abs.1 ZPo),diese von der rechtzeitigen
Zahlung des Gerichtskostenvorschusses
abhing (SS 65 Abs. 1 cKH,270 Abs, lZpO) und
der Kläger bei deren Verzögerung Gefahr lief,
den Versicherungssch utz endgültig zu verlieren
(vgl. BGH, Urt. v. 24.9.1974 - Vt ZR 82/73,
NJW 1974,2138t.). Die Stellung als Verkehrs-
anwaft änderte daran nichts (vgl. BGH, tJrt. v.

24. 3. 1 988 - tX ZR 1 14/ 8Z WM 1 988, 987, 9Bg f :
Gt88,164).

Eine weitere Pflichtverletzung ergibt sich nicht
daraus, daß der Beklagte nicht auf einen Antrag
an das Gericht hingewirkt hat, gemäß g 65 Abs. Z
Nr. 4 GKG die Klage dem Versicherer ohne Vor-
auszahlung der Verfahrensgebühr zuzustellen.
Dies hatzu geschehen,wenn der prozeßbevoll-

mächtigte glaubhaft macht, daß eine Verzöge-
rung in diesem Sinne ist nur ein kurzfristiges
Hinausschieben derZustellung biszu einervom
Antragsteller zu erwartenden Zahlung der Ver-
fahrensgebühr; maßgeblich ist die Lage zur Zeit
der Klageei n richtu ng oder Antragstel I u ng (OLG
Hamm AnwBl 1990, 46; Markl, GKG 2. Aufl. g 65
Rdnr. 23; Hartmann, Kosfengesetze 25. Auft.
GKG S 65 Rdnr.33).

Danach kam ein Antrag gemäß g 65 Abs, 7 Nr.4
GKG in Betracht, als die Prozeßbevollmächtig-
ten am 6.3.1991 und der Beklagte am 11.3.1991
feststellten, daß der Kläger die angeforderte Ver-
fahrensgebühr nicht gezahlt hatte, obwohl der
Ablauf der Klagefrist am 19.3.'1991 unmittelbar
bevorstand. Einem solchen Antrag stand aber
entgegen, daß die Prozeßbevollmächtigten
dafür nicht bestimmte Tatsachen gemäß S 294
ZPO glaubhaft machen konnten (vgt. Markl aaO
Rdnr. 26; Hartmann aaO Rdnr. 35; Oestreich/
Winter/Hellstab, GKG 1994 S 65 Rdnr. 39).

Anwaltshaftung

Steuerberaterhaftung

rq
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durften sie in dessen Rahmen jedenfalls keine

u nzutreffenden Rechtsauskü nfte ertei len' Nach

der Behauptung der Klägerin hatsie die Bildung

einer Rücklage deswegen nicht beschleunigt,

weil sie auf die Richtigkeit der Auskunft vertraute'

Sie will erst 1991 von anderer Seite zutreffend

über die Rechtslage aufgeklärtworden sein und

dann sofort eine Rücklage wegen anderer Ver-

käufe noch für das Bilanzjahr 1989 gebildet

haben. Trifft dieses Vorbringen zu, so hätten die

Beklagten es durch fahrlässig vertragswidri-

ges Verhalten verschuldet, daß die Bilanz nicht

schon fÜr 1988 geändert und hierdurch Ge-

werbesteuer ersPart wu rde.

ilt,

1. Hilfsweise meint das Berufungsgericht:

Die Klägerin habe nicht nachgewiesen, daß

sie finanziell in der Lage gewesen wäre, einen

Buchgewinn aus dem Grundstücksverkauf

wieder zu reinvestieren' Die vorgelegten Bilan-

zen für 1989 und 1990 wiesen Bilanzverluste

von fast 3,5 Mio. DM (1989) und von mehr als

2,5 Mio. DM (1990) aus' Danach erscheine

es minciesiens zweifeiirafi, ob eine Investition

finanziell,yerkraftbar" gewesen wäre'

2. Das hält der Verfahrensrüge der Revision

nicht stand. Diese zeigt auf, daß die Bilanz der

Klägerin für 1990 unstreitig einen Jahresge-

winn von mehr als 940'000 DM ausweist, der

nur infolge Verrechnung mit dem Verlustvor-

trag von knapp 3,5 Mio. DM aus dem Vorjahr zu

einem Gesamtverlust führte; Über Zusammen-

setzung und Ursachen des bilanziellen Verlust-

vortrags und damit Überdie hierallein entschei-

dende Liquidität der Klägerin hat das Beru-

fungsgericht nichts festgestellt' Es hat nicht

erkennbar beachtet, daß der Verlustvortrag für

1989 möglichenrueise gerade durch die Bildung

von Rücklagen erhöht und der 1990 erzielte

Gewinn durch sie gemindert war.

Zudem läßt die BegrÜndung des Berufungs-

gerichts nicht erkennen, ob es seine Über-

zeugung aufgrund des $ 287 ZPO zu bilden

versucht hat. Diese Vorschrift - und nicht $ 286

ZPO -wat zur Beurteilung der aufgeworfenen

Fragen anzuwenden, ob eine (unterstellte) Ver-

tragsverletzung der Beklagten einen Schaden

auf seiten der Klägerin verursacht hat' Das

Berufungsgericht hat ferner nicht erkennbar

beachtet, daß die Klägerin nach ihrer Darstel-

lung sofort eine Rücklage fürVerkäufe im Jahre

1 989 gebi ldet u nd i m Jah re'1 991 ei n Ersatzobjekt

erworben hat, nachdem sie von anderer Seite

steuerrechtlich zutreffend beraten worden war'

lv,

Das angefochtene Urteil beruht danach auf

Rechtsfehlern und erweist sich nicht aus ande-

ren Gründen als richtig (S 563 ZPO)' Die Klage

ist unter dem Gesichtspunkt der Schlechterfül-

lung des Geschäftsbesorgungsvertrages nach

SS 675,611 BGB dem Grunde nach schlüssig

(siehe unler l,2. b) und c) und unter ll'). Entgegen

der Auffassung der Revisionserwiderung ist ein

Schaden im Rechtssinne bereits dadurch ein-

getreten, daß die Klägerin eine Steuerschuld zu

bezahlen hatte, die sie bei pflichtgemäßer Bera-

tung durch die Beklagten jedenfalls in dieser

Form vermieden hätte'

Zwar ist eswahrscheinlich, daß sie dann andere

Nachteile erlitten hätte. Denn einVerzichtauf die
r ,tt ^. - \ /^-^+^, ,^., ,Ä^ Anr raaliciorlpn

solor tlgg vEl öt(,u('l ul rv vvr

Gewinne führt im allgemeinen nur zu einer Ver-

zögerung der Versteuerung und damit im

Ergebnis zu einer Zinsersparnis. Das kann sich

aber auch ändern, beispielsweise wenn die Vor-

aussetzungen des S 9 Nr.1 S.2 GewStG für die

Folgezeit hergestellt werden' Zu den konkreten

Auswirkungen einer Rücklagenbildung und

damit zur Schadenshöhe im einzelnen hat die

Klägerin noch vorzutragen. Darauf hätte derTat-

richter bei einer dem Grunde nach schlüssigen

Klage aber gemäß S 139 Abs.1 ZPO hinweisen

müssen.

Andererseits ist der Senat nicht zu einer eige-

nen abschließenden Entscheidung in der Lage

(S 565 Abs. 3 ZPO)' Die Beklagten bestreiten

nicht nur, eine Reinvestitionspflicht von vier

Jahren genannt zu haben (siehe unter ll'), son-

dern auch, daß die Klägerin zu einer Rücklage

für das Bilanzjahr'1988 bereit und in der Lage

gewesen wäre.

Für die Frage, wie die Klägerin sich im Falle

einer vollständigen und zutreffenden Beleh-

rung durch die Beklagten verhalten hätte'

Am 31.12.1989 teilten die Mietvertragsparteien

dem Beklagten mit, der Mietvertrag sei in der

Weise ergänzt bzw. abgeändert worden, daß

als Nebenkosten die Beträge laut städtischem

Grundbesitzabgabenbescheid, laut Schorn-

steinfegerrechnung und laut Prämienabrech-

nung unter anderem der Gebäudeversicherung

vom Grundstückseigentümer auf den Mieter

umgelegt würden. Als Vorauszahlung hierfÜr sei

neben der Wohnungsmiete jährlich ein Betrag

von 2.400 DM zu zahlen.

Dennoch lehnte die Finanzbehörde die steuer-

liche Anerkennung des Mietvertrages ab' Nach

erfolglosem Einspruchsverfahren erhoben die

Klägerwiederum erfolglos Klagevordem Finanz-

gericht Münster, auf dessen Urteil vom 15' 3'1994

(1 K5299/93 E) Bezug genommen wird' ln dem

finanzgerichtlichen Verfahren konnten die Klä-

ger nicht angeben, wann Nebenkostenvoraus-

zahlungen ihrer Eltern bzw Schwiegereltern

getätigt worden waren. Die Zahlungen waren

nach Angaben der Kläger ohne Quittungen

erfolgt. Teilweise wurden Nebenkostenvoraus-

zahlungen auch für zwei Monate zusammen

bezahlt.

Durch die Nichtanerkennung des Mietvertra-

ges erlitten die Kläger steuerliche Nachteile im

Wert von 306.517 DM' Desweiteren muBten sie

Aussetzungszinsen in Höhe von 15'703 DM

zahlen. Darüber hinaus trugen sie die Proze3-

koste n f ü r das e rste f i nanzgeri chtl r che Verf ah re n

in Höhevon 10.l42DM,wobeidarin 1'160,08 DM

an zusätzlichen Steuerberatungskosten ent-

halten sind.

Die Kläger behaupten, daß sie sich bei ord-

nungsgemäßer Beratung durch den Beklagten

beratungskonform verhalten hätten und des-

halb der Mietvertrag steuerlich anerkannt

worden wäre......

Die Klage ist unbegründet.

Aus den Gründen:

Den Klägern steht kein Anspruch gegen den

Beklagten auf Zahlung von 332'362 DM nebst

10% Zinsen seit dem 29'6'1995 aus positiver

Vertragsverletzung in Verbrndung mit S 675

BGB zu.Voraussetzung dafür wäre nämlich, daß

eine mögliche Pflichtverletzung des Beklagten

kausalzu einem Schaden geführt hätte. Daran

mangeltes hier. Eine unterlassene Beratung des

Beklagten im Hinblick auf die steuerliche An-

erkennung des Mietvertrages kann nur dann

kausal für einen Schaden sein, wenn sich die

Kläger an die Beratung des Beklagten gehalten

hätten. Sie hätten sich beratungskonform ver-

halten müssen.

Voraussetzung ist also, daß die Kläger nach ent-

sprechender Beratung durch den Beklagten

den M ietvertrag m it i h ren Eltern bzw Schwieger-

eltern abgeschlossen hätten wie zwischen Drit-

ten. Denn nur dann kann eine steuerliche Aner-

kennung des Mietvertrages erfolgen, wie das

Finanzgericht ausgeführt hat. Der Mietvertrag

zwischen den Klägern und ihren Eltern bzw.

Schwiegereltern hätte also eine Regelung über

die Nebenkostenabrechnungen und -voraus-

zahlungen enthalten müssen. Desweiteren

hätten die Kläger die verabredete Mietkosten-

vereinbarung auch tatsächlich durchführen

müssen. Nur dann hätte eine Vermietung wie

zwischen Dritten und nicht Verwandten vorge-
legen, Die Kläger behaupten insoweit, daß sie

sich beraiungskonform verhaiien hääen.

Grundsätzlich spricht eine Vermutung dafü6
daß sich ein Mandant eines Steuerberaters
beratungskonform verhält (vgl. BGH in: BB

1993,2328:Glg4,3). Diese Vermutung ist im

vorliegenden Fall jedoch erschüttert, da auf-

grund desvorliegenden Sachverhalts d urchaus

die Möglichkeit besteht, daß sich die Kläger

nicht beratungskonform verhalten hätten. Seit

Ende 1989 war den Klägern nämlich aufgrund

der Betriebsprüfung bekannt, daß die steuer-

liche Anerkennung des Mietvertrages voraus-

setzt, daß der Mietvertrag wie unter Dritten

geschlossen sein muß. Denn aufgrund der

Betriebsprüfung haben die Kläger mit ihren

Eltern bzw. Schwiegereltern eine bisher fehlen-

de Nebenkostenregel ung verei nbart.

Dennoch haben die Kläger die Vertragsände-

rung und -durchführung nicht wie unter Dritten

gehandhabt. Die Nebenkosten waren aufgrund

derAnderung zwar bestimmt und auch der jähr-

liche Vorauszahlungsbetrag von 2.400 DM. Un-

klar blieb aber die Zahlungsperiode, ob also
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monatl iche Tei I beträge zu entrichten waren oder
die gesamte Summe einmal jährlich. Tatsäch-
lich sind dann unregelmäßige Zahlungen ge-
leistet worden. Teilweise wurden Zahlungen auf
zwei Monate zusammengefaßt, Desweiteren
wurden die Nebenkosten nach Angaben der
Kläger im finanzgerichtlichen Verfahren unbar
und ohne Quittungen gezahlt. Damit entsprach
das Verhalten der Kläger nicht dem von Vermie-
tern gegenüber Dritten, was Voraussetzung für
d ie steuerl iche Anerken n u n g des M ietvertrages
ist. DiesesVerhalten haben die Kläger in Kennt-
nis der Voraussetzung der steuerlichen Aner-
kennung gezeigt. Damit kann nicht ausge-
schlossen werden, daß sich die $äger auch
trotz ordnungsgemäßer Belehrung durch den
Beklagten nicht beratungskonform verhalten
hätten.

Insofern besteht aufgrund des Verhaltens
der Kläger nach Kenntnis derVoraussetzung
für die steuerliche Anerkennung die kon-
krete Möglichkeit, daß sie sich auch nach
ordnungsgemäßer Beratung durch den Be-
klagten nicht beratungskonform verhalten
hätten. Die tatsächliche Vermutung für die
Kausalität einer möglichen Pflichtverlet-
zung greift damit nicht ein (vgl. BGH in: BB
1993,2328 (2329)).

Da der Beklagte die Kausalität im Hinblick auf
das beratungskonforme Verhalten der Kläger
bestritten hat und diese keinen Beweis für ihre
Behauptung angetreten haben, sind die Kläger
beweisfällig geblieben. Denn die Kausalität ist
ein anspruchsbegründender Umstand, für den
der Kläger beweispflichtig ist. Hier greift auch
keine Beweislastumkehr ein (vgl. BGH in: BB
1993, 2328, 2329). Damit sind die Kläger
beweisfällig geblieben und die Klage ist inso-
weit unschlüssig.

lnsoweit kann dahinstehen, ob den Klägern
überhaupt ein ersatzfähiger Schaden entstan-
den ist. Dieser würde aber voraussetzen, daß
selbst bei beratungskonformem Verhalten nach
Überzeugung der Kammer das Finanzamt den
Mietvertrag hätte anerkennen müssen. Maß-
gebend ist insofern allein, ob nach Überzeu-
gung des Gerichts die Kläger einen Anspruch
auf Anerkennung des Mietvertrages gehabt

hätten. Daran hat die Kammer jedoch erhebli_
che Zweifel, da die Kläger in Kenntnis der Vor_
aussetzung für die steuerliche Anerkennung
den Mietvertrag nicht wie unter Dritten gehand_
habt haben und auch der festgesetzte Mietzins
von 910 DM pro Monat für das Haus mit einem
Grundstück von787m2 nicht dem üblichen,wie
zwischen Dritten, entspricht.

Tillmann/Schmidt (GmbH - Rundschau 1995,
796) legen mit dem Aufsatz,Verdecl(e Gewinn_
ausschüttung vermeiden" eine praxisnahe
Analyse der neuen BFH-Rechtsprechung zur
verdeckten Gewi n naussch üttu ng vor. Sie geben
Antworten darauf, ob und wie auf die neue BFH_
Rechtsprechung reagiert werden kann.

Akteneinsicht / {rbersendun g
der Akten?

Dem Prozeßbevollmächtigten wird grundsätz_
lich zugemutet, sich zur Ausübung des Rechts
auf Akteneinsicht zum Gericht zu begeben
(Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung).

(BFH, Beschl. v. 10. 2. 1994 - Vt I B 224/94
_ BFH/NV 1995,812)

Honoraranspruch d. StB/
Einforderbarkeit / Gebühren-
vorschrift

An die Beurteilung der Einhaltung der Form_
vorschriften sind strenge Maßstäbe anzulegen.
Sie gewährleisten die Nachprüfbarkeit der
Rechnung durch den Mandanten. Die Gebüh_
renvorschrift muß deshalb genau angegeben
werden. (Hier: 924 Abs. I Nr. Sa - Gewerbe_
ertrag - oder b - Gewerbekapital)
(OLG Koblenz, Urt.v. 20. t. t99S - 2 U t 0t9/93)

Gl Hinweis

Gl Leitsätze

wenigstens den Hinweis, daß die Bildung
einer solchen Rücklage gegenüber der Fest-
setzung des Gewerbesteuermeßbescheids
Aussicht auf Erfolg bot und welche Voraus-
setzungen für eine fristgerechte Geltend_
machung im Einspruchsverfahren zu erfül-
len waren.

b) Ein derartiger Hinweis hatte vorliegend Aus_
sicht auf Erfolg. Der von den Beklagten an_
zufechtende Gewerbesteuermeßbescheid be_
ruhte allein auf dem Gewerbeertrag der Kläge_
rin für 1988. Dieser ist nach g 7 GewStG grund_
sätzlich der nach den Vorschriften des Einkom_
men- oder des Körpergeschaftsteuergesetzes
zu ermittelnde Gewinn aus dem Gewerbe_
betrieb. Für die klagende GmbH war der Gewinn
gemäß S 8 Abs.1 KSIG auch unter Berücksich_
tigung der Mögtichkeiten des g 6b ESIG zu
ermitteln (vgl BFHE 15A,520, 525 und Abschn.
26 Abs.l Nr.1 KSIR). Der Gewinn konnte also
durch Bildung einer Rücklage nach S 6b
Abs. 3 ESIG - wie von den parteien schon im
November 1989 erörtert -gemindert werden.

lndem der Beklagte zu 1) es unterlassen hat,
auf diese nicht fernliegende Möglichkeit hinzu_
weisen, hat er seine vertragliche Belehrungs_
pflicht gegenüber der Klägerin fahrlässig ver-
letzt. Er konnte nicht davon ausgehen, daß die
Klägerin statt dessen mit dem Betreben nach
einer Kürzung des Gewinns nach S 9 Nr. j S. 2
GewStG mit Sicherheit Erfolg haben würde: lm
Gegenteil war ein Erfolg dieser Rechtsbehelfs_
begründung von vornherein sehr zweifelhaft
(vgl. Hess. FG EFG 1989,422, später bestätigt
von BFH BStBt t gg2 I I 62g, 629).Das Gebot, bei
der Beratung den sicheren Weg zu empfeh-
.len, machte deshatb einen Hinweis auf die
Möglichkeit der Ertragsverringerung durch
Rücklagenbildung erforderlich.

c) Die Ursächlichkeit der pflichtverletzung für
den eingetretenen Schaden ist dargetan. Die
Bildung einer Reinvestitionsrücklage gemäß
$ 6 b Abs. 3 ESIG setzte allerdings eine entspre_
chende wirschaftliche Entscheidung der Kläge_
ri n voraus. Nach i h rer Behau ptu n g hat sie später
aufgrund anderweitiger Belehrung die Bilanz
für 1989 - im Hinblick auf in diesem Jahr ver_
kaufte andere Grundstücke - noch geändert

und die gebildete Rücklage'1991 für den Kauf
eines Grundstücks aufgelöst; bei rechtzeitiger
Belehrung durch die Beklagten wäre sie schon
mit der Bilanzfür 1988 entsprechend verfahren.

Da die Rücklage in der Bilanz ausgewiesen wer_
den muß, hätte zuvor die bereits erstellte und
dem Finanzamt eingereichte Bilanz der Kläge_
rin für '1988 rückwirkend geändert werden
müssen. Der Antrag auf Bilanzänderung hätte
vor Bestandskraft der Veranlagung beim
Fi nanzamt gestellt werden müssen und können.
Dieses hätte der Anderung - nach der vom
Landgericht eingeholten Auskunft der Oberfi_
nanzdirektion vom 18.4.1994 - hier gemäß g 4
Abs.2 S. 2 ESIG zugestimmt. Die Zweijahresfrist
des $ 6b Abs.3 52 ESIG a.E war im Mai 1990
(noch) einzuhalten.

il.

Die Revision rügt weiter mit Erfolg, daß das
Berufu ngsgericht nicht folgende - unter Beweis
gestellte - Behauptung der Klägerin berück_
sichtigt hat: Der Beklagte zu 1) habe bei Bera_
tungsgesprächen erklärt, fürdie Bildung einer
Rücklage nach g Ob ESIG (durch rückwirken_
de Anderung der Bilanz) laufe eine Frist von
vier Jahren ab dem Veranlagungsjahr.

Eine solche Rechtsauskunft wäre falsch ge-
wesen. Die Rücklage kann ohnehin allein im
Jahre der Gewinnerzielung gebildet werden.
Wirtschaftlichen Sinn ergibt sie im Hinblick auf
den Zeitpunkt der späteren Auflösung. Nach
$ 6 b Abs, 3 S. 2 ESIG a. F konnten Beträge aus
der gebildeten Rücklage nur mit den Anschaf_
fungskosten für Wirtschaftsgüter verrechnet
werden, die in den folgenden zweiWirtschafts_
jahren angeschafft oder hergestellt wurden.
Diese Frist ist erst durch Artikel '1 Nr. 6 des Woh-
n u ngsbauförderu n gsgesetzes v om 22.12.1g9g
(BGBI 2408) auf vier Jahre verlängert worden.
Gemäß $ 52 Abs, 9 ESIG ist die 9eänderte Fas_
sung des S 6 b ESIG erstmals auf Veräußerun_
gen anzuwenden, die nach dem 31.12,j9g9
vogenommen wurden, Für die von der Klägerin
im Jahre 1988 getätigte, hier fragliche Veräuße_
rung galt somit noch die kürzere Frist.

Sogar wenn den Beklagten nur ein verhältnis_
mäßig eng gefaßtes Mandat erteilt worden war,
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Die Beklagten hätten sich deshalb mit Rechtauf

Vortrag zu diesem Punkt beschränkt, nachdem

die Klägerin ihnen keine geänderte Bilanz für

1988 übergeben habe.

2. Damit hat das Berufungsgericht die Beleh-

rungspf lichten des sleuerlichen Beraters zu eng

bemessen.

a) Dieser hat im Rahmen des ihm erteilten
Auftrags (SS 675,611 BGB) den Mandanten

auch ungefragt über die bei der Bearbeitung
auftauchenden steuerrechtlichen Fragen zu

belehren (BGH, IJrt. v. 28.11.1966 - Vll ZR 132/

64, WM 1967,72,73; v. 6.12.1979 - Vll ZR 19/79,

WM 1980, 308,309;v.7.5.1992 - IXZR 151/91,

NJW- R R 1 992, 1 1 1 0, 1 11 1 : G I 92, 209 ; v. 9' 1 1. 1 995

- txzR 161/94, G\96,3.

Der Auftrag, gegen einen belastenden Steuer-

bescheid Rechtsmittel einzulegen, hat in aller

Regel erkennbar das Ziel, den Auftraggeber von

der festgesetzten unerwünschten Steuerlast auf

zulässigem Wege möglichst zu befreien. Zu

diesem Zweck sind grundsätzlich alle konkret

nicht fernliegenden, nützlich erscheinenden ge-

setzlichen Möglichkeiten in Betracht zu ziehen,

auch wenn sie zusätzliche innerbetriebliche oder

erlaubte bilanzielle Anderungen voraussetzen.

Häufig kann gerade durch eine Anderung des

sleuerlich erheblichen Geschäftsvorgangs ein

Wegfall oder eine Minderung der Steuerpflicht

erreicht werden. lst dies noch nach Erlaß eines

Steuerbescheids zulässig, so hat der - mit der

Vertretung im Rechtsbehelfsverfahren beauf-

tragte - steuerliche Berater von sich aus wäh-

rend des Laufs der Rechtsmittelfrist auch auf

solche Wahlrechte grundsätzlich hinzuwei-

sen, damit der Auftraggeber sich entschei-
den kann, ob er die erforderlichen inner-

betrieblichen Voraussetzungen schaffen will.

Dagegen will der Steuerpf lichtige - entgegen

der Auffassung des Berufungsgerichts -
durchweg nicht nureine bestimmte Rechts-

frage beantwortet haben. Lediglich unter
ganz besonderen Umständen kommt eine

derartige Verengung der Belehrungspflicht
in Betracht. Vorliegend ergibt aber nicht einmal

der Vortrag der Beklagten Anhaltspunkte dafÜr,

daß es der Klägerin nicht vorrangig darauf an-

gekommen ist, eine Steuerbelastung zu ver-

meiden. lm Gegenteil hat die Klägerin unstrei-

tig unter anderem den Gewerbesteuermeß-

bescheid mit folgendem Anschreiben vom

29,5.1990 an die Beklagten übersandt:

,,,..beiliegend der befürchtete Gew.St. Be-

scheid... Hier muß schnellstens reagiert

werden! Haben Sie zwischenzeitlich eine

Poblemlösung herauskristallisieren können?

Für eine baldige Nachricht wäre ich lhnen

dankbar..l'

Hiermit knüpfte die Klägerin ersichtlich an die

frühere Erörterung vom November 1989 an und

drückte den Wunsch nach einer umfassenden

,,Problemlösung" aus. Aufgrund dessen konn-

ten die Beklagten sich von Rechts wegen kei-

nesfalls darauf verlassen, die Klägerin werde

ihnen von sich aus eine geänderte Bilanz über-

mitteln, wenn sie an einer Beseitigung der
Gewerbesteuerschuld durch Bildung einer
Reinvestitionsrücklage interessiert war. Der-

artige Zusammenhänge können steuerlich
nicht geschulte Mandanten erfahrungsge-
mäß sogar dann nicht von sich aus zuver-
r4--!- L---r-II-- l!^ -ll-^a^i-a llAa-
lasslg ngri'tgllgllr wlillll lllli clrlYElrrEllrs rrrvv-

lichkeit etwa ein halbes Jahr früher erörtert
worden ist.

Auch der Umstand, daß die vorangegangene

Besprechung auf Plänen zu einer Liquidation

der Klägerin aufbaute, ändert an der Belehrungs-

pflicht der Beklagten im Zusammenhang mit

dem erteilten Rechtsbehelfsmandat nichts. Die-

Bildung einerRÜcklage gemäßSG bAbs.3 ESIG

setzt nicht eine - zu liquidierende - juristische

Person voraus, so daß erst rechtAnlaß bestand,

die Klägerin auf die erweiterte Möglichkeit für

den Fall hinzuweisen, daß 1990 eine Ersatz-

beschaffung erfolgen würde; denn sonst ent-

stand die Steuerpflicht 1990.

Endlich ist es, entgegen der Auffassung des

Berufungsgerichts, in diesem Zusammenhang

unerheblich, daß die erforderliche Bilanzände-

rung möglicherweise einer eingehenden Prü-

fung aller Unterlagen und einer Erörterung der

Reinvestitionsmöglichkeit bedurfte. Ohne einen

besonderen Auftrag waren die Beklagten dazu

zwar im Rahmen des erteilten Rechtsbehelfs-

mandals n icht verpf lichtet. Sie schuldeten aber

Tleuhänder$t€llung / Eeweislast /
Darlegungslast ausländische
Kapitalanlagen

1. Die Zulassung der Revision wegen grund-

sätzlicher Bedeutung der Rechtssache erfor-

dert die schlüssige Darlegung der Klärungs-

fähigkeit sowie Klärungsbedürftigkeit der

Rechtsfrage (ständ ige Rechtsprechung)'

2. Allein mit der Behauptung eines Rechts-

anwalts, daß er Schweizer Kapitalerträge nur als

Treuhänder erzielt habe, den Treugeber man-

gels Entbindung von der beruflichen Schweige-

pflicht aber nicht benennen könne, ist der Nach-

weis der Tieuhandschaft i'S.d. S159 AO 1977

nicht geführt.

3, Hat das FG den klagenden Rechtsanwalt zur

Vorlage sämtlicher das Treuhandverhältnis be-

treffenden U nterlagen aufgefordert, entfäl lt ei ne

Divergenz zum BFH-Beschluß v' 11'12'1957 -
ll 100/53 U,BFHE66,225, BSIBI lll 1958, da nicht

entscheidu ngserheblich, jedenfalls dann, wenn

der Kläger der Aufforderung keinerlei Folge
-r-:-r^r L^lgelelsle1 I la[.

4. DieVerfahrensrüge, daß das FG denVersuch

unterlassen habe, einen ausländischen Zeugen

zu vernehmen, geht von vornherein fehl, wenn

der Zeuge nicht in die Sitzung gestellt wurde

(Anschluß an BFH-lJrteil v' 1.7'1987 - I R 284-

286/ 83, BFH / NV 1 988, 1 2).

5. Anforderungen an die Rüge der Verletzung

rechtlichen Gehörs.
(BFH, Bescht.v. 21.4.1995 -Vlll B 133/94

- BFH/NV 1995,954)

SteuerhEfrtrng des Konlcurs-
vGrwElters / umsatzste ue r'
forderung chne Ueferung

Ein Konkursveruralter verletzt die von ihm nach

S34 Abs. 3 iV.m. Abs. 1 AO 1977 zu erfüllenden

steuerlichen Pflichten schon dadurch, daß er in

Kenntnisdes Fehlensvorhandener Mittel in dem

von ihm verwalteten Vermögen einem anderen

eine Rechnung mit offen ausgewiesener

Umsatzsteuer erteilt, ohne dazu berechtigt zu

sein ($ 14 Abs.3 Satz 2 USIG). Für einen daraus

dem Steuergläubiger entstehenden Schaden

haftet er u nei ngesch rän kt; der haft u ngsbeg ren-

zende Grundsatz der anteiligen Tilgung greift

unter diesen Umständen nicht ein.

(Urt.v. 21. 6. 1994 - Vl I R 34/92

- BSIB/ 1995 ll, S. 230)

Steuorberaterhonora r/
Pfändbarkeit

Ei n Forderu n g, d ie n icht abgetreten werden darf,

weil der Gläubiger gem. S 203 StGB Pflichten zur

Wahrung von Geheimnissen unterliegt, ist im
Zwan g svo I lstrecku n gsverfah ren pf än d bar. Das

Geheimhaltungsinteresse des Drittschuldners

wird durch eine Einschränkung der Auskunfts-
pflichten des S836 Abs. 3 ZPO geschutzt.

(OLG Stuttgart, Besch l.v. 1 1. 5. 1 994

- 8W 89/94 - NJW 1995,2838)

(Heft 1-4, 1996)

Akteneinsicht
- Übersendung?

Amtspf I ichtverletzun g

- f ür Erfüllu ngsgehilfen

Auskunftsvertrag
- Schaden
: Grunderwerbsteuer

Bankrott
- mangelhafte Buchführung

Belehrungspf licht d. SIB/WP
GewerbesteuerrÜcklage
- Reinvestitionsrücklage
- ungefragte -: Reinvestitionsrücklage
: vollständige -

Beweislast
- f ür rechtmäßiges Alternatiwerhalten

BFH-Rechtsprechung
- Erschließungskosten als Werbungskosten

Buchführung, mangelhafte
- Bankrott

Dritthaftung
-Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
: Bilanzerstellung
: Prüfungsauftrag
: Sachverständigengutachten
: Testam e ntse rrichtu n g
: Testat

96, 102

96,29

96,42

96,54

96,81
96,81

96,81
96, 3

96,71

96,54

96,54

96,96
96,71
96,41
96,39
96,96

Stichwort- und
E ntsch e i d u n g sve rze i ch n i s
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Eigentumswohnung
- Steuerberatungspraxis
: Nutzungsänderung

Einspruch
- Fristversäumnis
: WE-Antrag

- Gewerbesteuermeßbescheid
: Rückstellungsbildu ng

Einwand rechtmäßigen Alternatiwerhaltens
- Beweislast

Entnahme
- durch Nutzungsänderung

Erfüllungsgehilfe
- des Notars
: bei Grundbucheinsicht

Erlaß
- Steuerausweis, unberechtigter g 14 Abs, 3 USIG

Ermessensentscheidung
- Schaden

Finanzgerichtsordnung
- Klageerhebung, S42 Abs.2 Satz I FGO

Fortbildungsveranstaltung
-Werbungskosten

Fristenkontrolle
- Fristüberwachung durch RA: bei Aktenvorlage
: trotz EDV-Programm

- Fristversäumnis, unverschu ldetes: Beförderung d. Post durch neuen Mitarbeiter: Unterschriftskontrolle
- Unterschriftskontrolle

Garantievenrag
- Steuerberatungsvertrag

GmbH
- Geschäftsführer
: Steuerhaftung

Grundstückshandel
- ohne Modernisierungen?

Honoraranspruch d. StB
- Buchlührung
: Überprüfung und Korrektur

- Einforderbarkeit, g9 SIBGebV: Gebührenvorschrift
- Gebührenvereinbarung, g 4 StBGebV: Auslegung d. -
- Pfändung d. -
- Zeitgebühr

:Angaben,$l3StBGebV
: Darlegungslast

Honoraranspruch d, WP
- Nur Wirtschaftsprüfer
: Steuerberaterleistung

- Steuerberaterg ebü h renverord n u n g

lnternationales Privatrecht
-Art.3 Abs. I Saiz 1 EG BGB
: US-WP-Gesellschaft

Kausalität
- Fehler des 2. StB

:WE-Antrag
- Zwischenpflichtwidrigkeit und Schaden: beratungskonformes Verhalien

Klageerhebung
- beim FG, S47 Abs. 2 Satz 1 FGO

Konkursverwalter
- SteuerhaftunS, S34 AO

Konzernhaftung
- US-WP-Gesellschaft

Miiverschulden
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
Notar
- Auf klärungspf lichten
: Straßenverkehrsflächen
: Wochenendgrundstück

- Grundbucheinsicht
: durch Hilfsperson

Pfändung
- Steuerberaterhonorar

Pkw
- Anschaffung d. Sozius

ProzeBvollmacht
- Originalvollmacht

Prüfungsauftrag
- Prüfungspflichten, g31B ff. HGB
- Schutzpflichten d. -
Rechtsanwalt
- Beratungspflichten
: Versicherungsschutzklage

- Testa m entserri c htu n g

- unterlassene Vollstreckung

Sachverständiger
- Dritthaftung
: Arglist d. Auftraggebers

Schaden
- Behördenentscheidung, richtige -
- Ermessensentscheidu ng
- vermeidbare Steuerbelastung
: Grunderwerbsteuer

- vermeidbares Steuerberatungshonorar

Sittenwidrige Schädigung, S826 BGB
- rechtswidriges Versäu mnisurteil

Sozietät
-Anschaffung d. Pkw
- Unternehmereigenschaft d. EU

Steuerberater
- Vermögensverfall

Steuerberaterprüfung
- berufspraktische Vorbildung
: RA-Tätigkeit

Steuerberatungsgesetz
- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Vermögensverfall

Steuerhaftung
- GmbH-Geschäftsführer
: Steuerberaterverschulden

Testat
-Vertrauen in -
Treuhänder
- Schweigepflicht

Umsatzsteuer
- Steuerausweis, unberechtigter g 14 Abs. 3: Erlaß

Unternehmenskauf
- Bilanztestat

Unterschrift
- Kontrolle der -.
Verjährung (S51 BRAO a.E, S51 b BRAO n.E)
- Werkvertrag

96,52

96,48

96, B1

96,71

96,78

96,29

96,58

96,58

96,28

96,78

96,2
96,34

96,2

96,6

96,102
96,6
96,6

96,103

96, 92

96,47

96,100

96, 28

96,103

96,92

96, 85

96,22
96,66

96, 29

96,103

96,71

96,28

96, 85
96,37
96,14

96,71
96,71

96,35
96,87
96, 87

96,42

96,94
96,94

96,94
96,94
96,94

96,41

96,58
96,58

96,42
96,47

96,28
96,28

96, 14

96,71
96,71

96,54, 89

96,2

96,54

96,28

96,96

96,103

96,2

96,96

96, 87

l@
96,55

Steuerberaterhaftung

- Belehrungspflichten

- Rücklagenbildung

- ,,Bilanzpolitik"
(BGH, Urt.v.9.1.1996 - tXZR 103/95)

Leitsatz:

W,ird ein steuerlicher Berater beauftragt,
gegen einen Gewerbesteuermeßbescheid
Einspruch einzulegon, so hat er den
Mandanten r€gelmäBig auch auf eine im
Einzelfall erkennbar nicht femliegende
Möglichkeit hinzuweisen, den zu vor.
$teuemden Gewerbeertrag durch die
Bildung einer zuläseigen Rücktage zu
ver.ringern.

Tatbestand:

Die klagende GmbH verwaltet und vermietet
Grundbesitz. lm Jahre 1988 erzielte sie unter
anderem aus dem Verkauf von zwei Eigentums-
wohnungen und einem Grundstück einen
Gewinn von 683.339 DM. Das Finanzamt be-
handelte diesen als Gewerbeertrag und setzte
durch Bescheid vom 25.5.1990 für die Klägerin
einen Gewerbesteuermeßbetr.ag von 20.990 DM
für 1988 fest. Gleichzeitig setzte die Stadtver-
waltung eine Gewerbesteuer von 86.059 DM
fest. Die Klägerin beauftragte die beklagten
Steuerberater, Rechtsm ittel ei nzu legen.

Einspruch und Klage blieben erfolglos; die
allein geltend gemachte Gewinnkürzung ge-
mäß S 9 Nr.1 S. 2 GewStG wurde abgelehnt, weil
die Klägerin nicht nur eigenen Grundbesitz ver-
waltete, sondern auch einen Kommanditanteil
an einer anderen grundstücksverwaltenden
Kommanditgesellschaft hielt. Die Klägerin be-
zahlle d i e G ewe rbeste u e r.

Bereits im November 1989 hatte der Geschäfts-
führer der Klägerin mit dem Beklagten zu 1) die
Möglichkeit erörtert, daß bei der Klägerin aus
einer Grundstücksveräußerung ein Buchge-
winn entstehe und zu Gewerbesteuerzahlun-
gen führen werde. Es wurde besprochen, daß

Buchgewinne möglichst weitgehend in eine
,,6 b-Rücklage" eingebracht werden sollten,
um das Anfallen von Gewerbesteuer zu vermei-
den, und daß Ende 1990 mit der Liquidation der
Klägerin begonnen werden sollte; um dies zu
erreichen, müßten die Bilanz zum 31.'12.1988
und die Steuererklärung noch geändertwerden,
weil darin bereits ein gewerbesteuerpflichtiger
Gewinn augewiesen sei.

Die Klägerin verlangt Ersatz der entrichteten Ge-
werbesteuer in Höhe von 86.069 DM zuzüglich
Zinsen. Sie behauptet, die Beklagten häüen ihr
bis in das Jahr 1991 hinein versichert, die Kläge-
rin sei als Verwalterin von Grundbesitz allge-
mein von der Gewerbesteuerpflicht befreit, des
komplizierten Weges über g 6 b ESIG bedürfe es
daher nicht;zudem laufe für eine im Jahre 1988
gebildete Rücklage eine Frist von 4 Jahren zu
derenAuflösung, Das Landgericht hatder Klage
wegen des Hauptanspruchs stattgegeben, das
Oberlandesgericht hat sie abgewiesen. Da-
gegen richtet sich die Revision der Klägerin.

Das Rechtsmittel führt zur Aufhebung und
Zurückverweisung.

Aus den Gründen:

t.

1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Die
Klägerin habe nicht nachgewiesen, daß sie
die Beklagten 1988 oder später mit der Erledi-
gung der buchhalterischen Aufgaben oder der
gesamten steuerlichen Beratung beauftragt
habe. lm November 1989 habe der Geschäfts-
fü hrer der. Klägeri n eine ausreichende Beratung
über die steuerrechtlichen Folgen des Grund-
stücksverkaufs und die Bildung einer Rücklage
nach S 6b ESIG für den Fall einer Liquidation
erhalten.

Bei dem Auftrag, gegen die Festsetzung des
Gewerbesteuermeßbetrages Einspruch einzu-
legen, sei das Problem bereits fest auf eine
mögliche Kürzung des Gewerbeertrages ge-
mäß $ 9 Nr.1S.2f, GewStG umrissen gewesen.
Dieses Problem wäre - hätte man den Gewerbe-
steuerertrag durch eine Rücklage nach S 6b
ESIG auf Null gebracht - in einer späteren
Gewerbesteuererklärung erneut aufgetaucht.

Gt-4196



Verjährung ($68 StBerG, S 51 a WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

ü be r Ve rj ä h r u n gsvo rsc h r ift, Se ku nd ära n s p ru ch: Beginn des -
Vermögensverfall
- d. Steuerberaters
Verschwiegenheit
- d, Treuhänders
Versicherungsschutzklage
- Belehrung ü. Klagefrist, S 12, 3 WG
Verzug
- des Steuerberaters

Vollmacht
- Nachweis d. -
Werkvertrag
- Anwend barkeit d. S 51 b BRAO

Wiedereinsetzung
- Antrag: Begründung
- Glaubhaftmachung: Vorlage d. Fristenkontrollbuchs
- Nachweis d. RA über Absendung

Wirtschaftsprüfer
- US-Gesellschaft
Zustellung
- Gerichtskostenvorschuß, Zahlung d. -
- an StB oder Mandanten
- Verzögerung d. -
Zwangsvollstreckun gsauft rag
- Einwand d. S826 BGB
- gegen RA
- rechtswidriger Titel
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